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Vorwort 
SprungBRETT bezeichnet ein ambulantes Unterstützungsangebot für Jugendliche und junge 
Erwachsene mit Lernbehinderung im Übergangsfeld zwischen der Schule und dem Arbeits-
leben, das seit dem 01.04.1999 seine Dienste auf der Grundlage ESF-finanzierter Projekte in 
das Berliner System der beruflichen Bildung einbringt. Der vorliegende Projektbericht bezieht 
sich auf den Zeitraum vom 01.01.2001 bis 31.12.2002 und ist mittlerweile der dritte Ab-
schlussbericht, der über die Ergebnisse dieses Unterstützungsangebotes Auskunft gibt.  

In den vorangegangenen Berichten wurden die Arbeitsweise von SprungBRETT, ihre kon-
zeptionellen Hintergründe und Ziele ausführlich dargestellt. In einer Reihe von Fallbeispielen 
wurden die Erfolge und Schwierigkeiten der Projektarbeit möglichst praxisnah und anschau-
lich beschrieben. Die umfangreiche Falldokumentation und die intensive Auseinanderset-
zung mit den jeweils individuellen beruflichen Möglichkeiten und Grenzen der Projektteil-
nehmer/innen, ihren Unterstützungsbedürfnissen und Lebensplänen wurden im Berichtszeit-
raum unvermindert fortgesetzt. Nur auf der Grundlage dieser Reflexionen war es möglich, 
die am Einzelfall orientierte Projektarbeit sinnvoll zu steuern. In der Verallgemeinerung führ-
ten sie zum „Konzept einer arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit im Übergangsfeld zwi-
schen Schule und Erwerbsleben“, das in der Zusammenarbeit mit dem Landesjugendamt 
und der Senatsverwaltung für Bildung Jugend und Sport erarbeitet wurde und diesem Bericht 
als Anlage 1 angefügt ist. Vor diesem Hintergrund haben wir im vorliegenden Abschlussbe-
richt gänzlich auf Fallbeispiele verzichtet. Konzeptionelle Erläuterungen sind lediglich im 
Hinblick auf die Entwicklung realistischer beruflicher Wünsche (Kapitel 3.2) und hinsichtlich 
der Auswertung von Praktika (Kapitel 4)  in der knappen Form von Ablaufdiagrammen zum 
Gegenstand der Darstellung geworden. 

Das aus unserer Sicht für den beruflichen Integrationsprozess außerordentlich wichtige Ver-
hältnis zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung beruflicher Kompetenzen wurde eben-
falls in den vorangegangenen Berichten thematisiert. Die sozialwissenschaftlichen Hinter-
gründe dieses Verhältnisses, die Erhebungs- und Auswertungsmethoden, mit denen es ope-
rationalisiert werden kann und seine integrationspädagogischen Konsequenzen werden aus-
führlich in einem Aufsatz diskutiert, der anläßlich eines Vortrags der Integrationsforscherta-
gung in der Universität Bremen geschrieben wurde und demnächst veröffentlicht wird. Glei-
ches gilt für einen Artikel, der sich am Beispiel des maßgeblich auf die Initiative von Sprung-
BRETT zurückzuführenden Modellprojekts KOALA mit der Frage auseinandersetzt, ob und 
auf welche Weise betriebsintegrierte Maßnahmen der Berufsvorbereitung den Übergang von 
Schüler/innen mit Lernbehinderung in das Erwerbsleben sichern können. Beide Manuskripte 
sind dem Bericht als Anlage 3 und Anlage 4 angefügt. Weitere Veröffentlichungen beinhalten 
die Darstellung der Projektarbeit mit ihren Zwischenergebnissen. Sie enthalten weniger In-
formationen, als der vorliegende Bericht und wurden ihm deshalb nicht angefügt. 

Der vorliegende Bericht gibt über den Verlauf und die Ergebnisse von zwei finanzierungs- 
und abrechnungstechnisch getrennten Projekten Auskunft, die im selben Zeitraum mit identi-
schem Inhalt unter einer gemeinsamen Leitung durchgeführt worden sind. Eine nach Berich-
ten getrennte Darstellung beider Teilprojekte erscheint deshalb unsinnig. Folglich haben wir 
uns für die Darstellung beider Projekte in einem Bericht entschieden, der die Ergebnisse 
differenziert nach den Zielgebieten der Teilprojekte referiert. 

ISB gGmbH / SprungBRETT – Abschlussbericht 
 

Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin • Geschäftsführer: Bernd Pieda • Amtsgericht Charlottenburg HRB - 63270 
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00), Konto Nr. 317 43 00 • Deutsche Bank 24 (BLZ 100 700 24), Konto Nr. 628 29 90 

2



ISB • GESELLSCHAFT FÜR INTEGRATION, SOZIALFORSCHUNG UND BETRIEBSPÄDAGOGIK gGmbH 

Der Bericht besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil sind die Ergebnisse weitestgehend un-
kommentiert dargestellt. Kapitel 3 befasst sich mit den Teilnehmer/innen des Projektes, ih-
rem Status zum Zeitpunkt der Aufnahme im Projekt und ihren beruflichen Wünschen. Kapitel 
4 hat die von SprungBRETT im Zusammenwirken mit den Lehrkräften der Kooperations-
schulen akquirierten, unterstützten und ausgewerteten Praktika zum Gegenstand. In Kapitel 
5 werden vom Projekt begleitete Übergänge einschließlich der erreichten Ausbildungs- und 
Beschäftigungsverhältnisse beschrieben. Im Anschluss daran geht es um den Verlauf und 
um die Ergebnisse der durchgeführten Projektentwicklungsarbeit. Der Schwerpunkt der Dar-
stellung liegt dabei auf den Bemühungen, mit denen das Angebot von SprungBRETT durch 
eine Regelfinanzierung verstetigt werden sollte.  

Im zweiten Teil des Berichts werden diese Ergebnisse im Kontext mit den Ergebnissen der 
vorangegangenen Projekte diskutiert. Diese Vorgehensweise haben wir gewählt, um auf 
einer breiteren empirischen Grundlage Schlussfolgerungen treffen zu können, die zur Aus-
gestaltung von Unterstützungsangeboten im Übergangsfeld zwischen Schule und Arbeitsle-
ben für Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernbehinderung hilfreich sein können. 

Kapitel 1 enthält eine Zusammenfassung des Berichts und gestattetet einen raschen Über-
blick über die Arbeitsergebnisse beider Teilprojekte des Berichtszeitraumes. Kapitel 8 bein-
haltet Forderungen zur Verbesserung der beruflichen Chancen von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Lernbehinderung, die aus der summarischen Beurteilung der von Sprung-
BRETT durchgeführten Projektarbeit abgeleitet wurden.  

Der Nachweis der von den Projekten erreichten Qualifizierungsstunden ist nicht Gegenstand 
des vorliegenden Sachberichts und erfolgt gesondert in den ESF-Endberichten.  
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1 Zusammenfassung 
Die Projektmitarbeiter/innen nahmen den Kontakt zu den Jugendlichen und jungen Erwach-
senen, ihren Eltern und Lehrern überwiegend bereits während der regulären Schulzeit auf. 
Die beruflichen Wünsche und Fähigkeiten der Projektteilnehmer/innen wurden ermittelt, 
durch betriebliche Praktika überprüft und im Hinblick auf nachschulische Anschlussperspek-
tiven ausgewertet. „Unterstützte Beschäftigung“ und „Alltagsbegleitung“ boten dabei einen 
konzeptionellen Hintergrund, der sich bereits in anderen Projekten als praxistauglich erwie-
sen hat.  

Nach einer Laufzeit von 24 Monaten kann festgehalten werden, dass es der auf den Einzel-
fall gerichteten Arbeit gelungen ist, eine Lücke im Unterstützungsangebot partiell und tempo-
rär zu schließen. Im Zusammenwirken mit den Jugendlichen und ihren Unterstützern ist es in 
einer ganzen Reihe von Fällen gelungen, strukturelle Barrieren im Übergangsfeld zwischen 
der Schule und dem Arbeitsleben zu überwinden oder in ihren negativen Auswirkungen zu 
mildern. Ohne diese Hemmnisse wäre jedoch ein Vielfaches erreichbar gewesen. Sie er-
schwerten die im Einzelfall gelungenen Überleitungen in betriebliche Ausbildungsverhältnis-
se und reguläre Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erheblich und verhindern 
die betriebliche Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernbehinderung 
in der Breite. 

Tabelle1 beinhaltet die zentralen quantifizierbaren Ergebnis Integrationsarbeit.  

 Zielgebiet 1 Zielgebiet 3 
Anzahl der Teilnehmer/innen 105 157

Frauen 44 74
Männer 61 83

Status der Teilnehmer/innen bei Projektaufnahme  
Allgemeine Oberschule 36 78

BB 10 / BO10 17 45
BV 10 / BESO 10/11 25 19

VZ 11 / MDQM I 3 6
Berufsvorbereitende Maßnahmen gemäß SGB III / SGB VIII 12 1

Ungesichertes Ausbildungsverhältnis 9 4
Ungesichertes Beschäftigungsverhältnis  2

Arbeitslos 1 2
Sonstiges 2 1

Praktika 169 264
Abbrüche 16 18

Begleitete Überleitungen  84 172
Erreichte Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse 17 24

Beschäftigungsverhältnisse 1 5
Ausbildungsverhältnisse 16 19

Verbleib  
Allgemeine Oberschule 14 2

BB10 / BO 10 9 6
BV 10 / BESO 10/11 2 4

Berufsvorbereitende Maßnahmen gemäß SGB III / SGB VIII 42 62
Arbeit und Qualifizierung für Jugendliche 2 1

Ausbildung 22 22
Beschäftigungsverhältnis 1 6

Arbeitslos 2  6
Sonstiges 4 11

TAB. 1: PROJEKTERGEBNISSE 
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Die Bemühungen, eine Regelfinanzierung der Projektarbeit zu erreichen, waren nicht erfolg-
reich. Es ist zwar gelungen, diesbezüglich eine Fallpauschale gemäß § 31.1 SGB VIII mit 
dem Landesjugendamt zu vereinbaren. Da die finanziellen Spielräume der Bezirke aufgrund 
der aktuellen Sparzwänge sehr eng geworden sind, steht die Umsetzung dieser Vereinbarung 
vor Problemen, die im Projektzeitraum nicht überwunden werden konnten. Selbst der Nachweis, 
dass durch die von den Projekten erprobte Arbeitsweise erhebliche Einsparungen im öffentlich 
finanzierten System der Berliner Berufsbildung erreicht werden können, führte nicht zum ange-
strebten Ergebnis. Einige Jugendämter sind jedoch grundsätzlich bereit, sich an der Finanzie-
rung von SprungBRETT zu beteiligen. Sie erachteten dabei aber eine Mischfinanzierung als 
sinnvoll, weil sich die Arbeit der Projekte im Schnittbereich zwischen den Verantwortlichkei-
ten der Schul-, Jugend- und Arbeitsverwaltung bewegt.  

Mit dem Ende der ESF-Finanzierung reißt die Lücke im Angebot an der Nahtstelle zwischen 
Schule und Arbeit wieder auf, die von den Projekten mit ihren Leistungen nachweislich ge-
schlossen werden konnte, da in Berlin kein Regelangebot mit gleichem Leistungsprofil verfüg-
bar ist.  
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2 Projektziele  
Um mit Schulabsolventinnen und -absolventen mit Lernbehinderung der Abschlussklassen der 
Jahrgänge 2000/2001 und 2001/2002 eine berufliche Perspektive zu entwickeln und zu realisie-
ren, sollten die von SprungBRETT erfolgreich erprobten Handlungsformen zur beruflichen Ein-
gliederung von Menschen mit Lernschwierigkeiten erneut umgesetzt und im Hinblick auf ein 
Regelangebot weiterentwickelt werden. 

In enger Zusammenarbeit mit Schülerinnen und Schülern, ihren Lehrkräften und Eltern sollte 
insbesondere 

 eine auf Verselbständigung abzielende einzelfall- und kontextorientierte, flexible und lang-
fristige Unterstützung für die Jugendlichen organisiert werden, die zur Anbahnung und Absi-
cherung ihrer Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse begleitende Hilfen benötigen, 

 Praktikums-, Ausbildungs- und Arbeitsstellen in Wirtschaftsbetrieben des allgemeinen Ar-
beitsmarktes akquiriert werden;  

 die Kompetenz der Lehrkräfte durch gezielte Informationen über rechtliche und konzeptio-
nelle Grundlagen der betrieblichen Integration und beruflichen Bildung von Menschen mit 
Lernschwierigkeiten verbessert werden; 

 Kooperationsbeziehungen zwischen Schulen und sozialen Einrichtungen, Diensten und 
Maßnahmen zur beruflichen Integration von benachteiligten Jugendlichen angebahnt, ent-
wickelt und dauerhaft nutzbar gemacht werden. 

Die berufliche Entwicklung von Jugendlichen und die vom Projekt durchgeführten Unterstüt-
zungsmaßnahmen sollten dokumentiert werden, um Datenmaterial für eine systematische Aus-
wertung unter der Leitfrage zu gewinnen, wie die berufliche Integration von Jugendlichen mit 
Lernschwierigkeiten verbessert und ihre Verselbständigung im Arbeitszusammenhang er-
leichtert werden können und welches die Hauptprobleme dabei sind. 
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3 Die Teilnehmer/innen des Projekts und ihre beruflichen Wünsche 
Am Projekt nahmen insgesamt 263 Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernschwierig-
keiten teil. Ein jungen Mann mit Wohnsitz im Zielgebiet 3 und eine junge Frau mit Wohnsitz 
im Zielgebiet 1 hatten eine sogenannte geistige Behinderung. Alle anderen Teilnehmer/innen 
hatten einen sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen. Bei 46 Ju-
gendlichen und jungen Erwachsenen (19 aus Zielgebiet 1 und 27 aus Zielgebiet 3) wurde der 
Grad der Behinderung (GdB) vom Versorgungsamt mit folgendem Ergebnis diagnostiziert: 

GdB 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Teilnehmer/innen 1 1 4 2 12 6 6 9 1 4

TAB. 2: GRAD DER BEHINDERUNG VON PROJEKTTEILNEHMER/INNEN 

ABB. 1: TEILNEHMER/INNEN NACH GESCHLECHT 
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ABB. 2: ALTER DER TEILNEHMER/INNEN (N = 263) 

3.1 Herkunft der Teilnehmer/innen 
Zum Zeitpunkt ihres Projekteintritts befanden sich 229 (87%) der Projektteilnehmer/innen in 
schulischen Maßnahmen:  

 113 Teilnehmer/innen besuchten als Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbe-
darf im Förderschwerpunkt Lernen den gemeinsamen Unterricht an allgemeinen 
Oberschulen. 

 Eine Teilnehmer/in besuchte als Schülerin mit sonderpädagogischem Förderbedarf im 
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung den gemeinsamen Unterricht an einer allgemei-
nen Oberschule. 

 115 Jugendliche und junge Erwachsene besuchten schulische berufsorientierende oder 
berufsvorbereitende Lehrgänge: 
 58 Teilnehmer/innen absolvierten den Schulversuch „Berufsorientierender Lehrgang 

in Kooperation mit Betrieben der freien Wirtschaft im 10. Schuljahr - BO 10“.  
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Es handelt sich dabei um eine Alternative zu den herkömmlichen Berufsbefähigenden Lehrgängen (BB 
10) nach § 39.8 Schulgesetz Berlin. Entsprechend richtet er sich ebenso wie BB 10 an Schüler/innen, 
„die nach neun Schuljahren nicht an einer allgemeinbildenden Oberschule verbleiben oder die in einer 
Sonderschule für Lernbehinderte die 9. Klasse erfolgreich durchlaufen haben“ (Schulgesetz Berlin, § 39 
Abs. 8). In Kooperation mit Betrieben der freien Wirtschaft soll Schülerinnen und Schülern mit Lernbe-
hinderung durch diesen Schulversuch die betriebliche Realität nahegebracht werden. Die Jugendlichen 
absolvieren pro Schuljahr vier jeweils zweiwöchige Praktika (Werkstattwochen) in unterschiedlichen Be-
reichen bzw. Berufsfeldern, wodurch der Erwerb von Schlüsselqualifikationen gefördert, Schwellenängs-
te abgebaut und Motivation gesteigert werden sollen. Dieser Schulversuch begann im Schuljahr 1993/94 
und findet an Schulen für Lernbehinderte statt.  

 43 Teilnehmer/innen nahmen am Schulversuch „Beschäftigungsorientierender Lehrgang 
in Kooperation mit Betrieben der freien Wirtschaft im 10. und 11. Schuljahr - BESO 
10/11“ teil. 
Dieser Schulversuch findet ebenfalls an Schulen für Lernbehinderte statt und richtet sich als eine Alternative 
zum Berufsvorbereitenden Lehrgang (BV 10) nach § 30.4 Schulgesetz Berlin an Schüler/innen, die den Ab-
schluss der Schule für Lernbehinderte nicht erreicht haben. Dieser Schulversuch startete im Schuljahr 
1998/99.  

 Acht Teilnehmer/innen besuchten einen Vollzeitlehrgang im 11. Schuljahr. 
Dabei handelt es sich um ein Angebot für Schüler/innen, die berufsschulpflichtig sind und sich in keinem 
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis befinden. Den Jugendlichen wird in diesen Lehrgängen u.a. die 
Möglichkeit gegeben, ihre Berufsschulpflicht zu erfüllen. Zu unterscheiden sind dabei Vollzeitlehrgänge 
nach § 39.9 und 39.7 des Schulgesetzes. Wird im Vollzeitlehrgang nach § 39.9 der Hauptschulabschluss 
angestrebt, so ist der Lehrgang nach § 39.7 nicht abschlussorientiert. Er wurde für Jugendliche einge-
richtet, die im VZ 11 nach § 39.9 „nicht oder nicht hinreichend gefördert werden können“. 

 Eine Teilnehmerin nahm an der Modularen Dualen Qualifizierenden Maßnahme I 
(MDQM I) teil.  
Dabei handelt es sich um eine Maßname, die vom Berliner Senat für Schule, Jugend und Sport im Schuljahr 
1998/99 eingerichtet wurde, um „Jugendlichen im 11. Schuljahr praktische Fertigkeiten und Kenntnisse zu 
vermitteln. Bei einem erfolgreichen Abschluss dieser Maßnahme können die Jugendlichen sogenannte ‘Zer-
tifikate’ oder ‘Bausteine’ erwerben, die für eine spätere Berufsausbildung angerechnet werden können.“ 

(Gasser, B., Ginnold, A., Thannscheid, M., 1999, S. 59). 

13 Teilnehmer/innen befanden sich in einer berufvorbereitenden Maßnahmen nach SGB 
III: 
 Vier Jugendliche und junge Erwachsene nahmen zum Zeitpunkt ihres Projekteintritts an 

einem Förderlehrgang der Zielgruppe 2 (F 2) teil.  
Dieser Lehrgang richtet sich an junge Menschen mit Behinderungen gemäß § 19 SGB III, „die aufgrund der 
Art oder Schwere ihrer Behinderung - zumindest derzeit - ... für eine Berufsausbildung ... nicht in Betracht 
kommen“ und „durch eine Beschäftigung in einer Werkstatt für Behinderte unterfordert wären“ (Bundesanstalt 
für Arbeit, Dienstblatt-Runderlass 42/96, S 22). Ob im Einzelfall eine Behinderung im Sinne von SGB III vor-
liegt, entscheiden die Arbeitsämter nach Maßgabe von § 19 SGB III. Behindert sind demnach „körperlich, 
geistig oder seelisch beeinträchtigte Personen, deren Aussichten beruflich eingegliedert zu werden oder zu 
bleiben, wegen Art und Schwere ihrer Behinderung nicht nur vorübergehend wesentlich gemindert sind und 
die deshalb Hilfen zur beruflichen Eingliederung benötigen“.  

 Sechs Teilnehmer/innen besuchten das Modellprojekt Kooperationsverbund für Ausbil-
dung, Lernen und Arbeit (KOALA). 
Es handelt sich dabei um einen betriebsintegrierten Förderlehrgang der Zielgruppe 2, der von der Schule an 
der Malchower Aue, der Firma Markert, dem Ausbildungszentrum OTA gGmbH und SprungBRETT entwi-
ckelt wurde. Betriebsintegriert bedeutet, dass die Qualifizierung der Teilnehmer/innen nicht nur an den Quali-
fikationsanforderungen eines Berufsfeldes ausgerichtet wird, sondern dass der Qualifizierungsprozess in die 
Arbeitszusammenhänge von Wirtschaftsbetrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes eingebettet ist. KOALA 
wird seit dem 03.09.2001 vom Ausbildungszentrum OTA gGmbH in Kooperation mit Wirtschaftsbetrieben des 
allgemeinen Arbeitsmarktes und der Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und Betriebspädagogik 
gGmbH (ISB gGmbH), durchgeführt. Die Finanzierung dieses Lehrgangs wurde vom Arbeitsamt Berlin Ost 
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bewilligt. Der zur Entwicklung notwendige Vorlauf und die wissenschaftliche Begleitung wurde bzw. wird von 
der „aktion mensch“ gefördert.  
Die Arbeitsweise dieses Projektes und sein Zusammenwirken mit SprungBRETT ist im beigefügten Artikel 
„KOALA – Ein Modell zur betriebsintegrierten Berufsvorbereitung“ (Anlage 4) entlang eines Fallbeispiels be-
schrieben. 

 Zwei Teilnehmer/innen befanden sich in einem Lehrgang zur Verbesserung beruflicher 
Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE).  
Dieser Lehrgang richtet sich an Jugendliche und Erwachsene, die für eine „Ausbildung noch nicht in Betracht 
kommen“ (Bundesanstalt für Arbeit, Dienstblatt-Runderlass 42/96, S. 23) und bei denen - im Gegensatz zur 
Zielgruppe der Förderlehrgänge - keine Behinderung nach § 19 SGB III vorliegt. Durch BBE sollen die „bil-
dungsmäßigen Voraussetzungen für die Aufnahme einer Ausbildung“ geschaffen und „fachpraktische und 
fachtheoretische Grundkenntnisse und -fertigkeiten sowie soziale Qualifikationen“ vermittelt werden, „um die 
Vermittlungschancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern“ (ebd.). 

 Eine Teilnehmerin besuchte den Berufsbildungsbereich der Werkstätten für behinderte 
Menschen (BBB/WfbM).  
Diese Form der Berufsvorbereitung ist für Menschen gedacht, die „wegen Art und Schwere der Behinderung 
nicht, noch nicht oder noch nicht wieder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt beschäftigt werden können“ (SGB 
IX, § 136). 

13 Jugendliche und junge Erwachsene befanden sich in einer Berufsausbildung, wovon 
acht betrieblich und fünf außerbetrieblich organisiert waren.  
Zu unterscheiden sind dabei Berufsausbildungen nach § 48 Berufsbildungsgesetz (BBiG) bzw. § 42b Hand-
werksordnung (HwO) und § 25 BBiG bzw. HwO. Findet die Berufsausbildung nach § 48 BBiG oder § 42b HwO 
statt, dann handelt sich um sogenannte Teilausbildungen, mit Ausbildungsregelungen, die die besonderen Vor-
aussetzungen von Auszubildenden mit Behinderungen berücksichtigen. „So werden zum Beispiel fachpraktische 
Inhalte und Prüfungsanforderungen im Vergleich zur Fachtheorie stärker gewichtet oder auch fachpraktische 
Anteile ausgeklammert, die aufgrund einer Behinderung nicht absolviert werden können“(Bundesanstalt für Ar-
beit: Berufliche Rehabilitation junger Menschen, Nürnberg 1997, S. 129). Berufsausbildungen nach § 48 BBiG 
bzw. § 42b HwO werden in Berlin nur außerbetrieblich angeboten. 

Zwei Teilnehmer/innen befanden sich in ungesicherten Beschäftigungsverhältnissen des 
allgemeinen Arbeitsmarktes und drei waren von Arbeitslosigkeit betroffen. 

Abbildung 3 gibt einen nach Zielgebieten differenzierten Überblick zur Herkunft der Teilneh-
mer/innen: 
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3.2 Berufliche Wünsche 
Von den 263 Teilnehmer/innen haben 255 mehr oder weniger konkrete Angaben zu ihren 
beruflichen Wünschen gemacht. Mehr oder weniger konkret bedeutet dabei, dass sowohl 
korrekte Berufsbezeichnungen wie Tischler oder Bürokaufmann als auch Tätigkeitsfelder wie 
Arbeit im Büro oder Arbeit mit Holz angegeben worden sind. Nahezu alle Teilnehmer/innen 
nannten mehr als einen Berufswunsch. Insgesamt wurden von den Teilnehmer/innen 550 
berufliche Wünsche genannt. Das Spektrum der beruflichen Wünsche reicht dabei vom tradi-
tionellen Handwerk über künstlerische Tätigkeiten wie z. B. Musiker oder Tänzer hinweg bis 
hin zu sehr ausgefallenen beruflichen Vorstellungen wie Astronaut oder Comiczeichner.  

Knapp ein Viertel (24,2%) der beruflichen Wünsche beziehen sich auf den sogenannten 
„blauen Bereich“ (Kfz-/Zweiradmechanik, Malerei/Lackiererei, Tischlerei/Holzbearbeitung, 
Elektro- und Metallbereich und Gas-/Wasserinstallation, Tätigkeiten im Bau- und Bauneben-
gewerbe, sonstige Handwerkliche Tätigkeiten). 20% der beruflichen Wünsche können dem 
sogenannten „weißen Bereich“ (Gastronomie/Hotel, Hauswirtschaft, Küchenbereich) zuge-
ordnet werden. 18% der Nennungen entfallen auf den Bereich personennaher Dienstleitun-
gen (Friseur/Kosmetik/Visagist, Arbeit mit Kindern/Familienhilfe, Pflege/Medizin). Relativ 
stark vertreten ist auch der Wunsch, im Einzelhandel, im Verkauf oder im Bürobereich zu 
arbeiten (ca. 15 %). Knapp 9% der beruflichen Wünsche der Teilnehmer/innen entfallen auf 
die Bereiche Garten-/Landschaftsbau und Floristik. Der Wunsch, mit Tieren zu arbeiten, 
wurde 24 Mal genannt, was einer relativen Häufigkeit von etwas mehr als 4% entspricht. 

Bei acht Teilnehmer/innen sind die beruflichen Wünsche unklar geblieben. 

Abbildung 4 gibt einen differenzierten Überblick zu den Tätigkeitsbereichen, auf die sich die 
550 Wünsche der Projektteilnehmer/innen beziehen: 
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Auf welche Weise diese Beruflichen Wünsche entwickelt und überprüft wurden, ist in den 
vorangegangenen Projektberichten ausführlich beschrieben und exemplifiziert worden. Das 
nachfolgende Ablaufdiagramm gibt nochmals einen Überblick dazu und zeigt, welchen zent-

ABB. 5: ENTWICKLUNG REALISTISCHER BERUFL

ralen Stellenwert Praktika dabei haben. 
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Anzahl Dauer riert, begleitet und ausgewertet.  

Die überwiegende Mehrzahl diesZielgebiet 1 Zielgebiet 3
1. Blockp  

4 8
 1 Woche 
 2 Wochen 3 7
 3 Wochen 38 72
 4 Wochen 6 17
 Länger als 4 Wochen 1
2. Be raxistage triebliche P
 1 Tag pro Woche 
 2 Tage pro Woche 
 3 Tage pro Woche 7
 69 4
Abbrüche 16
TAB. 3: ANZAHL DER PRAKTIKA NACH DAU ND FORM

 Praktika 
433 Praktika (169 im Zielgebiet 1 und 264 im Zielgebiet 3) wurden in Zusammenarbeit mit 

den Kooperationsschulen akqui-

er 
Praktika (94 %) wurden en block 

n 
39 Fällen durchgeführt und er-

 diese
Qualifizierungswoche und in 17 Fällen drei. Zwei Praktik

en nicht wie geplant durchgeführt werden. Sie wurden aus folgenden Grün-
den vorzeitig beendet:  

en mussten ihr Praktikum aufgrund von Krankheit abbrechen; 
 bei sechs Teilnehmer/innen traten Verhaltensprobleme (Unzuverlässigkeit, Diebstahl) 

 

 

rstellungen entsprachen,  

r Ausbildungsverhältnis sich nicht re-

 

geb 0 aus Zielgebiet 3) absolviert. Zwei Drittel dieser Teilnehmer/innen wurde in 

 Zielge-
bieten: 

 

ER U  

von bis zu zehn Monaten. In 20 Fällen umfasste

4

raktika  
 Unter einer Woche absolviert. Das längste Blockprak-

tikum dauerte 12 Wochen, die 
kürzesten weniger als eine Woche. 
Etwas mehr als die Hälfte (57 %) 
der Blockpraktika umfassten einen 
Zeitraum von zwei Wochen, etwas 
mehr als ein Viertel (27%) drei 
Wochen. 23 Praktika dauerten vier 
Wochen und 29 eine. Zwölf Prakti-
ka waren kürzer als eine Woche.  

Betriebliche Praxistage wurden i

10 19
8 14

2
19 1

 1
1 26

18

streckten sich über einen Zeitraum 
 Form von Praktika zwei Tage pro 
a umfassten einen Tag pro Qualifi-

zierungswoche.  

34 Praktika konnt

 neun Teilnehmer/inn

auf, die eine Fortsetzung des Praktikums unmöglich machten;  
sieben Teilnehmer/innen schieden aufgrund von Leistungsproblemen (Überforderung, 
Motivation) vorzeitig aus 
sechs Teilnehmer/innen wechselten den Betrieb während des Praktikums, weil die Ar-
beitsinhalte nicht ihren Vo

 in fünf Fällen wurden Praktika vorzeitig beendet, weil der Betrieb sich überlastet zeigte 
oder die angestrebte Übernahme in ein Arbeits- ode
alisieren ließ; 
in einem Fall wurde das Praktikum vorzeitig beendet, weil der Praktikant seinen Wohnort 
wechselte. 

Die 433 vom Projekt unterstützten Praktika wurden von 200 Teilnehmer/innen (80 aus Ziel-
iet 1 und 12

mehr als einem Praktikum begleitet: 74 Jugendliche und junge Erwachsene absolvierten 
zwei und 27 drei Praktika. 32 Teilnehmer/innen absolvierten vier oder mehr Praktika. 

Tabelle 4 beinhaltet eine Aufstellung der Anzahl der Praktika pro Teilnehmer/in nach
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Zielgebiet An
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KTIKA N

den iraktika fan en ch ste ke rn Im h h werkliche
w was r al Vie 7%  P  d

ka
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N
 

1 2 3 4 5 6 7 Summe 
1 29 24 11 14 2 0 0 80
3 38 50 16 13 1 0 2 120

TAB. 4: PRA ACH ANZAHL PRO TEILNEHMER/IN 

P n d  unters iedlich n Tätig itsfelde  statt.  Bereic and r 
Tätigkeiten urden et  meh s ein rtel (2 ) aller raktika urchgeführt. Auf den 

ersonennahe Dienstleistungen hatten 15 % 
der Praktika zum Inhalt. In den Bereichen Verkauf und Lagerwirtschaft wurden 12% der 
sogenannten weißen Bereich entfielen 22%. P
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 ABB. 6: ANZAHL DER PRAKTIKA NACH ZIELGEBIETEN UND TÄTIGKEITSBEREICHEN 
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Praktika absolviert. Tätigkeiten im Garten-/Landschaftsbau und im Bereich Floristik beinhal-
teten 11,5 % der Praktika.  

Einen Überblick über die Verteilung der Praktika nach Zielgebieten und Tätigkeitsbereichen 
gibt Abbildung 6: 

3Buchbinderei/Graphik

3Bäckerei Zielgebiet 3
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Setzt man die relativen Häufigkeiten der vom Projekt begleiteten Praktika und ermittelten 
eruflichen Wünsche miteinander ins Verhältnis, dann ergeben sich ähnliche Proportionen b

(siehe Tabelle 5). Dieses Ergebnis kann als ein Beleg dafür verstanden werden, dass es 
dem Projekt weitgehend gelungen ist, die beruflichen Wünsche der Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen anhand der Praxis zu überprüfen und zu entwickeln. 

Tätigkeitsfelder Beru
Relative Häufigkeiten 

fl. Wünsche Praktika 
Handwerkliche Tätigkeiten (Zweirad-/Kfz-Bereich, Holzbearbeitung/Tischlerei, 
Elektromontage/Metallbearbeitung, Maler, Bau-/Baunebengewerbe, Gas- Wasserin-
stallation, Hausmeister/ Sonstiges Handwerk) 

24% 

Tätigkeiten im „weißen Bereich“ (Gastronomie/Hotel, Küche/Service, Haus-
wirtschaft) 20% 22%

Personennahe Dienstleistungen (Arzthelfer, Altenheim/Krankenhaus, Fri-
seur/Kosmetik/Visagist) 18% 15%
Verkauf und Lagerwirtschaft 
Garten-/Landschaftsbau und Floristik 9% 11%
AB. 5: PRAKTIKA UND BERUFLI ER HÄ

27%

15% 12%

T CHE WÜNSCHE NACH INHALTSBEREICHEN UND RELATIV UFIGKEIT. 
 

hät-
ungsbögen nach Kriterien, die im Hinblick auf eine Beschäftigung in Betrieben des allge-

teile zu vermeiden und starre Wahrnehmungsmuster aufzubrechen, sollten Einschätzungen arbeits-
r Fähigkeiten der Jugendlichen von unterschiedlichen Personen eingeholt werden. Die Selbstein-

 

ktmitarbeiter/innen wichtige 
Anhaltspunkte, um individuelle Integrationsperspektiven zu erkennen, die Integrationschan-

 

Die Auswertung der Praktika erfolgte auf der Grundlage von Selbst- und Fremdeinsc
z
meinen Arbeitsmarkts von zentraler Bedeutung sind. Die Hintergründe dieser Vorgehenswei-
se, ihre Ergebnisse und ihre integrationspädagogische Relevanz sind Gegenstand eines 
Artikels, der demnächst veröffentlicht werden wird (siehe Anlage 3). Dort heißt es unter an-
derem:  
„Um Fehlur
marktrelevante
schätzung der Jugendlichen darf dabei keinesfalls außen vor bleiben. Selbst- und Fremdeinschätzung sollten im
Dialog mit den Jugendlichen aufeinander bezogen und im Hinblick auf ihre beruflichen Wünsche ausgewertet 
werden. Dieser Prozess ist geeignet, bei den Jugendlichen und ihren Unterstützern Erfahrungen zu produzieren, 
die zu neuen und realisierbaren beruflichen Integrationsmöglichkeiten führen.“ 

Das Verhältnis von Selbst- und Fremdeinschätzung bot den Proje

cen im Einzelfall zu beurteilen und konkrete integrationspädagogische Hilfen zu entwickeln 
und umzusetzen. In Abbildung 7 sind die pädagogischen Implikationen idealtypischer Ein-
schätzungsverhältnisse schematisch dargestellt. 
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Situationsdefinition kann das Einschätzungsverhältnis als ein 

Aspekt sozialer Integration verstanden werden, die es zu stabilisieren 
und auszubauen gilt .

Sind die 
Einschätzungen

positiv
?

Ist FE 
durchgängig

schlechter als SE
?

Bezüglich des Ist-Standes herrscht 
Einigkeit. Der pädagogische Prozess

kann auf der Grundlage reziproker 
Perspektiven aufbauen. 

Das Einschätzungsverhältnis signalisiert ein negatives Selbstbild und 
eine schlechte individuelle Passung. Weil es im Negativen ausgewogenen 

ist, besteht die Gefahr, dass Entwicklungsmöglichkeiten aus dem Blick 
geraten und sich eine defizitorientierte Sichtweise manifestiert. Es 
müssen Erfahrungsräume, die dem entgegenwirken, geöffnet und 

positive Ziele formuliert werden.

Kein eindimensionales 
Muster der interpersonellen 

Wahrnehmung hat sich 
verfestigt. Die Vielfalt der 
Diskrepanzen bietet ein

Motiv zur Auseinan-
dersetzung mit den unter-

schiedlichen sozialen 
Perspektiven der Beur-

teilung.

Ist FE 
durchgängig

besser als SE
?

Das Einschätzungsverhältnis signalisiert 
ein negatives Selbstbild, weil die eigenen 

Arbeitsleistungen im Verhältnis zu den
Wertungen der sozialen Umwelt herab-
gesetzt  werden. Das individuelle Pas-

sungsverhältnis gibt Anlass für eine gute
Prognose. Weil die Leistungen des P

positiv wahrgenommen werden, ist das 
betriebliche Unfeld geeignet, um das 

Selbstwertgefühl des P durch die Vermitt-
lung von Erfolgserlebnissen zu 

verbessern.

Das Einschätzungsverhältnis signalisiert ein 
positives und wenig reflektiertes Selbstbild. Die 

individuelle Passung zwischen dem P und  
dem betrieblichen Umfeld erscheint  ungünstig. 

Beim P besteht die Tendenz, Leistungsprobleme im 
Arbeitszusammenhang nicht auf die eigenen 

Fähigkeiten zurückzuführen, sondern auf die Fehl-
urteile der anderen. Im betrieblichen Umfeld werden 

die Fähigkeiten des P nicht wahrgenommen. Die 
pädagogische Aufgabe besteht einerseits darin, die 
Vorstellung des P von den eigenen Fähigkeiten an-
hand der Einschätzungen des sozialen Umfeldes 

behutsam zu relativieren. Zum anderen ist das soziale 
Umfeld von P für die Wahrnehmung der Fähigkeiten 

des P zu sensibilisieren und zu befähigen.

Ende

Mit P konkrete Lehr-/Lernziele vereinbaren und die nächsten Arbeitsschritte absprechen

Differenzierte Analyse
und Beschreibung des 
Verhältnisses zwischen

FE und SE nach
Fähigkeitsbereichen

ja

nein
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5 Übergänge und Verbleib 

5.1 Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse 
55 Teilnehmer/innen (21 Frauen und 34 Männer) wurden im Ausbildungs- oder Beschäfti-
gungsverhältnis begleitet. Ein Teilnehmer schloss zwei Arbeitsverträge ab. Entsprechend 
wurden 56 Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse unterstützt. Von diesen 56 Ausbil-
dungs- und Beschäftigungsverhältnissen konnten 41 im Projektzeitraum angebahnt und er-
reicht werden. 15 Jugendliche und junge Erwachsenen befanden sich bereits in Ausbildungs- 
oder Beschäftigungsverhältnissen als sie im Projekt aufgenommen wurden (siehe Kapitel 
3.1). 

Die nachfolgende Tabelle gibt einen nach Geschlecht und Teilprojekten differenzierten Über-
blick:  

Zielgebiet 1  Zielgebiet 3 
Integration in ... 

Männer Frauen Männer Frauen 
Summe 

Ausbildung 8 8 12 7 35
Arbeit 0 1 3 2 6

Summe 8 9 15 9 41
TAB. XX: TEILNEHMER/INNEN NACH GESCHLECHT UND ZIELGEBIET 

Wie Abbildung 7 zeigt, handelt es sich bei den im Projekt erreichten Ausbildungsverhältnis-
sen um 13 betriebliche Ausbildungsverhältnisse und 22 außerbetriebliche Ausbildungsver-
hältnisse. 

Die erreichten Beschäftigungsverhältnisse lassen sich unterscheiden in 
 vier reguläre Beschäftigungsverhältnisse auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, 
 ein Beschäftigungsverhältnis im Rahmen eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme 

(ABM), 
 ein geringfügiges Beschäftigungsverhältnis. 

A BMReguläre 
Bes c häf tigung

Geringf ügige 
Bes c häf tigung

A uß erbetr iebl. 
A us bildung

Betr ieblic he A us bildung

22

13
4

1 1

ABB. 7: AUSBILDUNGS- UND BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE (N = 41) 

Neben diesen im Projektzeitraum realisierten Integrationen konnte ein junger Mann aus Ost-
berlin einen Vorvertrag für ein Arbeitsverhältnis abschließen, dass im März 2003 beginnen 
wird. 

5.1.1 Ausbildungsberufe und Ausbildungsformen  
Bei den vom Projekt erreichten Ausbildungsverhältnissen handelt es sich in 25 Fällen (ca. 
70%) um Vollausbildungen nach § 25 BBiG bzw. HwO. Zehn Ausbildungsverhältnisse ent-
sprechen § 48 BBiG bzw. § 42b HwO. 

Eine detaillierte Aufschlüsselung dieser Ausbildungsverhältnisse beinhaltet die Tabelle 7:  

ISB gGmbH / SprungBRETT – Abschlussbericht 
 

Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin • Geschäftsführer: Bernd Pieda • Amtsgericht Charlottenburg HRB - 63270 
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00), Konto Nr. 317 43 00 • Deutsche Bank 24 (BLZ 100 700 24), Konto Nr. 628 29 90 

17



ISB • GESELLSCHAFT FÜR INTEGRATION, SOZIALFORSCHUNG UND BETRIEBSPÄDAGOGIK gGmbH 

Außerbetriebliche Ausbil-
dung 

 
betriebliche 
Ausbildung Vollaus-

bildung 
Teilaus-
bildung 

 
Berufe 

Ziel 1 Ziel 3 Ziel 1 Ziel 3 Ziel 1 Ziel 3 Su
m

m
e 

Maler/in / Lackierer/in 1    1
Gebäudereiniger/in 1    1
Tischler/in 1 2   3
Hauswirtschaftshelfer/in   3 3
Strassenbauer/in 1    1
Florist/in 2    2
Gerüstbauer/in 1    1
Glaser/in 1   1
Raumausstatter/in 1    1
Holzbearbeiter/in  2 1 3
Koch / Köchin 1 3   4
Beikoch / Beiköchin  1 2 3
Fachkraft im Gastgewerbe 4 2 1    7
Helfer/in im Gastgewerbe   1 1
Garten-/Landschaftsbauer/in  1   1
Friedhofsgärtner/in 1    1
Metallbauer/in 1   1

Summe 9 4 4 8 3 7 35
TAB. 7: BERUFE UND AUSBILDUNGSFORMEN 

5.1.2 Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsinhalte 
Einen Überblick zu den Arbeitsinhalten der sechs vom Projekt erreichten Beschäftigungsver-
hältnisse gibt Tabelle 8:  

Reguläres Arbeits-
verhältnis ABM Geringfügiges 

Beschäftigung 
 

Tätigkeiten 

Ziel 1 Ziel 3 Ziel 1 Ziel3 Ziel 1 Ziel 3 Su
m

m
e 

Hilfskraft in der Altenpflege  1   1
Hilfskraft in der Gebäudereinigung  1   1
Hilfskraft in der Reinigung von Zügen 1   1
Hilfskraft im Handwerk 1   1
Hilfskraft in einer Bäckerei 1  1
Filmvorführer/in 1   1

Summe 0 4 0 1 1 0 6
TAB. 8: BESCHÄFTIGUNGSVERHÄLTNISSE UND ARBEITSINHALTE 

5.2 Integrationsverläufe 
Die differenzierende Betrachtung der unterstützten Integrationsverläufe ergibt folgendes Er-
gebnis (siehe Abb. 8): 
 Elf der mit Hilfe des Projekts integrierten Jugendlichen haben im direkten Anschluss an 

das 10. Schuljahr eine Ausbildungsstelle gefunden. 
 Sieben der mit Hilfe des Projekts integrierten Teilnehmer/innen haben im direkten An-

schluss an eine berufsvorbereitende Maßnahme im 11. Schuljahr eine Arbeits- oder Aus-
bildungsstelle gefunden.  

 15 der mit Hilfe des Projekts integrierten Teilnehmer/innen haben im direkten Anschluss 
an eine berufsvorbereitende Maßnahme nach SGB III (BvM SGB III)  eine Arbeits- oder 
Ausbildungsstelle gefunden. 

 Zwei der mit Hilfe des Projekts integrierten Teilnehmer/innen haben im direkten An-
schluss an eine berufsvorbereitende Maßnahme nach SGB VIII eine Ausbildungsstelle 
gefunden. 
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 Vier der mit Hilfe des Projekts integrierten Teilnehmer/innen haben im Anschluss an Ar-
beitslosigkeit eine Arbeits- oder Ausbildungsstelle gefunden. 

 Ein Teilnehmer fand mit Hilfe des Projekts im Anschluss an AQJ (Arbeit und Qualifizie-
rung für Jugendliche) eine Ausbildungsstelle.  
Bei AQJ handelt es sich gemäß Art. 6 Sofortprogramm zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit um eine Maß-
nahme, bei der „Praktikum im Betrieb und berufsvorbereitende Qualifizierung beim Träger“ als „gleichwertige 
Elemente“ durchgeführt werden.  

 Der berufliche Integrationsprozess von acht Teilnehmer/innen wurde durch Arbeitslosig-
keit unterbrochen: Zwei Teilnehmer/innen brachen ein bereits erreichtes Ausbildungsver-
hältnis ab und ein Teilnehmer verlor seine Arbeitsstelle als Reinigungskraft. 

Fall Betrl.
Nr.* Ausb Ziel 3 Ziel 1 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 X X Ausbildung Bäcker
2 X Ausbildung Verkäufer
3 X X Ausbildung Verkäufer
4 X X Ausbildung Dachdecker
5 X Ausbildung Tierpfleger
6 X X Ausbildung Industriemechaniker
7 X X Ausbildung Garten- u. Landschaftsbauer
8 X X Ausbildung Maler/Lackierer
9 X Arbeit Produktionshelfer in Bäckerei

10 X Arbeit Reinigungskraft ABM als Hildskraft im Handwerk
11 X X 10. Klasse (BO 10) Ausbildung Koch
12 X X 10. Klasse (allgemeine OS) Ausbildung Kfz-Elektriker
13 X BBE Ausbildung Fachwerker im Garten- u. Landschaftsbau
14 X F 1 Ausbildung Beikoch
15 X MDQM I Ausbildung Modenäher BBE

16 X Alphabetisierungskurs Arbeit Gebäudereiniger
17 X Arbeit Filmvorführer
18 X VZ 11 Ausbildung Tischler
19 X X 10. Klasse (allgemeine OS) Strassenbauer
20 X 10. Klasse (BO 10) Ausbildung Beikoch
21 X 10. Klasse (allgemeine OS) Ausbildung Beikoch
22 X BESO 10 BESO 11 Arbeit Helfer in Bäckerei (geringfügig)
23 X BESO 11 BBE Arbeit als Altenpflegehelfer
24 X BESO 11 AQJ Ausbildung Glaser
25 X X 10. Klasse (BB 10) VZ 11 Ausbildung Koch arbeitslos AQJ
26 X X 10. Klasse (allgemeine OS) Ausbildung Friedhofsgärtner
27 X X BESO 11 F 2 (KOALA) Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe
28 X X 10. Klasse (allgemeine OS) F 2 (KOALA) Ausb. Fachk. Gastg.
29 X X BESO 11 F 2 (KOALA) Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe
30 X 10. Klasse (allgemeine OS) F 1 Ausbildung Hauswirtschaftshelfer
31 X X 9. Klasse allgemeine OS AQJ Ausbildung Gebäudereiniger
32 X 10. Klasse (allgemeine OS) BBE Ausbildung Maler/Lackierer
33 X 10. Klasse (BO 10) Ausbildung Metallbauer
34 X X BESO 11 F 2 (KOALA) Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe
35 X 10. Klasse (allgemeine OS) F 1 Ausbildung Hauswirtschaftshelfer
36 X 10. Klasse (BO 10) BvM SGB VIII Ausbildung Koch
37 X 10. Klasse (allgemeine OS) F 1 Ausbildung Helfer im Gastgewerbe
38 X 10. Klasse (allgemeine OS) VZ 11 Ausbildung Beikoch
39 X 10. Klasse (allgemeine OS) BBE Ausbildung Hauswirtschaftshelfer
40 X BESO 11 F 2 (KOALA) Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe
41 X X 10. Klasse (BO 10) Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe
42 X BESO 11 MDQM I Ausbildung Forist
43 X VZ 11 F 2 (KOALA) arbeitslos Arbeit Reinigungskraft
44 X X 10. Klasse (BESO 10) BESO 11 Ausbildung Gerüstbauer
45 X X 10. Klasse (allgemeine OS) AusbildungTischler
46 X X 10. Klasse (BO 10) Ausbildung Raumausstatter
47 X 10. Klasse (BO 10) MDQM I AusbildungTischler
48 X 10. Klasse (allgemeine OS) BBE Ausbildung Holzbearbeiter
49 X 10. Klasse (BO 10) BBE Ausbildung Koch
50 X 10. Klasse (BO 10) BvM SGB VIII Ausbildung Koch
51 X 10. Klasse (BO 10) Ausbildung Holzbearbeiter
52 X 10. Klasse (BO 10) Ausbildung Holzbearbeiter
53 X 10.Klasse (BO 10) Ausbildung Florist
54 X X 10. Klasse (allgemeine OS) BO 10F** Ausbildung Fachkraft im Gastgewerbe
55 X 10. Klasse (BO 10) BBE Ausbildung Garten-/Landschaftsbauer

Ausbildungsverhältnissen befunden haben.

Ziel 2000 2001

* Bei den Fällen 1 - 15 handelt es sich um die Teilnehmer/innen, die sich zum Zeitpunkt ihres Projekteintritts bereits in Arbeits- oder

2002

arbeitslos

arbeitslos

arbeitslos

arbeitslos

arbeitslos

arbeitslos

** BO 10F bezeichnet die Weiterführung des Schulversuchs BO 10 im 11. Schuljahr.
ABB. 8: INTEGRATIONSVERLÄUFE 
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5.3 Sonstige Übergänge  
Über die bereits dargestellten Überleitungen hinaus wurde eine Vielzahl von Übergängen in 
unterschiedliche Lebenssituationen und Maßnahmen der beruflichen Bildung vorbereitet und 
begleitet: 
Überleitungen in berufsvorbereitende Maßnahmen nach SGB III rangieren der Häufigkeit 
nach an erster Stelle. Sie fanden in 111 Fällen statt. 40 Überleitungen erfolgten in Lehrgänge 
zur Verbesserung beruflicher Bildungs- und Eingliederungschancen (BBE), 48 in traditionelle 
Förderlehrgänge der Zielgruppen 1 und 2. 15 Teilnehmer/innen fanden Aufnahme im Mo-
dellprojekt KOALA, acht im Berufsbildungsbereich der Werkstatt für behinderte Menschen. 
Dem gegenüber spielten berufsvorbereitende Maßnahmen nach SGB VIII im Projekt eine 
untergeordnete Rolle: Sie fanden lediglich in sechs Fällen statt.  
Ebenfalls sechs Teilnehmer/innen fanden Aufnahme in Arbeit und Qualifizierung für Ju-
gendliche (AQJ). 
Überleitungen in schulische Maßnahmen der Berufsvorbereitung wurden in 72 Fällen 
begleitet. Dabei machten die Überleitungen in Maßnahmen des 11. Schuljahres den größten 
Anteil aus: 45 Übergänge führten in Vollzeitlehrgänge im 11. Schuljahr (VZ 11) und zwölf in 
die sogenannte Modulare Duale Qualifizierende Maßnahme in der ersten Stufe (MDQM I). 
Die Überleitung zu berufsbefähigenden oder berufsvorbereitenden Lehrgängen des 10. 
Schuljahres wurde in 15 Fällen begleitet.  
In insgesamt 15 Fällen konnte Arbeitslosigkeit nicht vermieden werden. Andererseits ist es 
in sechs Fällen gelungen, Arbeitslosigkeit von Teilnehmer/innen durch die Überleitung in 
berufsvorbereitende Maßnahmen oder in Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse zu beenden. 

Eine detaillierte und nach Zielgebieten differenzierte Übersicht zu allen vom Projekt begleite-
ten Überleitungen gibt Tabelle 9: 

Schulische 
Berufsvorbereitung BvM / SGB III Berufs-

ausbildung Arbeit 

Von  

N
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h 

BV
 1

0 
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 1

0 
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 1

0 
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 1

1 

M
D

Q
M

 I 

 F
 1

 

 F
 2

 

KO
AL

A 
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m

m
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Zielgebiet 1 1 7 3 1 3 2       4     1     2           24
Zielgebiet 3 1   1   20 5 10 9 2 16 1 3     1 1     17 2   73

Allgemeine 
Oberschule  

(Sek I) Gesamt 2 7 4 1 23 7 10 9 2 20 1 3 1   1 3     1 2   97
Zielgebiet 1         1   1 1 1 6         3 2           15
Zielgebiet 3         15 4 3 2   6   2      2 1         11 36BO 10 
Gesamt         16 4 4 3 1 12   2     5 3         1 51
Zielgebiet 1         2   1                             3
Zielgebiet 3                                           0BB 10 
Gesamt         2   1                             3
Zielgebiet 1     1   1   1 8 3 2 2         1   1       20
Zielgebiet 3         3   1 4 2 1 2 1 1               22 17BESO 10/11 
Gesamt     1   4   2 12 5 3 4 1 1     1   1     2 37
Zielgebiet 1                 1                         1
Zielgebiet 3                                       1   1BV 10 
Gesamt                 1                     1   2
Zielgebiet 1                                           0
Zielgebiet 3                 1           3             4 F 1 
Gesamt                 1           3             4
Zielgebiet 1                                       1   1
Zielgebiet 3                     2                     2 F 2 
Gesamt                     2                 1   3
Zielgebiet 1                             1 2       2 13 6
Zielgebiet 3                               2       1   3KOALA 
Gesamt                             1 4       3 1 9
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Schulische 
Berufsvorbereitung BvM / SGB III Berufs-

ausbildung Arbeit 

Von  

N
ac

h 

BV
 1

0 

BB
 1

0 

BO
 1

0 

BE
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M
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Zielgebiet 1                 1 1     1   1 1       1   6
Zielgebiet 3           1 3 1 3 1 1       1            18 12VZ 11 
Gesamt           1 3 1 4 2 1   1   2 1       1   18
Zielgebiet 1                              1            1
Zielgebiet 3               2         1   4   1         8BBE 
Gesamt               2         1   5  1         9
Zielgebiet 1                           1               1
Zielgebiet 3                   1       1               2MDQM I 
Gesamt                   1       2               3
Zielgebiet 1                               1           1
Zielgebiet 3                                       1   1AQJ 
Gesamt                               1       1   2
Zielgebiet 1                                           0
Zielgebiet 3                             2             2

BvM   
SGB VIII 

Gesamt                             2             2
Zielgebiet 1                                       1   1
Zielgebiet 3                                           0

Schulische 
Ausbildung 

Gesamt                                       1   1
Zielgebiet 1                                           0
Zielgebiet 3                                       1   1

Außerbe-
triebliche Ausbil-

dung Gesamt                                       1   1
Zielgebiet 1                                       2   2
Zielgebiet 3                                           0

Betriebliche 
Ausbildung 

Gesamt                                       2   2
Zielgebiet 1                                           0
Zielgebiet 3                                       1   1

Reguläres  
Arbeitsver- 

hältnis Gesamt                                       1   1
Zielgebiet 1                                           0
Zielgebiet 3                                       1   1ABM 
Gesamt                                       1   1
Zielgebiet 1                 15                         1
Zielgebiet 3             16                   14         2Sonstiges 
Gesamt             1   1               1         3
Zielgebiet 1                   1                       1
Zielgebiet 3                   1         1   2   1   1 6Arbeitslosigkeit 
Gesamt                   2         1   2   1    13 7
Zielgebiet 1 1 7 4 1 7 2 3 9 7 14 2 0 2 1 6 9 0 1 0 7 1 84
Zielgebiet 3 1 0 1 0 38 10 18 18 8 26 6 6 2 1 14 4 4 0 2 8 4 172Summe 
Gesamt 2 7 5 1 45 12 21 27 15 40 8 6 4 2 20 13 4 1 2 15 5 256

1 Übergang in „Betriebsorientierte Teilqualifizierung zur Integration in die Arbeitswelt“, die ein halbjähriges betriebliches Praktikum 
umfasst und vom WerkHof Zehlendorf e.V. als Modellprojekt durchgeführt wird. 

2 Übergänge in einen Kurs zur Elementarbildung der VHS und zu Mutter-Kind-Wohnen beim Jugendaufbauwerk Berlin 
3 Übergänge beziehen sich auf eine Teilnehmerin, die KOALA aufgrund von Schwangerschaft abgebrochen hat und eine Teilneh-

merin, die in der Arbeitslosigkeit schwanger wurde. 
4 Übergang betrifft eine Teilnehmerin, die vor ihrer Arbeitsaufnahme einen Alphabetisierungskurs besucht hat. 
5 Übergang betrifft einen Teilnehmer, der vor seiner Aufnahme in KOALA eine Schule für Menschen mit geistiger Behinderung 

besucht hat. 
6 Status vor Aufnahme in den Förderlehrgang ist unklar geblieben. 
7 Dieser Übergang war so kurzfristig, dass wir ihn in der Statistik der erreichten Arbeitsverhältnisse nicht berücksichtigt haben 
8 Übergang in einen Tipp-Lehrgang der Bundesanstalt für Arbeit. 

TAB. 9: ÜBERGÄNGE INSGESAMT 

5.4 Verbleib 
Wurde durch die Darstellung der vom Projekt begleiteten Übergänge ein Einblick in den Pro-
jektprozess gegeben, so zeigt die Verbleibstatistik die Ergebnisse dieses Prozesses. Zum 
Zeitpunkt des individuellen Projektendes  
 befanden sich 44 Jugendliche und junge Erwachsene (22 aus Zielgebiet 1 und 22 aus 

Zielgebiet 3) in Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnissen; 
 nahmen 81 Jugendliche (32 aus Zielgebiet 1 und 49 aus Zielgebiet 3) an schulischen 

Maßnahmen im zehnten und elften Schuljahr teil;  
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 besuchten 104 Jugendliche (42 Zielgebiet 1 und 62 aus Zielgebiet 3) Maßnahmen der 
beruflichen Vorbereitung der Bundesanstalt für Arbeit oder nach SGB VIII;   

 hatten vier Jugendliche (zwei Zielgebiet 1 und zwei aus Zielgebiet 3) ihren Aufenthaltsort 
aufgrund von Abschiebung oder Umzug der Herkunftsfamilie gewechselt; 

 waren acht junge Erwachsene (zwei aus Zielgebiet 1 und sechs aus Zielgebiet 3) von 
Arbeitslosigkeit betroffen;  

 war der Verbleib von drei Teilnehmer/innen aus Zielgebiet 3 nicht bekannt. 

Eine differenzierte Übersicht gibt Abbildung 9: 
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Unter die Rubrik „Sonstiges“ fallen  
 vier Teilnehmerinnen, die aufgrund von Schwangerschaft dem Arbeitsmarkt nicht zur 

Verfügung stehen;  
 ein Teilnehmer, der in einem Tipp-Lehrgang der Bundesanstalt für Arbeit aufgenommen 

wurde; 
 ein Teilnehmer, der einen Kurs zur Elementarbildung der VHS besucht, 
 ein junger Mann, der an einer Maßnahme zur Eingliederung junger Sozialhilfempfänger 

teilnimmt; 
 ein Teilnehmer, der in eine „Betriebsorientierte Teilqualifizierung zur Integration in die 

Arbeitswelt“ aufgenommen wurde. 

In 23 Fällen wurde das Projekt vorzeitig beendet, weil der Kontakt zu den Teilnehmer/innen  
abbrach oder der weiteren Zusammenarbeit aufgrund nicht miteinander zu vereinbarenden 
Vorstellungen die Basis fehlte.  
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6 Projektentwicklung 
6.1 SprungBRETT als Regelangebot 
Die zentrale Aufgabe der Projektentwicklung bestand darin, die von SprungBRETT erprobten 
Handlungsformen zur beruflichen Eingliederung von Menschen mit Lernschwierigkeiten als 
Regelangebot zu institutionalisieren. 

§ 13.1 SGB VIII bietet dazu einen Ansatzpunkt: 
„Junge Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträch-
tigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendberufshilfe sozial-
pädagogische Hilfen angeboten werden, die ihre schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Ar-
beitswelt und ihre soziale Integration fördern“. 

Die ganzheitliche Ausrichtung dieser Hilfe und ihre einrichtungsübergreifende Systematik 
stimmen dem konzeptionellen Ansatz von SprungBRETT überein. Sie „entspricht“, so stellt J. 
Münder in seinem Kommentar fest, „den erweiterten tatsächlichen Handlungsfeldern in den 
Bereichen Jugend und Schule, Jugend und Ausbildung, Jugend und Arbeit, und Jugend und 
gesellschaftliche Eingliederung“ (1993, S. 168). Auch im Hinblick auf die Zielgruppen der 
Hilfe besteht Übereinstimmung mit dem Personenkreis, der vom Projekt  unterstützt wurde. 
„Soziale  Benachteiligungen“, so heißt es bei Münder weiter,  
„werden immer dann vorliegen, wenn die altersgemäße gesellschaftliche Integration nicht wenigstens durch-
schnittlich gelungen ist, insbesondere bei Haupt- und Sonderschülern ohne Schulabschluss, Absolventen eines 
Berufsvorbereitungsjahres ... Individuelle Beeinträchtigungen sind ... regelmäßig gegeben bei jungen Menschen 
in ‚erschwerten Lebenslagen’, die aufgrund von besonderen Problemen, Behinderungen oder Störungen ihrer 
Entwicklung gefährdet sind und deren (Erziehung und) Bildung wegen dieser Umstände als beeinträchtigt be-
zeichnet werden muss“ (ebd. S. 170 mit weiteren Nachweisen). 

Im Hinblick auf eine Finanzierung von SprungBRETT gemäß § 13.1 wurde in Abstimmung mit 
dem Landesjugendamt und der Senatsverwaltung für Bildung das „Konzept einer arbeitswelt-
bezogenen Jugendsozialarbeit im Übergangsfeld zwischen Schule und Erwerbsleben“ (siehe 
Anlage 1) erstellt. Auf der Grundlage dieses Konzeptes wurde im Februar 2002 eine Pauschale 
pro Fall und Jahr in Höhe von 2.856.- Euro zwischen dem Landesjugendamt und der ISB 
gGmbH vereinbart (siehe Anlage 2). Die bezirklichen Jugendämter wurden vom Landesjugend-
amt darüber informiert. Dem Anschreiben war u.a. ein Vorschlag für einen Vertrag beigelegt, mit 
dem die Kooperation auf bezirklicher Ebene geregelt werden könnte. Zeitgleich benachrichtigte 
die Senatsverwaltung für Bildung die bezirklichen Außenstellen des Landesschulamtes. 

Im Nachgang dazu nahm SprungBRETT den Kontakt zu den bezirklichen Jugendämtern auf. 
Nach zahlreichen fernmündlichen Gesprächen zeichnete sich ab, dass die finanziellen Spiel-
räume der Bezirke aufgrund der aktuellen Sparzwänge sehr eng geworden waren und die an-
gestrebte Form der Finanzierung nicht ohne größte Schwierigkeiten zu erreichen sein würde. 
Ermutigend hingegen war, dass die Arbeitsweise und die Ergebnisse von SprungBRETT bei 
den Gesprächspartnern in den Jugendämtern ein positives Echo fanden und die Initiativen zur 
Regelfinanzierung von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, von den Koopera-
tionsschulen, von den Projektteilnehmer/innen und ihren Familien gerade wegen dieser Schwie-
rigkeiten umfassend und mit großem Engagement unterstützt wurden. So formulierten 21 Ko-
operationsschulen Unterstützungsschreiben an ihre Stadträte, in denen sie ihren Bedarf und 
den Bedarf ihrer Schüler offen legten und darum baten, sich auf bezirklicher Ebene für eine 
Weiterfinanzierung von SprungBRETT einzusetzen. Nachdem die Eltern der  Teilnehmer/innen 
über die finanzielle Situation des Projekts informiert worden waren, wurden mehr als 120 Unter-
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schriften gesammelt, mit denen Eltern und Projektteilnehmer/innen die Fortsetzung der Arbeit 
forderten.  

Mitte Juli 2002 wurde das Projektanliegen nochmals schriftlich formuliert. Im Anschreiben an die 
Leiter/innen der Jugendämter heißt es: 
„Wir befürchten, dass die aus unserer Sicht bewährte Arbeit von SprungBRETT mit Auslaufen der ESF-
Finanzierung beendet sein könnte. 
Dies wäre nach unserer Überzeugung gerade angesichts der finanziellen Situation in den Bezirken nicht zu vertreten, 
weil durch die Arbeit von SprungBRETT ein integrationspädagogisch sinnvoller Ansatz mit den in Berlin notwendigen 
Sparmaßnahmen verbunden wird. Indem betriebliche Unterstützungs- und Integrationspotenziale entwickelt und ge-
nutzt werden, können kostengünstige und aus integrationspädagogischer Perspektive zweckmäßige Maßnahmen der 
betrieblichen Berufsvorbereitung und Berufsausbildung erreicht werden. Durch die Kooperation mit ausbildungs- und 
einstellungsbereiten Betrieben gelingt es Schüler/innen mit ungünstigen individuellen und sozialen Voraussetzun-
gen, während der Schulzeit berufliche Perspektiven zu entwickeln und Ausbildungsverhältnisse anzubahnen, die 
ohne die Unterstützung des Projektes den Einstieg in das Erwerbsleben verpassen und dauerhaft von einer Be-
schäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt ausgeschlossen blieben.  
Die unerfreuliche Haushaltslage Berlins erfordert unserer Meinung nach mehr denn je strukturelle Veränderungen. Mit 
dem Projekt SprungBRETT haben wir nach nunmehr dreijähriger Erprobung einen Ansatz gefunden, der in dieser 
Hinsicht richtungsweisend sein kann.  
Wir bitten Sie deshalb, die Arbeitsweise dieses Projektes auf den Prüfstand zu stellen und in Ihre Überlegungen zur 
Gestaltung der Jugendberufshilfe einzubeziehen.“  

Die Reaktionen der Jugendämter waren  sehr unterschiedlich. Es gab Jugendämter, in de-
nen Projektpräsentationen und ausführliche Fachgespräche stattfanden, die zum Teil mit 
Ende des Projekts am 31.12.02 noch nicht abgeschlossen werden konnten. In diesen Fach-
gesprächen stellte sich unter anderem heraus, dass einige Jugendämter grundsätzlich bereit 
sind, sich an der Finanzierung von SprungBRETT zu beteiligen, dabei aber eine Mischfinan-
zierung als sinnvoll erachteten, weil sich die Arbeit dieses Projekts im Schnittbereich zwi-
schen den Verantwortlichkeiten der Schul-, Jugend- und Arbeitsverwaltung bewegt.  

Diese Verantwortungspartnerschaft ist ganz im Sinne der träger- und einrichtungsübergrei-
fenden Arbeit von SprungBRETT und entspricht der Forderung von §13.4 SGB VIII, wonach 
die Angebote der Jugendsozialarbeit „den Maßnahmen der Schulverwaltung, der Bundesan-
stalt für Arbeit, der Träger betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der Träger 
von Beschäftigungsangeboten abgestimmt werden“ sollen. SGB III enthält mit §§ 10, 33 und 
37a materiell rechtlichen Regelungen, die mit 13.1 SGB VIII ebenso kompatibel sind wie mit 
den Zielen und der Arbeitsweise von SprungBRETT. 

§ 10 SGB III sieht „Ermessensleistungen“ vor, die auch im Rahmen einer „Projektförderung“ 
zulässig sind, sofern sie „den Zielen und Grundsätzen der gesetzlichen Leistungen entspre-
chen“.  
Gemäß § 33 SGB III hat das Arbeitsamt 
„zur Vorbereitung der Jugendlichen und Erwachsenen auf die Berufswahl sowie zur Unterrichtung der Ausbil-
dungssuchenden, Arbeitsuchenden, Arbeitnehmer und Arbeitgeber Berufsorientierung zu betreiben. Dabei soll es 
über Fragen der Berufswahl, über die Berufe und ihre Anforderungen und Aussichten, über Wege und Förderung 
der beruflichen Bildung sowie über beruflich bedeutsame Entwicklungen in den Betrieben, Verwaltungen und auf 
dem Arbeitsmarkt umfassend unterrichten. Das Arbeitsamt kann Schüler allgemein bildender Schulen durch ver-
tiefte Berufsorientierung und Berufswahlvorbereitung fördern (Berufsorientierungsmaßnahme). Die Maßnahme 
kann bis zu vier Wochen dauern und soll regelmäßig in der unterrichtsfreien Zeit durchgeführt werden. Voraus-
setzung ist, dass sich Dritte mit mindestens 50 Prozent an der Förderung beteiligen.“ 

 
In § 37a Abs. 1 SGB III heißt es: 
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„Das Arbeitsamt kann zu seiner Unterstützung Dritte mit der Vermittlung oder mit Teilaufgaben der Vermittlung 
beauftragen. Das Arbeitsamt kann dem beauftragten Dritten Ausbildungsuchende oder Arbeitsuchende zuweisen, 
wenn diese der Zuweisung nicht aus wichtigem Grund widersprechen.“ 

Vor diesem Hintergrund wurde mit den Jugendämtern der Bezirke Tempelhof-Schöneberg 
und Pankow vereinbart, Finanzierungsmöglichkeiten am „runden Tisch“ gemeinsam mit den 
zuständigen Arbeitsämtern und der Schulverwaltung zu erörtern. Im Jugendamtsbezirk Pan-
kow fand am 10.12.2002 ein Gespräch dieser Art statt. Das Jugendamt sicherte seine finan-
zielle Beteiligung für die Unterstützung von 60 Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit 
Lernbehinderung  im Bezirk zu und das Arbeitsamt stellte eine wohlwollende Prüfung hin-
sichtlich seiner finanziellen Beteiligung in Aussicht. Im Jugendamtsbezirk Tempelhof-
Schöneberg steht ein derartiges Gespräch noch aus.  

Das Jugendamt Lichtenberg teilte nach einer aus unserer Sicht sehr sachlichen und kon-
struktiven Diskussion vor Ort mit, dass es „auf der Grundlage der Haushaltsvorgaben für das 
Jahr 2003, nicht in der Lage sein wird, die von Ihnen angebotene Leistung zu finanzieren“. 
Angestrebt wird gegenwärtig, die Arbeit von SprungBRETT im Rahmen der Gemeinschafts-
initiative der Europäischen Union Urban II bezirklich zu verankern. Der Projektvorschlag zur 
Einrichtung und zum Betrieb einer „Kontakt und Anlaufstelle für mobile Integrationsberatung 
und individuelle Alltagsbegleitung“ in Lichtenberg wurde mit dem Projektträger, der Arbeits-
gemeinschaft Wohnstatt und Machleidt, besprochen und positiv aufgenommen. 

Vom Jugendamt Spandau wird eine Förderung der Projektarbeit nicht ausgeschlossen. Im Antwort-
schreiben heißt es recht vage formuliert: 
„Im begründeten Einzelfall können wir uns eine Kostenübernahme für das o.g. Angebot nach einer entsprechen-
den Antragstellung und Hilfeplanung gem. § 13.1 SGB VIII für den jungen Menschen vorstellen. Der Abschluss 
eines Kooperationsvertrages mit dem Bezirk Spandau, wie Sie ihn in Ihrem Schreiben vorschlagen, ist jedoch 
zum jetzigen Zeitpunkt leider nicht möglich.“ 

Während das Jugendamt Neukölln uns ebendiese Möglichkeit fernmündlich eröffnete, rea-
gierte man in Marzahn nach Prüfung der Unterlagen mit Verweis auf die Bedarfslage ableh-
nend: 
„Nach sozialpädagogischer Prüfung im zuständigen Fachbereich sowie der erneuten Ermittlung der Angebotspalette 
ähnlicher Angebote von Maßnahmen der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung der freien Träger der Jugendhilfe 
sehen wir keinen Bedarf im Bezirk ...  
Die im Bezirk befindlichen Träger / Projekte decken den Bedarf an Begleitung und Orientierung der Jugendlichen auf 
dem Weg der beruflichen Integration ab.“ 

Die Kommunikation mit den Jugendämtern erwies sich insgesamt als sehr zeitintensiv und war 
bisweilen frustrierend. Wie der folgende anonymisierte Auszug aus der Dokumentation zeigt, 
wurden wir in einem Jugendamt regelrecht im Kreis geschickt:  

18.04.   Kontaktaufnahme mit A.  
  Ergebnis: A bittet um Zusendung der Projektberichte und verweist auf B als weiteren Ansprech-

partner. 
22.04.  Anruf bei B 

Ergebnis: B bewertet das Projekt als sinnvoll, erwartet aber Probleme der Finanzierung wegen der 
prekären Haushaltslage und rät, das Gespräch mit C (Jugendamtsleitung) zu suchen.  

23. – 25.04  Mehrfache Versuche, C zu erreichen, endeten im Vorzimmer. 
Ergebnis: Zusicherung, dass C zurückrufen werde.  

07.05.   Anruf bei C, da der angekündigte Rückruf nicht erfolgte.  
Ergebnis: C kann sich vorstellen, dass SprungBRETT angesichts der finanziellen Situation in 
den Bezirken unter kompensatorischen Gesichtspunkten eine Chance hat und verweist zurück 
an B (dort sei das Anliegen in den richtigen Händen)  
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B hat Urlaub und ist erst Anfang Juni zurück: Vertretung macht D.  
Anruf bei D. 
Ergebnis: D will sich die Sache nicht auf den Tisch ziehen und bittet, abzuwarten bis B wieder 
im Dienst ist 

12.06.   Anruf bei B 
Ergebnis: B sichert Aktivität zu, wird mit E (Schulische Sozialarbeit) Kontakt aufnehmen, sich 
am 26.06. mit einem konkreten Vorschlag melden und bittet um das Konzept von Sprung-
BRETT. 

01.07. – 08.07. Da B sich nicht wie verabredet gemeldet hat, erneute Anrufe ohne Kontakt 
15.07.   Anschreiben an C (siehe oben) 
10.08.- 14.08. Mehrfache Versuche, C zu erreichen, waren erfolglos.  
16.08.   Anruf bei C 

Ergebnis: C verweist zurück an B.  
B nicht erreicht. 

19.08.   Anruf bei B 
Ergebnis: B teilt mit, dass nun E (Schulsozialarbeit) zuständig sei.  

19.08. – 29.08. E wiederholt nicht erreicht und Bitten um Rückruf hinterlegt 
29.08.   E teilt auf Anfrage mit, dass F (Behindertenhilfe) die Angelegenheit bearbeiten werde und die Un-

terlagen entsprechend weitergeleitet worden sind. 
03.09.   Anruf bei F  

Ergebnis: F erklärt, die Unterlagen von E erhalten zu haben, aber damit nichts anzufangen zu 
können. Mit  § 13.1 habe F noch nie etwas zu tun gehabt. Vielmehr sei die Unterstützung von 
Jugendlichen mit geistiger und körperlicher Behinderung das Metier von F. 
Anruf bei C  
Ergebnis: C kann sich den bisherigen Ablauf nicht erklären und verspricht, sich mit B, die nach  
Meinung von C zuständig sei, zu besprechen. B werde dann bei SprungBRETT anrufen. 

06.09.   Gespräch mit B 
Ergebnis: B sichert zu, sich nun wirklich zu kümmern  

20.09.  Anruf von E:  
Ergebnis: E schlägt ein Gespräch im Jugendamt vor, an dem E, B, D und G teilnehmen sollen.  

15.10.  Gespräch im Jugendamt mit E, D und G (B konnte den Termin nicht wahrnehmen) 
Ergebnis: Es gibt keine Möglichkeit der Projektfinanzierung durch das Jugendamt. H (Fachbe-
reich IV) ist nach Auffassung von E der Sache nach zuständig und könne von SprungBRETT 
kontaktiert werden. Aussichtsreich erscheint es E auch, mit I von der Senatsverwaltung das 
Gespräch zu suchen. Die Bitte von SprungBRETT, eine schriftliche Reaktion des Jugendamts 
zu erhalten, wurde als wenig sinnvoll erachtet, weil diese Mitteilung schließlich nur einen ableh-
nenden Bescheid beinhalten könne. 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die angestrebte Verstetigung der Projektarbeit als 
Regelangebot erreicht werden kann. Aufgrund der Haushaltslage in den Bezirken war dies 
im Projektzeitraum jedoch nicht zu schaffen. In den letzten Projektmonaten führte diese Her-
ausforderung zu erheblichen Überlastungen aller Projektmitarbeiter/innen. Es wurde offen-
sichtlich, dass die vielfältigen und notwendigen Verhandlungen mehr Zeit erfordern, um zu 
einem guten Ende zu kommen. Sinnvoll scheinen dabei die Bestrebungen um eine Mischfi-
nanzierung zu sein. Aber gerade diese Bestrebungen erwiesen sich als sehr aufwändig, weil 
dabei administrative Grenzen zwischen unterschiedlichen Verwaltungen überschritten wer-
den müssen, über die sich nach unseren Erfahrungen nur schwerfällig und ungern hinaus-
bewegt wird. Bedeutsamer und wahrscheinlich ausschlaggebend war jedoch, dass sich 
SprungBRETT als eine neues in der bezirklichen Trägerstruktur noch nicht verankertes Pro-
jekt  zu einem Zeitpunkt um die im Bezirk vorhandenen Ressourcen bewarb als diese in er-
heblichem Umfang gekürzt worden waren und die Finanzierung von bereits in den Bezirken 
etablierten Trägern und Projekten zur Disposition stand.  
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6.2 SprungBRETT an der Loschmidt-Oberschule 
Zur Überleitung von Schüler/innen mit sogenannter geistiger Behinderung in betriebsintegrierte 
Qualifizierungs- und Beschäftigungsformen gibt es in Berlin keine Unterstützungsangebote. 
Gleichwohl es eine ganze Reihe Anfragen von Schulen und Eltern gab, sind ihre Belange – von 
wenigen Ausnahmen abgesehen – auch im Rahmen von SprungBRETT unberücksichtigt 
geblieben, weil die im Projekt vorhandenen Ressourcen dazu nicht ausreichen. 

Diese Situation ist unbefriedigend und besonders deshalb problematisch, weil die ersten Jahr-
gänge von Jugendlichen mit geistiger Behinderung, die am gemeinsamen Unterricht in der Se-
kundarstufe I teilnahmen, ihre Schulpflicht absolviert haben. Es besteht die Gefahr, dass der 
schulischen Integration die Aufnahme in eine Sondereinrichtung folgt, wodurch der gemeinsa-
me Unterricht in der Sekundarstufe an Perspektive verlöre und die mit der schulischen Integra-
tion erzeugte Erwartungshaltung bei den Schüler/innen und ihren Familien enttäuscht würde. 

Die Loschmidt-Oberschule (LOS) reagierte auf diese Situation mit dem „Schulversuch zur 
Integration von Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung in die Berufschule“. Um 
Schülerinnen und Schülern mit geistiger Behinderung, die am gemeinsamen Unterricht in der 
Sekundarstufe I teilgenommen haben, in der Sekundarstufe II ein weiterführendes Angebot 
zu machen, stellt sie seit Schuljahr 2000/2001 pro Jahrgangsstufe sechs Plätze für Schüle-
rinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Förderschwerpunkt geistige 
Entwicklung zur Verfügung. Sie werden gemeinsam Schülerinnen und Schülern, die eine 
Lernbehinderung haben, in einem Vollzeitlehrgang im 11. Schuljahr nach § 39.7 SchulG un-
terrichtet, um auf berufliche Tätigkeiten in unterschiedlichen Berufsfeldern vorbereitet zu 
werden. Diese Vorbereitung kann bei Bedarf im dann freiwilligen 12. Schulbesuchsjahr fort-
gesetzt werden. Die Schülerinnen und Schüler des 1. Jahrganges dieser Lehrgangsform 
haben also mit Abschluss des Schuljahres 2002/2003 das Ende ihrer Schullaufbahn definitiv 
erreicht. Die integrationspädagogische Aufgabe besteht folglich darin, mit diesen Schü-
ler/innen, ihren Eltern und Lehrer/innen konkrete berufliche Perspektiven zu entwickeln, die 
nach der Schulzeit realisiert werden können. 

Vor diesem Hintergrund haben sich die Loschmidt-Oberschule, das Berliner Landesinstitut 
für Schule und Medien, das SOS-Berufsbildungszentrum Berlin und SprungBRETT zusam-
mengefunden, um in Trägerschaft der ISB gGmbH und auf der Grundlage eines gemeinsa-
men Konzeptes für Schüler/innen der Schulversuchsklassen Wege in betriebliche Arbeitsver-
hältnisse zu erschließen und zu verfolgen. Ein entsprechender Antrag auf Projektförderung im 
Rahmen des Europäischen Sozialfonds wurde im Januar 2002 gestellt und bewilligt. 

Dieses Projekt ist aus unserer Sicht auch deshalb ein wichtiger Baustein zur beruflichen Integ-
ration von jungen Menschen mit Lernschwierigkeiten, weil es die Möglichkeit bietet, das im Zu-
ge der Unterstützung von Schüler/innen mit Lernbehinderung erworbene Erfahrungswissen auf 
den Personkreis von Schüler/innen mit geistiger Behinderung anzuwenden und im Hinblick auf 
ihre spezifischen Lern- und Unterstützungsbedürfnisse zu erweitern.  

 

6.3 Betriebsintegriertes Qualifizierungsprojekt in Zusammenarbeit mit der 
Berliner Stadtreinigung 

Im März 2002 nahm SprungBRETT auf Einladung der Werner-Stephan-Oberschule (WSO) an 
einem Fachgespräch zum Thema sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse für 
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sozial benachteiligte Jugendliche und Jugendliche mit Lernbehinderung bei der Berliner Stadt-
reinigung (BSR) teil.  

In diesem Gespräch zeigte sich, dass die BSR dem bezeichneten Personenkreis Arbeitsplät-
ze im Bereich Grünflächen- und Stadtreinigung anbieten kann. Dabei werden von den Mitar-
beiter/innen der BSR insbesondere Flexibilität und know-how erwartet, um den Anforderun-
gen der relativ eigenständig operierenden revierbezogenen Arbeitsgruppen gerecht zu wer-
den. Seitens der WSO wurde festgestellt, dass es Schüler/innen gibt, die diese Tätigkeit an-
streben und nach entsprechender Vorbereitung und Qualifizierung auch ausüben können. 
Deutlich wurde in diesem Zusammenhang auch, dass die betriebsüblichen Arbeitszeiten in 
der Grünflächen- und Stadtreinigung nicht mit dem Jugendarbeitsschutz vereinbar sind. 

Die daraus abzuleitende Frage lautet: Auf welche Weise können Jugendliche mit sozialer 
Benachteiligung oder Lernbehinderung unter Berücksichtigung des Jugendarbeitsschutz-
gesetzes die mit der Grünflächen- und Stadtreinigung verbundenen Arbeitsaufgaben bei der 
BSR erlernen und dann im Rahmen sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung ausüben? 

In Zusammenarbeit mit der BSR, dem Schulversuch „Berufliche Vorbereitung und Eingliede-
rung von Schüler/innen und Schülern mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Sek. I“, 
und der Loschmidt-Oberschule entwickelte SprungBRETT ein Integrationskonzept, dessen 
Kern aus einem mehrstufigen und einrichtungsübergreifenden Qualifizierungsprozess be-
steht:  

1. Stufe: Mittels Orientierungspraktika in der 10. Klassenstufe sollen Schüler/innen ausgewählt 
werden, die nach Einschätzung der pädagogischen Teams der abgebenden Schulen und 
den Ausbildern der BSR durch eine vertiefte berufliche Vorbereitung eine Beschäftigung bei 
der BSR anstreben und erreichen können.  

2. Stufe: In einem betriebsintegrierten Lehrgang der 11. Klassenstufe sollen die ausgewähl-
ten Schüler/innen durch eine arbeitsplatzorientierte Qualifizierung auf eine Beschäftigung 
im Bereich der Grünflächen- und Stadtreinigung vorbereitet werden. Die BSR stellt dabei 
die Qualifizierungsplätze im Arbeitszusammenhang ihres Unternehmens zur Verfügung 
und übernimmt die arbeitspädagogische Anleitung der Teilnehmer/innen. Die Loschmidt-
Oberschule führt den Berufschulunterricht durch. Die ISB gGmbH übernimmt die sozial-
pädagogische Begleitung der Teilnehmer/innen und die Projektkoordination.  

3. Stufe: Jugendliche, die erfolgreich an der betriebsintegrierten Qualifizierungsmaßnahme 
teilgenommen haben, werden in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse 
übernommen.  

Um das Vorhaben zu verwirklichen, wurde es der Arbeitsverwaltung und dem Landesju-
gendamt vorgestellt. Das Landesjugendamt reagierte positiv und bat darum, einen entspre-
chenden Antrag einzureichen. Dies geschah im Dezember 2002. 

Mit der Umsetzung dieses Projektes können neben den aussichtsreichen individuellen Integ-
rationschancen der Teilnehmer/innen, strukturelle Verbesserungen im Übergangsfeld zwi-
schen Schule und Arbeitsleben erreicht werden. Bislang wurde die betriebliche Integration 
von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten fast ausnahmslos in 
kleinen Betrieben realisiert. Großbetriebe sind weitestgehend unbeteiligt geblieben, gleich-
wohl ihr Integrationspotenzial gerade aufgrund ihrer Größe sehr aussichtsreich erscheint.  
Die erfolgreiche Kooperation mit der BSR könnte nicht nur aufgrund diese Integrationspoten-
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zials in einem weiteren Durchlauf fortgesetzt werden, sondern gerade im Hinblick auf die 
Akquisition anderer Großbetriebe beispielgebend sein. 
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7 Diskussion der Projektergebnisse 
Unter der Bezeichnung SprungBRETT wurden im Zeitraum vom 01.04.1999 bis 31.12.2002 
vier Projekte gleichen Inhalts durchgeführt:  

Projekt Laufzeit Projektnummer Kostenträger Ziel-
gebiet

A 
01.08.1999 

bis 
30.09.2001 

990727-1-5E 
ESF: Regiemittel der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales 
und Frauen 
Landesmittel: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und 
Sport 

1 

B 
01.04.1999 

bis  
30.09.2000 

990350-3-5E 
ESF: Regiemittel der Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales 
und Frauen 
Landesmittel: Senatsverwaltung für Schule, Jugend und 
Sport 

3 

C 
01.01.2001 

bis  
31.12.2002 

20010013 
ESF: Regiemittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport  
Landesmittel: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport 

1 

D 
01.01.2001 

bis 
31.12.2002 

20010014 
ESF: Regiemittel der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport  
Landesmittel: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und 
Sport 

3 
TAB. 10: PROJEKTE VON SPRUNGBRETT 

Die Ergebnisse dieser Projekte werden im Folgenden zusammenfassend dargestellt und 
diskutiert. 

7.1 Angebot und Nachfrage 
Laut Zielvorgabe sollten 336 Jugendliche und junge Erwachsene von den Projekten unter-

stützt werden. Diese Vorgabe 
wurde um mehr als 50% über-
schritten. Insgesamt wurden 
523 Teilnehmer/innen von 
den vier Projekten aufge-
nommen (siehe Tabelle 11).  

58 Jugendliche und junge 
Erwachsene wurden von SprungBRETT in zwei 
aufeinander folgenden Projekten betreut. Diese 
Wiederaufnahmen erwiesen sich als notwendig, 
weil sich diese Jugendlichen und jungen Erwach-
senen in ungesicherten Arbeits- und Ausbildungs-

-

Teilprojekt Zielgebiet Männer Frauen Gesamt Zielvorgabe
A 1 61 50 111 95
B 3 84 66 150 101
C 1 61 44 105 60
D 3 83 74 157 80

 Summe 289 235 523 336
TAB. 11: TEILNEHMER/INNEN NACH PROJEKTEN UND ZIELGEBIETEN 
 Männer Frauen Gesamt 
Zielgebiet 1 103 74 177
Zielgebiet 3 153 135 288

Summe 256 209 465
TAB. 12: TEILNEHMER/INNEN UNTER BE
RÜCKSICHTIGUNG VON WIEDERAUFNAHMEN
verhältnissen befanden, die im vorangegangenen Projekt erreicht werden konnten und stabi-
lisiert werden mussten; oder weil sie sich zum Ende des vorangegangenen Projektes noch 
im Schulsystem befanden und zur Überleitung in die nachschulischen Systeme weitere Un-
terstützung nachfragten und bedurften. Bei Berücksichtigung der Wiederaufnahmen, ergibt 
sich, dass von SprungBRETT insgesamt 465 Personen mit Lernschwierigkeiten unterstützt 
worden sind (siehe Tabelle 12). 

Trotz dieser erheblichen Überschreitung der Zielvorgaben konnte vielen Anfragen von Schu-
len, Einzelfallhelfern und Jugendlichen oder ihren Eltern konnte nicht nachgekommen wer-
den. Insbesondere die Anfragen von Personen, die nicht der Zielgruppe von SprungBRETT 
entsprachen (sozial benachteiligte Schüler/innen, Schüler/innen mit sogenannter geistiger 
Behinderung, Jugendliche und junge Erwachsene, die bereits arbeitslos waren) führten, von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, nicht zur Aufnahme in die Projekte.  

ISB gGmbH / SprungBRETT – Abschlussbericht 
 

Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin • Geschäftsführer: Bernd Pieda • Amtsgericht Charlottenburg HRB - 63270 
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00), Konto Nr. 317 43 00 • Deutsche Bank 24 (BLZ 100 700 24), Konto Nr. 628 29 90 

31



ISB • GESELLSCHAFT FÜR INTEGRATION, SOZIALFORSCHUNG UND BETRIEBSPÄDAGOGIK gGmbH 

Diese große Nachfrage ist ein Beleg für die Passgenauigkeit des Projektangebotes. Sie 
zeigt, dass Jugendliche und junge Erwachsene mit unterschiedlichsten individuellen und 
sozialen Einschränkungen im Übergangsfeld zwischen der Schule und dem Arbeitsleben 
einen Unterstützungsbedarf haben, dem keine hinreichenden Unterstützungsangebote ge-
genüberstehen. Von den Leistungen der Integrationsfachdienste für Menschen mit Behinde-
rungen gemäß SGB IX können Schüler/innen mit Lernbehinderung nicht erreicht werden. 
Diese Dienste richten sich gemäß § 109 SGB IX an „schwerbehinderte Schulabgänger". Die 
Teilnehmer/innen des Projektes verfügten überwiegend nicht über diesen Status. In 75 Fäl-
len wurde der Grad der Behinderung (GdB)vom Versorgungsamt festgestellt (siehe Tabelle 
13). In 63 Fällen wurde ein GdB von 50 und mehr attestiert, weil die Lernbehinderung sehr 
gravierend war oder neben der Lernbehinderung andere Einschränkungen vorlagen. In zwei 
Fällen handelt es sich um Jugendliche, die eine geistige Behinderung haben und von daher 
nicht der Zielgruppe entsprachen.  

GdB 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Summe
Teilnehmer/innen 1 1 6 2 22 11 10 13 1 8 75

TAB. 13: GRAD DER BEHINDERUNG DER PROJEKTTEILNEHMER/INNEN  

Den individuellen Ansprüchen der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die an Sprung-
BRETT teilnahmen, hat das Projektangebot in sehr hohem Maße entsprochen. Dies ergibt 
sich aus der geringen Abbrecherquote (siehe Kapitel 5.4) der Teilnehmer/innen, ihren positi-
ven Rückmeldungen an die Projektmitarbeiter/innen und den zahlreichen Unterstützungs-
schreiben, die von ihnen und ihren Eltern unterzeichnet wurden als sich herausstellte, dass 
die Weiterführung von SprungBRETT gefährdet ist (siehe Kapitel 6.1). Auch auf der instituti-
onellen Ebene erhielt SprungBRETT Zuspruch, was durch die Ergebnisse der Schulbefra-
gung (siehe Abschlussbericht, 2000, Kapitel 9.2.2; Abschlussbericht 2001, Kapitel 8.2.2), 
durch das Engagement der Kooperationsschulen, der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Sport und dem Jugendamt Pankow für die finanzielle Absicherung der Projektarbeit 
(siehe Kapitel 6.1) nachgewiesen ist und in der Zusammenarbeit mit den Reha-Berater/innen 
der Arbeitsämter zunehmend Ausdruck fand. Vor diesem Hintergrund können wir sehr be-
gründet feststellen, dass die Arbeit von SprungBRETT nicht nur stark nachgefragt war, son-
dern auch den fachlichen und persönlichen Ansprüchen der Kooperationspartner entspro-
chen hat. 

7.2 Übergang und Kontinuität  
Von SprungBRETT wurden insgesamt 553 Übergänge von Jugendlichen und junge Erwach-
senen in unterschiedliche Lebenssituationen, Maßnahmen der beruflichen Bildung und Be-
schäftigungsverhältnisse vorbereitet und begleitet. Diese Übergänge erfolgten im Hinblick 
auf die beruflichen Ziele der Teilnehmer/innen und in Abstimmung mit ihnen, ggf. ihren El-
tern, den abgebenden Schulen, den zuständigen Mitarbeiter/innen der Arbeits- bzw. Jugend-
ämter und den aufnehmenden Einrichtungen. Die Information der Teilnehmer/innen über die 
im Berliner Bildungssystem vorhandenen Möglichkeiten und die Auswertung der beruflichen 
Erfahrungen, die im Rahmen unterstützter Praktika gewonnen wurden, waren dabei die zent-
ralen Projektaktivitäten, mit denen tragfähige Entscheidungen bezüglich der Qualifizierungs-
wege der Teilnehmer/innen herbeigeführt werden konnten. 

Eine detaillierte Übersicht zu allen begleiteten Überleitungen gibt Tabelle 14. 
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TAB. 14: ÜBERGÄNGE INSGESAMT 

7.2.1 Information und Begleitung 
Im Zuge der Integrationsarbeit stellte sich heraus, dass die Komplexität und Intransparenz 
der schulischen und nachschulischen Bildungswege ihre Nutzer zunehmend überfordert. 
Dies gilt nicht nur für die Schüler/innen und ihre Familien, sondern ebenso für die Lehrkräfte 
der abgebenden Schulen und in der Anfangsphase auch für die Mitarbeiter/innen von 
SprungBRETT. Selbst dem Fachpersonal der Arbeits- und Jugendämter fehlt zumindest 
dann der Überblick, wenn es um Bildungsangebote geht, die nicht von ihrer Verwaltung fi-
nanziert werden. Mögen die einzelnen gängigen Maßnahmeformen, ihre Zielgruppen und 
großen Anbieter auch weitgehend bekannt sein, bezüglich der Ergebnisqualität der einzelnen 
von unterschiedlichen Trägern durchgeführten Maßnahmen sind Informationen kaum zu er-
halten. 

Oft waren die Jugendlichen und ihre Eltern auch nicht dazu in der Lage, den Sinn behördli-
cher Briefe ohne fremde Hilfe zu erfassen. Bisweilen gab es keinen Kalender, in dem das 
Datum festgehalten werden konnte, zu dem eine schriftliche Einladung zum Beratungsge-
spräch erfolgte. Der Nutzen dieser Gespräche wurde von vielen Familien nicht verstanden. 
Ihnen blieb unklar, welche Unterlagen mitgebracht werden sollten. Die Inhalte der Bera-
tungsgespräche entschlüsselte sich ihnen lediglich unzureichend, wodurch verabredete Vor-
gehensweisen nicht eingehalten werden können, wenn Unterstützung fehlt.  

Zu erkennen war auch, dass die Zusammenarbeit zwischen Arbeits- und Jugendverwaltung 
oft nicht zufriedenstellend ist. Es gab Fälle, in denen sich Berater einer Verwaltung an die 
Mitarbeiter/innen von SprungBRETT wendeten, um Informationen über Angebote der ande-
ren Verwaltung zu erfragen, weil die Kommunikation zwischen diesen Verwaltungen gestört 
war. Gleichwohl die Zielgruppen der Jugendberufshilfe gemäß SGB VIII und der beruflichen 
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Rehabilitation von Menschen mit Behinderung gemäß SGB III eine gemeinsame Schnitt-
menge haben und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten die Angebote beider Kostenträger 
nutzen, erfolgt eine Abstimmung zwischen beiden Verwaltungen unseren Erfahrungen nach 
nur im Ausnahmefall.  

Vor diesem Hintergrund werden zwei Risiken deutlich, die junge Menschen mit Lernbehinde-
rung zu tragen haben, wenn sie im Übergangsfeld zwischen der Schule und dem Arbeitsle-
ben keine adäquate Unterstützung erhalten. Zum einen besteht die Gefahr, dass die Ent-
scheidungen über ihre Berufswege nicht hinreichend durchgearbeitet sind und nach Gele-
genheit fallen, was zu Fehlplatzierungen und vermeidbaren Abbrüchen führen kann. Zum 
anderen drohen Übergänge in Bildungsmaßnahmen, die mit einem Wechsel der Bezugsper-
sonen und Lernorte verbunden sind, zu scheitern, weil Jugendliche und junge Erwachsene 
mit Lernbehinderung diese für sie neuen Lernorte nicht eigenständig aufsuchen. Die mit dem 
Wechsel verbundenen Schwellen sind also zu hoch und führen zu Brüchen in der Erwerbs- 
oder Bildungsbiographie, die später nicht oder nur schwer zu kompensieren sind. 

Diese Risiken konnten durch die beratende, aufsuchende und begleitende Arbeit von 
SprungBRETT nicht gänzlich aufgehoben werden. Wie Tabelle 14 zeigt, ist es in 41 Fällen 
nicht gelungen, Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Dem gegenüber stehen jedoch 30 Fälle, in 
denen Jugendlichen und junge Erwachsenen aus der Arbeitslosigkeit heraus Anschluss an 
Bildung und Arbeit fanden. Dies belegt, dass es SprungBRETT in den meisten Fällen gelun-
gen, Teilnehmer/innen über die Brüche ihrer Erwerbs- und Bildungskarrieren durch kontinu-
ierliche Zusammenarbeit hinwegzuhelfen.  

7.2.2 Unterstützte Praktika und betriebliche Perspektiven 

Anzahl Dauer 
Zielgebiet 1 Zielgebiet 3

1. Blockpraktika   
 Unter einer Woche 10 13
 1 Woche 22 28
 2 Wochen 205 209
 3 Wochen 70 103
 4 Wochen 9 30
 Länger als 4 Wochen 3 5
2. Betriebliche Praxistage 
 1 Tag pro Woche 10
 2 Tage pro Woche 25 1
 3 Tage pro Woche 40
 394 389
Abbrüche 21 20
TAB. 15: ANZAHL DER PRAKTIKA NACH DAUER UND FORM 

783 Praktika (394 im Zielgebiet 1 
und 389 im Zielgebiet 3) wurden in 
Zusammenarbeit mit den Koope-
rationsschulen akquiriert, begleitet 
und ausgewertet. Durch diese 
Praktika bekamen die Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen die 
Möglichkeit, ihre beruflichen Wün-
sche zu entwickeln und zu 
überprüfen. Da die Auswertung der 
Praktika auf der Grundlage von 
Selbst- und Fremdeinschätzung vor-
genommen wurde, war es möglich, 
die unterschiedlichen Perspektiven 
sozialer Wahrnehmungsprozesse 
aufeinander zu beziehen und im 
Dialog mit den Jugendlichen, ihren 
Lehrern und betrieblichen Anlei-

ter/innen zu thematisieren. Dieser Prozess war das zentrale Medium, um Jugendliche und 
junge Erwachsene zur realistischen Einschätzung ihrer beruflichen Fähigkeiten zu führen 
(siehe Anlage 3).  
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Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, die große Kooperationsbereitschaft von Be-
trieben. Entgegen dem verbreiteten Vorurteil, Wirtschaftsbetriebe des allgemeinen Arbeits-
marktes zeigten wenig Bereitschaft, sich an der Qualifizierung von Jugendlichen mit Lern-
schwierigkeiten aktiv zu beteiligen, war festzustellen, dass viele Betriebe mit hohem Enga-
gement, Geduld und Kreativität dabei waren, wenn es darum ging, ihre Praktikanten im 
Lernprozess zu unterstützen. Betriebliche Praktika boten in allen vom Projekt erreichten be-
trieblichen Ausbildungs- und Arbeitsverhältnissen den Einstieg. Damit haben sie sich als 
notwendiges Schlüsselelement der beruflichen Integrationsarbeit erwiesen. 

Durch diese Praktika stellte sich jedoch auch heraus, dass viele Teilnehmer/innen von 
SprungBRETT in unmittelbarem Anschluss an ihre Schulzeit kein betriebliches Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis erreichen können. Dies ist nicht allein auf ihre individuellen Fähigkei-
ten zurückzuführen, sondern ist auch der allgemeinen Situation auf dem Arbeitsmarkt ge-
schuldet. Die Jugendlichen und die Betriebe benötigen in der Regel wesentlich mehr Zeit, 
um eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln, als in den vom SprungBRETT unterstützten 
Blockpraktika zur Verfügung stand. 

Hervorzuheben ist aber dennoch, dass die Teilnehmer/innen durch ihre Praktika betriebliche 
Kontakte aufnehmen konnten, die in vielen Fällen in Perspektive auf eine spätere Einstellung 
hätten weitergeführt und ausgebaut werden können. Diese Perspektive scheiterte aber an 
strukturellen Gegebenheiten. Die berufsvorbereitenden Angebote im nachschulischen Be-
reich verfügen in der Regel nicht über die konzeptionellen Voraussetzungen, um die in der 
Schulzeit angebahnten Betriebskontakte konstruktiv aufzunehmen und auszugestalten. Viel-
versprechende Betriebskontakte brachen also mit der Überleitung in außerbetrieblich organi-
sierte berufsvorbereitende Maßnahmen ab. Auch intensive Bemühungen der Projektmitarbei-
ter/innen, bereits angebahnte betriebliche Integrationsprozesse im Zuge dieser berufsvorbe-
reitenden Maßnahmen fortzusetzen, hatten wenig Erfolg.  

Wie an anderen Stellen ausführlich dargestellt (siehe Abschlussbericht, 2000, Kapitel 9.3, 
Abschlussbericht, 2001, Kapitel 6.3), motivierte SprungBRETT diese unbefriedigende Situa-
tion, betriebsintegrierte berufsvorbereitende Maßnahmen in Kooperation mit Betrieben und 
innovationsbereiten Bildungsträgern zu entwickeln. Dass betriebsintegrierte Maßnahmen der 
Berufsvorbereitung zur beruflichen Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten tat-
sächlich in besonderer Weise geeignet sind, kann nicht nur aufgrund der Ergebnisse von 
KOALA (siehe Anlage 3) als hinreichend belegt gelten. Auch das in Deutschland wohl be-
kannteste bereits seit 1996 von der Hamburger Arbeitsassistenz durchgeführte Projekt „Am-
bulantes Arbeitstraining“ kann auf Integrationserfolge durch betriebsintegrierte Qualifizierung 
verweisen: Im Juni 2000 hatten 45 Teilnehmer dieses Projekt durchlaufen und  25 Teilneh-
mer/innen also knapp 56% sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse erreicht 
(verg. Hamburger Arbeitsassistenz, 2000, S. 23). Folglich geht es jetzt darum, diesen Weg 
zu verbreitern, um die im Einzelfall bereits während der Schulzeit erreichte Zusammenarbeit 
mit integrationsbereiten Betrieben unabhängig von den jeweiligen Bildungsmaßnahmen, in 
die ein Jugendlicher wechselt, kontinuierlich fortsetzen zu können. 

7.2.3 Integration in Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse 
Von SprungBRETT wurden 119 Jugendliche und junge Erwachsene (49 Frauen und 70 
Männer) in Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse integriert. Sieben Teilnehmer/innen schlos-
sen zwei Arbeits- und/oder Ausbildungsverträge ab. Entsprechend wurden im gesamten Pro-

ISB gGmbH / SprungBRETT – Abschlussbericht 
 

Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin • Geschäftsführer: Bernd Pieda • Amtsgericht Charlottenburg HRB - 63270 
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00), Konto Nr. 317 43 00 • Deutsche Bank 24 (BLZ 100 700 24), Konto Nr. 628 29 90 

35



ISB • GESELLSCHAFT FÜR INTEGRATION, SOZIALFORSCHUNG UND BETRIEBSPÄDAGOGIK gGmbH 

jektzeitraum126 Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse initiiert und begleitet. Abbildung 10 
gibt Auskunft über ihre Verteilung nach Ausbildungs- und Beschäftigungsformen. 

Reguläre Beschäftigung 
(1. AM)

13%

Geringfügige 
Beschäftigung (1. AM)

2%

Beschäftigung gem. 
BSHG § 19

1%

Betriebliche Ausbildung 
(§ 25 BBiG/HwO)

25%

ABM
2%

Außerbetriebliche 
Ausbildung (§ 48 
BBiG/42b HwO)

21%

Außerbetriebliche 
Ausbildung (§ 25 

BBiG/HwO)
36%

26
44 17

32

3

1
3

ABB. 10: ARBEITS- UND AUSBILDUNGSVERHÄLTNISSE  

Eine Betrachtung der Integrationsverläufe ergibt, dass 
 35 Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisse im direkten Anschluss an das 10. Schuljahr 

abgeschlossen wurden;  
 26 Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisse im direkten Anschluss an das 11. Schuljahr 

erreicht worden sind; 
 42 Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisse im direkten Anschluss an eine berufsvorberei-

tende Maßnahme der Bundesanstalt für Arbeit oder der Jugendberufshilfe zustande ge-
kommen sind; 

 sich ein Ausbildungsverhältnis an die Qualifizierung in einer Berufsfachschule ange-
schlossen hat und ein weiteres im Anschluss an AQJ folgte; 

 ein Jugendlicher von der schulischen Ausbildung in eine betriebliche wechselte  
 ein Teilnehmer aus einem Arbeitsverhältnis heraus ein Ausbildungsverhältnis erreichte; 
 eine Teilnehmerin aus einem Alphabetisierungskurs in Arbeit kam; 
 in 17 Fällen Arbeitslosigkeit durch die Integration in Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis-

se beendet werden konnte (siehe Tabelle 14). 
Die Chancen, mit SprungBRETT ein Beschäftigungs- oder Arbeitsverhältnis im Anschluss an 
die Schulzeit zu erreichen, scheinen demnach weitaus größer zu sein als im Anschluss an 
berufsvorbereitende Maßnahmen. Bezüglich der betrieblichen Ausbildungsverhältnisse ist 
festzustellen, dass von den 32 erreichten Ausbildungsverhältnissen lediglich fünf im direkten 
Anschluss an berufsvorbereitende Maßnahmen gemäß SGB III oder SGB VIII eingegangen 
wurden, wobei vier davon auf das Konto des Modellprojektes KOALA gehen. Nur in einem 
Fall ist es gelungen, aus einer außerbetrieblichen Maßnahme der Berufsvorbereitung her-
aus, einen betriebliche Ausbildungsplatz zu erreichen. Dem gegenüber folgten 21 betriebli-
che Ausbildungsverhältnisse im Anschluss an die 10. Klassenstufe und vier im Anschluss an 
Klasse 11. Ganz ähnlich verhält es sich mit den erreichten regulären Beschäftigungsverhält-
nissen. Berufsvorbereitende Maßnahmen führten in nur vier von 17 Fällen in reguläre Arbeit. 
Lediglich drei Arbeitsverhältnisse konnten im direkten Anschluss an einen Förderlehrgang 
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erreicht werden. Ein Arbeitsverhältnis wurde im direkten Anschluss an BBE erreicht. Neun 
Jugendliche fanden hingegen aus der Arbeitslosigkeit heraus eine Beschäftigung und vier 
nach einer schulischen Bildungsmaßnahme. 

Nach den vorliegenden Daten führten traditionelle Maßnahmen der Berufsvorbereitung ge-

esanstalt für Arbeit auch Kosten für außerbetriebliche 

 junge Menschen mit Behinderungen überwiegend in außerbetrieblichen Lernorten be-

ungen Erwachsenen nach erfolgreicher Lehre der Übergang in eine Erwerbstätigkeit 

marktchancen von Jugendlichen mit Be-

ergrund die Höhe der Mittel, die zur Finanzierung eines au-

mäß SGB III und SGB VIII trotz der Unterstützungsangebote durch SprungBRETT lediglich 
in Ausnahmefällen in betriebliche Ausbildungsgänge oder Beschäftigungsverhältnisse des 
allgemeinen Arbeitsmarktes, sondern überwiegend in außerbetriebliche Ausbildungsverhält-
nisse. Dies ergibt sich nicht nur aus den Praxiserfahrungen von SprungBRETT. Der Berliner 
Berufsbildungsbericht stellt diesbezüglich fest:  
„Im Rahmen der beruflichen Rehabilitation kann die Bund
Maßnahmen der Berufsvorbereitung und Berufsausbildung für jene Schulabgänger übernehmen, die entweder 
noch nicht berufsreif sind oder infolge der Behinderung noch einer Förderung bedürfen. In diesen Lehrgängen 
werden diese Jugendlichen zunächst gezielt in einer Berufsfindungsphase auf die Berufsausbildung vorbereitet. 
In der Regel findet anschließend bei dem gleichen Träger die entsprechende Berufsausbildung statt.“ (1999, S. 
250) 

Dass
ruflich gefördert werden, kennzeichnet nicht nur die Berliner Situation. Bundesweit wurden in 
Jahr 2001 lediglich knapp 15% der Menschen mit Behinderung, die an berufsfördernden Bil-
dungsmaßnahmen der beruflichen Ersteingliederung teilnahmen, betrieblich qualifiziert (verg. 
Bundesministerium für Bildung und Forschung, 2002, S. 347). Dem gegenüber betrug der 
Anteil der betrieblichen Ausbildungsplätze am Gesamtvolumen 90,7% (ebd. S.124). Dieses 
Verhältnis macht deutlich, dass Jugendliche mit Behinderungen weitaus weniger am statis-
tisch normalen Bildungsweg partizipieren als Jugendliche ohne Behinderung. Dies hat erheb-
liche Benachteiligungen bei der Bewerbung auf die ohnehin knappen Arbeitsstellen zur Fol-
ge. 

Ob j
gelingt, hängt nicht zuletzt davon ab, wo ihre Ausbildung erfolgte. Im Anschluss an eine be-
triebliche Ausbildung erhielten 2001 74% der jugendlichen im Lehrbetrieb ein unbefristetes 
(44%) oder befristetes (30%) Beschäftigungsangebot. „Jugendliche, die in eine außerbetrieb-
liche Lehre einmünden, müssen dagegen mit Schwierigkeiten rechnen, unmittelbar nach der 
Ausbildung eine Beschäftigung zu finden. Mehr als die Hälfte wird zunächst einmal arbeits-
los“ (Bundesinstitut für Berufsbildung, 2001, S. 1).  

Pointiert formuliert bedeutet dies, dass die Arbeits
hinderung durch eine außerbetriebliche Ausbildung nicht verbessert werden, sondern sich im 
Verhältnis zu den Jugendlichen, die eine betriebliche Ausbildung abschließen, verschlech-
tern. Die ungünstigen Lernausgangslagen von jungen Menschen mit Lernbehinderung führen 
also in einer Abwärtsspirale zu weiteren sozial bedingten Benachteiligungen. Die Angebote 
nichtbetrieblicher Ausbildungsplätze kompensieren die mit einer Behinderung verbundenen 
Nachteile auf dem Arbeitsmarkt ganz offensichtlich nicht zufriedenstellend. Ihre Effektivität ist 
aus diesem Grund zweifelhaft.  

Vergleicht man vor diesem Hint
ßerbetrieblichen Ausbildungsplatzes für einen Jugendlichen mit Behinderung eingesetzt 
werden, mit der Höhe der Mittel, die zur Förderung seiner betrieblichen Ausbildung zur Ver-
fügung stehen, dann erscheint einem die gegenwärtige Förderpraxis irrational. Für die in 
ihrer Effektivität zweifelhafte außerbetriebliche Ausbildung in Berufsbildungswerken und 
sonstigen Einrichtungen der beruflichen Rehabilitation behinderter Menschen wird mehr auf-

ISB gGmbH / SprungBRETT – Abschlussbericht 
 

Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin • Geschäftsführer: Bernd Pieda • Amtsgericht Charlottenburg HRB - 63270 
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00), Konto Nr. 317 43 00 • Deutsche Bank 24 (BLZ 100 700 24), Konto Nr. 628 29 90 

37



ISB • GESELLSCHAFT FÜR INTEGRATION, SOZIALFORSCHUNG UND BETRIEBSPÄDAGOGIK gGmbH 

gewendet als für die betriebliche Ausbildung zur Verfügung steht (siehe Kapitel 7.3.2). Unse-
re Gesellschaft ist also ganz offensichtlich bereit, für die segmentierte Berufsausbildung von 
jungen Menschen mehr Geld auszugeben als für ihre betriebsintegrierte, gleichwohl es hin-
reichend Anhaltspunkte dafür gibt, dass mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung 
im Betrieb deutlich bessere Chancen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verbunden sind als 
mit einer erfolgreich abgeschlossenen nichtbetrieblichen Ausbildung. 

Der Einwand, dass junge Menschen mit Lernbehinderung von einer betrieblichen Ausbildung 

det werden darf in diesem Zusammenhang aber keinesfalls, dass viele Jugendli-

nbehinderung 

it SprungBRETT erreichten und in Tabelle 

überfordert seien, weil ihnen dort die notwendige Unterstützung nicht gegeben wird, führt zu 
der Forderung, die im außerbetrieblichen Sektor der Berufsausbildung eingesetzten Res-
sourcen auch in den Betrieben wirksam werden zu lassen. Jugendliche mit einer Lernbehin-
derung, die eine betriebliche Ausbildung absolvieren sind bisweilen vor allem deshalb in er-
heblichem Maße belastet, weil die zu ihrer Unterstützung notwendigen Mittel im außerbe-
trieblichen System verbraucht werden und im betrieblichen Zusammenhang nicht wirksam 
werden.  

Ausgeblen
che mit Lernbehinderung aufgrund ihrer Lernschwierigkeiten nicht über die individuellen 
Ressourcen verfügen, eine Berufsausbildung nach § 25 BBiG bzw. HwO erfolgreich abzu-
schließen. Den damit verbundenen Anforderungen sind sie selbst mit erheblicher Hilfe vor-
aussichtlich nicht gewachsen. Für diese Jugendlichen kann aber eine Berufsausbildung ge-
mäß § 48 BBiG bzw. 42b HwO der geeignete Weg sein. Diese Form der Berufsausbildung 
wird in Berlin aber nur außerbetrieblich angeboten. Auf diese Weise wird eine in der Theorie 
geminderte Ausbildung mit der ohnehin gegebenen Arbeitsmarktbenachteiligung einer be-
triebsfernen Praxis verbunden. Entsprechend geht es darum, diese Form der Ausbildung in 
Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes zu ermöglichen und dafür Mittel in eben der Höhe 
bereitzustellen, die im außerbetrieblichen Bildungsgang bereitgestellt werden.  

Die betriebliche Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Ler
ist folglich nicht allein eine pädagogische Herausforderung, die sich aufgrund der individuel-
len Fähigkeiten dieses Personenkreises stellt. Sie wird in erheblichem Ausmaß durch struk-
turelle Bedingungen erschwert, die zwar mit großen Anstrengungen im Einzelfall überwun-
den werden können aber in der Breite Integration verhindern. Es sind Ansätze, Projekte und 
politische Entscheidungen gefragt, die über den Einzelfall hinausgehen und die aufgezeigten 
integrationshemmenden Strukturen beseitigen.  

Angesichts dieser Bestandsaufnahme sind die m
16 differenziert dargestellten Ausbildungsverhältnisse als wirklicher Erfolg zu werten.  

 Außerbetriebliche Ausbildung   

Berufe 
 

be
tri

eb
lic

Au
sb

ild

bzw HwO § 42b HwO 

Su
m

m

3
Beikoch / Beiköchin  7
Bürokraft 4 4
Dachdecker  1
Elektroinstallate  1
Fachkraft im Gastgew 3  9
Fachwerker/in im Garten-/L  4
Florist/in  4

he un
g 

§ 25 BBiG § 48 BBiG bzw. 

e 

Bäcker/in / Konditor/in  3
7

/in 1
ur/in 1

erbe 6
andschaftsbau 4

1 3
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Berufe 

Außerbetriebliche Ausbildung 

 

be
tri

eb
lic

he
  

Au
sb

ild
un

g 

§ 25 BBiG 
bzw HwO 

§ 48 BBiG bzw. 
§ 42b HwO 

Su
m

m
e 

Friseur/in 1  1
Gärtner/in  4  6
Gas- Wasserinstallateur/in 1  1
Gebäudereiniger/in  1
Gerüstbauer/in 1  1
Glaser/in  1
Hauswirtschafter/in 2  2
Hauswirtschaftshelfe  3
Helfer/in im Gastgewerbe 2 2
Holzbearbeiter/in 4 4
Industriemechanik  1
Kaufmann/-frau für Büro  1
Koch / Köchin 4  6
Kraftfahrzeugelektriker/in 1  1
Kraftfahrzeugmechaniker/i  1
Maler/in / Lackierer/in  9  2
Metallbauer/in 2  3
Metallfeinbearbeiter/in 1 1
Modenäher/in  3
Raumausstatte  1
Restaurantfachfrau/-mann 2  3
Straßenbauer/in 1  1
Stukkateur/in  1
Tierpfleger/in 1  1
Tischler/in 5  7
Verkäufer/in 1 3  4

2 4  2

2

1

1

r/in 3

er/in 1
kommunikation 1

2

n 1
13

1

3
r/in 1

1

1

2

Summe 3 4 26 10
TAB. 16: BERUFE UND AUSBILDUNGSFORMEN 

Die Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernschwierigkeiten in  Be-

Tabelle 17 beinhaltet eine nach Tätigkeitsbereichen und Beschäftigungsformen differenzierte 

schäftigungsverhältnisse ohne Berufsausbildung ist eine von SprungBRETT bislang wenig 
umgesetzte Option. Dies liegt hauptsächlich daran, dass die Schüler/innen und ihre Familien 
in aller Regel eine Berufsausbildung anstrebten und, um dies zu erreichen, zunächst berufs-
vorbereitende Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit oder der Jugendberufshilfe absolvie-
ren wollten. Die Aufnahme eines betrieblichen Arbeitsverhältnisses im Anschluss an das 10. 
oder 11. Schuljahr wurde kaum gewünscht. Entsprechend waren die Projektaktivitäten zur 
Akquisition von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen und zur Überleitung von Teil-
nehmer/innen in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse sehr begrenzt. Die von 
SprungBRETT erreichten Beschäftigungsverhältnisse zeigen jedoch, dass dieser Weg gang-
bar ist.  

Übersicht der erreichten Arbeitsverhältnisse.  

ReguläTätigkeiten res Ar-
beitsverhältnis eschäftigungs-

verhältnisse 
§ 19 me 

Helfer/in im Küchen- und Servicebereich 1 1   3
Helfer/in im Reinigungsbereich 5   5

ABM Geringfügige 
B

BSHG  Sum-

Helfer/in in der Kranken- u. Altenpflege  4 1   5
1
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Tätigkeiten ABM
§ 19 

Helfer/in in einer Bäckerei 4   5
Helfer/in im Handwerksbetrieb   1
Filmvorführer/in   1
Bürohelfer/in   2
Malerhelfer/in   1
Kassierer/in im Supermarkt 1   1

7   4
LTNISSE U ALT

Reguläres Ar-
beitsverhältnis 

Geringfügige 
Beschäftigungs-

verhältnisse 

BSHG  Sum-
me 

1
1

1
1 1

1

Summe 1 3 3 1 2
TAB. 17: BESCHÄFTIGUNGSVERHÄ ND ARBEITSINH E 

7.3 Wirtschaftlichkeit  
en Effekte von SprungBRETT wäre eine volkswirtschaftliche 

Zur Berechnung der Wirtschaftlichkeit von SprungBRETT werden entsprechend Aufwendun-

g im 11. Schuljahr einschließlich MDQM I,  
erufshilfe  

Finanzielle Entlastungen im bezeichneten Übergangsfeld können insbesondere erreicht wer-

uflichen Qualifizierung von Jugendlichen mit Lernbehinderung im au-

  Jugendliche mit Lernbehin-

7.3.1 Entlastungen durch effiziente Gestaltung von Bildungswegen 
staltung von 

ndliche mit Lernbehinderung ohne die Unterstützung 
durch SprungBRETT alle Stufen der außerbetrieblichen beruflichen Qualifizierung durchlau-

Zur Beurteilung der wirtschaftlich
Berechnung der wünschenswerte Weg, weil damit alle Wirkungen der auf Prophylaxe ange-
legten Projektarbeit erfasst werden könnten. Dieser Anspruch ist mit den von uns erhobenen 
Daten jedoch nicht einzulösen. Die hier vorgenommene Beurteilung beschränkt sich deshalb 
auf den Bereich der berufsbildenden Maßnahmen im Übergangsfeld zwischen der Schule 
und dem Arbeitsleben. Die mit der Integration in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhält-
nisse erzielten Effekte (Unabhängigkeit von Sozialhilfe und Erwirtschaftung von Sozial- und 
Rentenversicherungsbeiträgen) bleiben damit ebenso unberücksichtigt wie die schwer zu 
objektivierenden wirtschaftlichen Auswirkungen, die mit der zunehmenden Selbständigkeit 
und Selbstbestimmung der Projektteilnehmer/innen erzielt werden. 

gen und Entlastungen im Hinblick auf  
 Maßnahmen der beruflichen Bildun
 berufsvorbereitende Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit und der Jugendb
 außerbetriebliche und betriebliche Berufsausbildungen 

berücksichtigt. 

den, wenn es gelingt 
 die Dauer der ber

ßerbetrieblichen Sektor des Berufsbildungssystems durch eine effiziente Gestaltung 
von Bildungswegen zu verringern, 
stabile betriebliche Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse für
derung durch betriebliche Integration zu erreichen. 

Der Versuch, die Wirkungen von SprungBRETT im Hinblick auf die effiziente Ge
Bildungswegen objektiv zu ermitteln, ist insbesondere deshalb problematisch, weil die Ver-
gleichsgruppe fehlt. Da es in Berlin keine verlässlichen und für uns zugänglichen Zahlen zur 
durchschnittlichen Dauer der außerbetrieblichen Qualifizierung von Jugendlichen mit Lern-
behinderung im Anschluss an ihre Regelschulzeit gibt, müssen die Effekte der Projektarbeit 
hinsichtlich der Verweildauer im außerbetrieblichen Bildungssystem auf der Grundlage fol-
gender Konstruktion bestimmt werden.  

Es wird davon ausgegangen, dass Juge
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fen hätten. Der damit bezeichnete idealtypische Bildungsweg führt vom 10. Schuljahr über 
Vollzeitmaßnahmen im 11. Schuljahr oder MDQM I und über eine einjährige berufsvorberei-
tende Maßnahme der Bundesanstalt für Arbeit oder der Jugendberufshilfe in eine außerbe-
triebliche Berufsausbildung gemäß BBiG bzw. HwO. Damit ist aus Systemsicht der optimale 
Fall des in sich abgeschlossenen Berliner Systems der außerbetrieblichen beruflichen Bil-
dung zum Regelfall erklärt. Dass dieser angenommene Regelfall der Wirklichkeit tatsächlich 
weitgehend entspricht, ergibt sich nicht nur aus den Praxiserfahrungen von SprungBRETT 
ebenso wie aus den Feststellungen des Berliner Berufsbildungsberichts (siehe Kapitel 7.2.3). 
Die nicht unerhebliche Anzahl der Bildungskarrieren von Jugendlichen mit Lernbehinderung, 
in denen eine mehrjährige berufsvorbereitende Maßnahme (Förderlehrgang F2) absolviert 
wird oder unterschiedliche Maßnahmen nacheinander durchlaufen werden (wie z.B. VZ 11, 
MDQM I, F 1, BBE), bleibt in der Kalkulation unberücksichtigt.  

Nach Maßgabe des angenommenen Regelfalls wird das System der außerbetrieblichen be-
ruflichen Bildung um zwei Bildungsjahre entlastet, wenn ein Jugendlicher mit Lernbehinde-

nte Gestaltung von Bildungswegen zusammengestellt: 

rung im direkten Anschluss an die 10. Klassenstufe einen betrieblichen oder außerbetriebli-
chen Ausbildungsplatz oder einen Arbeitsplatz erreicht. Der Bildungsweg wird dadurch um 
ein Bildungsjahr im schulischen Bereich (VZ 11 bzw. MDQM I) und um ein Bildungsjahr im 
außerschulischen Bereich (berufsvorbereitende Maßnahme nach SGB III oder SGB VIII) 
verkürzt.  

In Tabelle 18 sind die in der Kalkulation berücksichtigten Entlastungsmöglichkeiten durch 
eine effizie

Übergang  
In Entlastu

 
von 

Ausbild

10. Klassenstufe   X 1 Bildungsjahr (11. Klasse) 

10. Klassenstufe X  2 Bildungsjahre (11. Klasse + 
nachschulisches Bildungsjahr [BvM])

11. Klassenstufe X  1 Bildungsjahr (nachschulisch 
[BvM]) 

AB. 18: ENTLASTU HK FF STALTUNG VON BILDUNGSWEGEN 

ung oder 
Arbeit 

nachschulische  
Berufsvorbereitung 

ng des außerbetrieblichen  
Bildungssystems pro Fall 

T NGSMÖGLIC EITEN DURCH EINE E IZIENTE GE

Quantifiziert man die in den vier von SprungBRETT durchgeführten Teilprojekten initiierten 

es Jahr (BvM) absolviert wurde.  

und begleiteten Übergänge entsprechend, dann ergibt sich (siehe Tabelle 19), dass  

 in 161 Fällen (127 + 34) der Bildungsweg von Jugendlichen effizienter gestaltet werden 
konnte, indem die 11. Klassenstufe überbrückt wurde; 

 in 59 Fällen (34 + 25) der Bildungsweg von Jugendlichen effizienter gestaltet werden 
konnte, indem kein nachschulisches berufsvorbereitend

in Ausbildung oder Arbeit in nachschulische Berufsvorbereitung Übergang 
 
von B C D gesamt A B C D gesamt 
1
11. Klassenstufe 1 25
AB. 19: ANZAHL D ER GE N PR

A 
0. Klassenstufe 9 13 7 5 34 28 33 15 51 127

2 5 6 2   
T ER ÜB GÄN ACH OJEKTEN 

Zur Berechnung der Aufwendungen bzw. Entlastungen bezüglich des 11. Schuljahres und 
ngesetzt, der der im Berliner Berufsbildungs-MDQM I wird ein Kostensatz pro Bildungsjahr a
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bericht vorgenommenen Schätzung für einen Vollzeitausbildungsplatz in berufsbildenden 
Schulen entspricht. Dort heißt es:  
„Angaben für das Jahr 1998 über die Aufwendungen des Landes Berlin für die Finanzierung der Berufsschulen 
liegen nicht vor. Daher muss auf Schätzungen zurückgegriffen werden. Danach lagen die Kosten für einen Voll-

satz von 35,- Euro ver-

einbezogen sind  

Entsprechend werden in der nachfolgenden Berechnung (siehe Tabelle 20) die Kosten  
 nachschulischer Berufsvorbereitung pro Jahr (365 Tage x 35.- Euro) mit 12.775 € 

zeitausbildungsplatz in berufsbildenden Schulen zwischen 12.000 und 13.000 DM pro Jahr und Auszubildenden. 
Diese Schätzung basiert auf Angaben der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförde-
rung sowie des Instituts für internationale pädagogische Forschung.“ (1999, S. 252) 

Zur Berechnung der Kosten im nachschulischen Sektor der außerbetrieblichen beruflichen 
Qualifizierung von Jugendlichen mit Lernbehinderung wird ein Tages
anschlagt. Dies entspricht in etwa dem Kostensatz, der von den Arbeitsämtern für Maßnah-
men der beruflichen Rehabilitation in sonstigen Rehabilitationseinrichtungen aufgewendet 
wird. Die Kostensätze, die im Rahmen der Jugendberufshilfe von den Jugendämtern und für 
die berufliche Qualifizierung in Berufsbildungswerken von den Arbeitsämtern gezahlt werden, 
sind etwa doppelt so hoch. Andererseits liegt der von den Berliner Arbeitsämtern finanzierte 
Kostensatz für berufsbildende Maßnahmen im Rahmen der allgemeinen Leistungen des 
SGB III unter 35,- Euro. Der zur Quantifizierung der entlastenden Effekte durch Verkürzun-
gen von Bildungswegen angesetzte Kostensatz von 35,- Euro pro Kalendertag ist also nicht 
überzogen. Er erscheint vielmehr eher zu niedrig angesetzt, weil  
 die im Rahmen von nachschulischen außerbetrieblichen berufsvorbereitenden Maß-

nahmen aufzuwendenden Kosten für die Berufsschule nicht 
 die investiven Leistungen zur Einrichtung der außerbetrieblichen Werkstattplätze unbe-

rücksichtigt bleiben. 
 die Berufsausbildungsbeihilfe, die viele Jugendliche erhalten, nicht eingerechnet wurde. 

 schulischer Berufsvorbereitung pro Jahr (12.500 DM / 1,95583) mit 6.391 € 
kalkuliert. 

Überbrückte Bildungsjahre 
schulisch (VZ 11, MDQM I) nachschulisch (BvM) Projekte 
Anzahl Entlastung Anzahl 

A 37 236.467 21 
293. 229.950

C 22 140.602 13 166.075
D 56 357.896 7 89.425

Summe 61 .028.951 59 753.725
: ENT TE G  VON BILD

Entlastung 
268.275

B 46 986 18 

1 1
TAB. 20 LASTUNG DURCH EFFIZIEN ESTALTUNG UNGSWEGEN 

ldungsverhältnisse 
Mit Unterstützung von SprungBRETT erreichten 28 Jugendliche stabile betriebliche Ausbil-

-

nis erreicht. 

7.3.2 Entlastungen durch Integration in betriebliche Ausbi

dungsverhältnisse. Dabei handelt es sich um Berufsausbildungen mit unterschiedlicher Dau
er: Fünf Jugendliche absolvieren eine zweijährige Berufsausbildung zur Fachkraft im Gast-
gewerbe. 23 Jugendliche gingen ein dreijähriges Ausbildungsverhältnis ein.  
Bei Berechnung des dadurch erreichten Entlastungsvolumens wird von folgenden Bedingun-
gen ausgegangen:  
 Die Jugendlichen hätten ohne die Unterstützung des Projektes kein betriebliches Aus-

bildungsverhält
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 Jugendliche, die mit Unterstützung des Projektes ein betriebliches Ausbildungs-
verhältnis erreicht haben, hätten im außerbetrieblichen Bildungssystem ein der Dauer 

 

icher Höhe erbracht und müssen deshalb in der 

 

äß SGB III unterstützt, wobei 

ge-
atz 

 

sen zur Förderung der Berufsaus-

 ausschöpfen und (2) ebenso wie bei der außerbetrieblichen 
n zur Einrichtung von außerbetrieblichen Werkstattplätzen und 

Auf G
  (365 Tage x 35.- €) 12.775 € 

nate x 250.- € + 7.500 €) 

die 
von SprungBRETT erreichten Integrationen in betriebliche Ausbildungsverhältnisse um 

nach gleiches Ausbildungsverhältnis erreicht, das mit einem Kostensatz von 35.- € pro 
Kalendertag finanziert worden wäre. 
Aufwendungen für den Berufsschulunterricht bei der betrieblichen und bei der außerbe-
trieblichen Ausbildung werden in gle
vergleichenden Kalkulation nicht berücksichtigt werden. 
Alle erreichten betrieblichen Ausbildungsverhältnisse werden mit Eintritt in das Ausbil-
dungsverhältnis durch ausbildungsbegleitende Hilfen gem
diese Unterstützung mit einem Kostensatz von 250.- Euro pro Monat verbunden ist.  
Diese Kalkulationsgröße ist unter folgenden Gesichtspunkten sehr großzügig bemessen: Zum einen wer-
den ausbildungsbegleitende Hilfen (abH) in der Regel nicht mit Eintritt in das Ausbildungsverhältnis 
währt, sondern erst, wenn Leistungsprobleme offenbar werden. Zum anderen überschreitet der Kostens
von 250.-  Euro pro Monat die tatsächliche Höhe der Finanzierung von abH deutlich. Für die angewende-
ten Parameter haben wir uns entschieden, weil wir der Auffassung sind, dass der damit bezeichnete Auf-
wand notwendig ist, um betriebliche Ausbildungsverhältnisse von Jugendlichen mit Lernbehinderung zu 
stabilisieren und zu einem erfolgreichen Abschluss zu führen.   

Alle erreichten betrieblichen Ausbildungsverhältnisse werden gemäß § 12 der „Verwal-
tungsvorschriften über die Gewährung von Zuschüs
bildung im Land Berlin“ mit dem Höchstsatz von 7.500.- Euro oder in gleicher Höhe 
nach § 236 SGB III subventioniert. 
Auch diese Kalkulationsgröße ist großzügig bemessen, weil (1) nicht alle Betriebe, die Jugendliche von 
SprungBRETT ausbilden, diese Ressource
Berufsvorbereitung die investiven Leistunge
Berufsausbildungsbeihilfe unberücksichtigt bleiben 

rundlage dieser Annahmen errechnen sich die Kosten für  
ein außerbetriebliches Ausbildungsjahr auf

 eine betriebliche Ausbildung von zweijähriger Dauer (24 Mo
Jahre) 13.500.- € 

 eine betriebliche Ausbildung von dreijähriger Dauer (36 Monate x 250.- € + 7.500 €) 
Jahre) 16.500.- € 

Tabelle 21 ist zu entnehmen, dass das Berliner System der Beruflichen Bildung durch 

562.225 € entlastet werden konnte. 

Kosten Anzahl der erreichten betrieb-
lichen Ausbildungsverhältnisse 

Teilprojekte Differenz 

2-järig 3-jährig 
 6 99.000 229.950 

181.500 421.575 

D  2 60.000 127.750 67.750
Summe 5 3 447.000 .009.225 562.225

BET GR

rtsc  Ge ni

Betriebliche 
 Ausbildung 

außerbetriebliche 
Ausbildung 

A 130.950
B  11 240.075
C 3 4 106.500 229.950 123.450

2
2 1

TAB. 21: ENTLASTUNG DURCH RIEBLICHE INTE ATION 

3 haftliches samterg b s 
Die Verrechnung der von SprungBRETT erreichten Entlastungen des Berliner Systems der 
beruflichen Bildung für Jugendliche mit Lernbehinderung mit den vom Projekt verursachten 

7. .3 Wi e
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und vom Europäischen Sozialfonds (ESF) getragenen Kosten ergibt eine positive Bilanz 
(siehe Tabelle 22).  

1 2 3 4 5 6 

Entlastung durch effi-
ziente Bildungswege Teilprojekte 

Entlastung durch Summe der 

Schule BvM 

betriebliche 
Ausb ung ild

236.467 268.275 130.950 635.692
B 293.996 229.950 240.075 764.021 327.967 436.05

123.450 430.127 343.881 86.246
357.896 89.42

Su .028.961 753.725 562.225 .344.911 .566.412 778.499
FTLICHES ROJEKTER

Einsparpotenzia   

Entlastun-
gen 

Eingesetzte 
ESF-Mittel 

Differenz   
(Spalte 4-Spalte 5) 

A 446.381 189.311
4

C 140.602 166.075 
D 5 67.750 515.071 448.183 66.888

mme 1 2 1
TAB. 22: WIRTSCHA P GEBNIS 

7.3.4 le
eit von SprungBRETT zur Kostendämpfung im 

System der beruflichen Bildung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernbehin-
lage der bis Ende 2002 gelaufenen ESF-Förderung ist die 

ik gGmbH vereinbarte Fallpauschale von 

mit einer Dauer von jeweils 2 Jahren zu errei-

 jeweils ein Jahr im nachschulischen Bereich zu ver-

 rch Vermeidung des 11. Schuljahres zu verkürzen 

Die im hlich erbrachte durchschnittliche jährliche Leistung 

 triebliches Ausbildungsverhältnis; 

 Überbrückung eines nach-

Dies bedeutet, dass durch den Einsatz einer SprungBRETT-Stelle das Berliner System der 

 

Es wurde gezeigt, dass die Integrationsarb

derung beiträgt. Auf der Grund
wirtschaftliche Bilanz von SprungBRETT positiv.  

Bezieht man die aus unserer Sicht sehr moderat bemessenen Parameter der oben durchge-
führten Berechnungen auf die zwischen dem Landesjugendamt und der Gesellschaft für In-
tegration, Sozialforschung und Betriebspädagog
2.856 €, dann ergibt sich beim vereinbarten Stellenschlüssel von 1:20, dass ein wirtschaftli-
ches Arbeitsergebnis (Kostendeckung) pro Stelle (Kosten 57.120 Euro) erzielt wird, wenn es 
durch den Einsatz einer Vollzeitstelle gelingt 

 3 betriebliche Ausbildungsverhältnisse mit einer Dauer von jeweils 3 Jahren zu errei-
chen (Entlastung: 65.475 €) oder 

 5 betriebliche Ausbildungsverhältnisse 
chen (Entlastung: 60.250 €) oder 
die Bildungswege in 5 Fällen um 
kürzen (Entlastung: 63.875 €) oder 
die Bildungswege in 10 Fällen du
(Entlastung: 63.910 €). 

 Rahmen von SprungBRETT tatsäc
einer Vollzeitstelle umfasste in etwa:  

eine Integration in ein be
 Effiziente Gestaltung von Bildungswegen in 6 Fällen durch Überbrückung des 11. 

Schuljahres;  
 Effiziente Gestaltung von Bildungswegen in 2 Fällen durch

schulisches Bildungsjahres (BvM).  

beruflichen Bildung pro Jahr um 28.601 € entlastet werden kann (siehe Tabelle 23). 

Wirtschaftliche Stellenziele  Fälle Faktor Summe 
Überbrückung des 11. Schuljahres 6 6.391 38.346
Überbrückung eines nachschulischen Bildungsjahres 2 12.775 25.550
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Integration in e ältnis in betriebliches Ausbildungsverh 21.825 21.82
er ungen 85.721
er eitstelle 57.120

Wirtschaftliches Arbeitsergebnis eine Vollzer itstelle 28.601
TELLE 

1 5
Summe d  Entlast
Kosten ein Vollz

TAB. 23: WIRTSCHAFTLICHES ARBEITSERGEBNIS EINER VOLLZEITS
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8 Abschließende Thesen 
Die berufliche Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernbehinderung 
steht vor schwierigen Herausforderungen, die nicht allein aus den jeweils individuellen Lern-
schwierigkeiten dieser Menschen resultieren, sondern in erheblichem Maße strukturell be-
dingt sind. Aufgrund fehlender, defizitärer oder mangelhaft koordinierter Bildungs- und Un-
terstützungssysteme laufen Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernbehinderung in Ber-
lin Gefahr, den Einstieg in das Erwerbsleben zu verpassen und dauerhaft vom Arbeitsmarkt 
ausgeschlossen zu bleiben.  

Durch die auf den Einzelfall gerichtete Arbeit von SprungBRETT konnte zwar eine Lücke im 
Unterstützungsangebot partiell und temporär geschlossen werden. Im Zusammenwirken mit 
den Jugendlichen und ihren Unterstützern ist es in einer ganzen Reihe von Fällen gelungen, 
strukturelle Barrieren im Übergangsfeld zwischen der Schule und dem Arbeitsleben zu über-
winden oder in ihren negativen Auswirkungen zu mildern. Ohne diese Hemmnisse wäre je-
doch ein Vielfaches erreichbar gewesen. Sie erschwerten die im Einzelfall gelungenen Über-
leitungen in betriebliche Ausbildungsverhältnisse und reguläre Beschäftigung auf dem allge-
meinen Arbeitsmarkt erheblich und verhindern die betriebliche Integration von Jugendlichen 
und jungen Erwachsenen mit Lernbehinderung in der Breite. Neben einer ambulanten und 
arbeitsweltbezogenen Integrationsarbeit wie sie von SprungBRETT entwickelt und erprobt 
wurde, sind politische Entscheidungen und Projekte gefordert, die geeignet sind, integrati-
onshemmende Bedingungen zu beseitigen.  

Aufsuchende und begleitende Unterstützungsangebote müssen ausgebaut werden.  
Stationäre Beratungs- und Unterstützungsangebote erreichen viele Jugendliche und ihre 
Familien nicht oder führen nicht zum gewünschter Ergebnis, weil die Inhalte dieser Hilfen 
unverstanden bleiben und/oder die Orte der vorgeschlagenen Bildungsmaßnahmen von den 
Jugendlichen nicht eigenständig aufgesucht werden. Übergänge in Bildungsmaßnahmen, die 
mit einem Wechsel der Bezugspersonen und Lernorte verbunden sind, laufen Gefahr zu 
scheitern. Die mit dem Wechsel verbundenen Schwellen sind zu hoch und führen zu Brü-
chen in der Erwerbs- oder Bildungsbiographie, die später nicht oder nur schwer zu kompen-
sieren sind.  
Ausbildungsbegleitende Hilfen nach SGB III decken einen zu geringen Teil des Unterstüt-
zungsbedarfes der Jugendlichen ab. Sie setzen frühestens mit dem Beginn eines betriebli-
chen Ausbildungsverhältnisses ein und beschränken sich in der Regel auf Stützunterricht zur 
Bewältigung der Leistungsanforderungen in der Berufsschule. Persönliche oder soziale 
Probleme der Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die den erfolgreichen Abschluß der 
Ausbildung gefährden werden wenn überhaupt marginal bearbeitet. 
Die für Menschen mit Schwerbehinderung vorgesehenen Hilfen gemäß SGB IX 
(Integrationsfachdienste, Arbeitsassistenz) erreichen Schüler/innen mit Lernbehinderung in 
der Regel nicht.  

Das Angebot beruflicher Bildungsmaßnahmen muss transparenter werden. 
Die Angebote schulischer und nachschulischer beruflichen Bildungsmaßnahmen bieten eine 
schwer zu überschauende Vielfalt. Auskünfte über ihre Ergebnisqualität sind kaum verfüg-
bar. Viele Jugendliche und ihre Familien sind deshalb überfordert, eine informierte Wahl zu 
treffen. Jugendliche landen häufig in Maßnahmen, die nicht hinreichend mit ihren Vorstellun-
gen und Fähigkeiten übereinstimmen, was zu vermeidbaren Abbrüchen führen kann.  
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Die Berufswahlentscheidung der Jugendlichen muss durch geeignete Lehr-
/Lernmethoden unterstützt werden. 
Viele Jugendliche haben am Ende ihrer Regelschulzeit keine informierte, überprüfte und rea-
lisierbare Berufswahlentscheidung getroffen. Methoden der persönlichen Zukunftsplanung 
sind den meisten Lehrkräften unbekannt und/oder werden im Unterricht nicht ausreichend 
eingesetzt. Die Auswahl betrieblicher Praktika erfolgt in vielen Fällen nicht fähigkeitsorien-
tiert, sondern nach Gelegenheit. Eine strukturierte Auswertung, die Selbst- und Fremdein-
schätzung umfasst und sich an arbeitsplatz- und arbeitsmarktrelevanten Kriterien orientiert, 
ist eher selten. 

Betriebliche Perspektiven müssen frühzeitig entwickelt und über unterschiedliche Bil-
dungsmaßnahmen hinweg langfristig verfolgt werden. 
Die im schulischen Rahmen durchgeführten Praktika scheinen bisweilen lediglich den forma-
len Ansprüchen der Curricula zu genügen und sind in der Regel nicht in eine langfristigere 
Integrationsstrategie eingebettet. Eine auf die Anbahnung von Arbeits- oder Ausbildungs-
plätzen ausgerichtete betriebliche Integrationsberatung wird nicht gewährleistet. Aussichts-
reiche Kontakte zwischen Jugendlichen und Betrieben brechen mit dem Wechsel von Bil-
dungsmaßnahmen ab.  

Schulische und nachschulische Angebote zur beruflichen Vorbereitung müssen auf-
einander abgestimmt werden 
Es gibt Schulversuchsklassen, die drei Praxistage pro Unterrichtswoche in kooperierenden 
Wirtschaftsbetrieben durchführen. Nachfolgende Bildungsmaßnahmen verfügen über diese 
Betriebsnähe in der Regel nicht. Die Überleitung aus diesen Schulversuchsklassen in derar-
tige Maßnahmen erscheint in dieser Hinsicht als ein Rückschritt. Die Klassifizierungen schu-
lischer und nachschulischer Unterstützungssysteme sind nicht kompatibel. Die Zuschreibung 
eines sonderpädagogischen Förderbedarfs in der Schule führt nicht automatisch zur Aner-
kennung einer Behinderung nach SGB III oder einem individuellen Anspruch im Rahmen der 
Jugendberufshilfe. Es fehlt ein fähigkeitsorientiertes Diagnoseverfahren, das im schulischen 
und im nachschulischen Qualifizierungsprozess zur Dokumentation individueller Lernge-
schichten und zur Entwicklung individueller Lehr-/Lernziele eingesetzt wird. Die Kooperation 
unterschiedlicher Kostenträger ist unterentwickelt. Ressortbezogenes Denken bestimmt die 
Praxis und verhindert die kostenträger- und einrichtungsübergreifende Entwicklung und Rea-
lisierung von Integrationsplänen.  

Das Angebot betriebsintegrierter Maßnahmen der Berufsvorbereitung muss ausge-
baut werden. 
Die derzeitigen Angebote berufsvorbereitender Maßnahmen sind überwiegend außerbetrieb-
lich organisiert und verfügen oft nicht über die notwendige Flexibilität und Betriebsnähe, um 
den betrieblichen Qualifikationsanforderungen gerecht zu werden. Jugendliche, die an die-
sen Maßnahmen teilnehmen, werden zu selten in betriebliche Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsverhältnisse übergeleitet. Nach Abschluss einer außerbetrieblichen berufsvorbereiten-
den Maßname folgt häufig die nächste Maßnahme beim selben Träger oder eine außerbe-
triebliche Ausbildung beim selben Träger aber auch Arbeitslosigkeit. Betriebsintegrierte 
Maßnahmen der Berufsvorbereitung schneiden im Hinblick auf die Überleitung in betriebliche 
Ausbildungs- und Arbeitsverhältnisse nachweislich besser ab. 

ISB gGmbH / SprungBRETT – Abschlussbericht 
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Betriebliche Ausbildungsgänge gemäß § 48 BBiG bzw. § 42b HwO müssen eingerich-
tet werden. 
Viele Jugendliche mit Lernbehinderung sind von den Anforderungen einer Berufsausbildung 
gemäß § 25 BBiG bzw. HwO auch bei intensiver Unterstützung überfordert. Für sie kann 
eine Berufsausbildung gemäß  § 48 BBiG bzw. § 42b HwO der richtige Weg sein. Derartige 
Ausbildungsgänge werden aber in Berlin nur außerbetrieblich angeboten. Die ohnehin 
schwer zu überbrückende „zweite Schwelle“ wird auf diese Weise heraufgesetzt, weil eine in 
der Theorie reduzierte Ausbildung  mit einer arbeitsweltfernen Praxis verbunden wird.  

Die zur außerbetrieblichen Qualifizierung eingesetzten Ressourcen müssen verlagert 
werden, um in den Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes ihre Wirkung zu entfal-
ten.  
Die zur betrieblichen Integration der Jugendlichen und jungen Erwachsenen notwendigen 
Ressourcen werden für außerbetriebliche Bildungsmaßnahmen eingesetzt,  die nicht ausrei-
chend mit Betrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes kooperieren und in ihrer Effektivität 
zweifelhaft sind. Folglich ist es konsequent, diese Mittel sukzessive umzuschichten und zur 
Finanzierung betrieblicher Qualifizierungsprozesse zu nutzen. Die berufliche Qualifizierung 
von Jugendlichen mit Lernbehinderung muss in weitaus größerem Umfang dort stattfinden, 
wo Arbeitsplätze tatsächlich entstehen können. Die Sorge, Betriebe würden an der Qualifi-
zierung der Jugendlichen nur so lange mitwirken, wie sie als kostenlose Arbeitskräfte wirt-
schaftlichen Gewinn versprechen, seien aber wenig geneigt, diese Jugendlichen dann tat-
sächlich auch einzustellen, kann anhand vieler Beispiele sowohl begründet als auch entkräf-
tet werden und sollte dazu führen, lediglich mit Betrieben zu kooperieren, deren Integrations-
bereitschaft nachgewiesen ist. Dass diese Sorge allerdings auch von außerbetrieblichen 
Bildungsträgern als Argument gegen betriebsintegrierte Qualifizierungsmaßnahmen  ins Feld 
geführt wird, ist scheinheilig. Schließlich leben diese Träger von beruflichen Qualifizierungs-
maßnahme, ohne die Möglichkeit zu haben, ihren Schüler/innen und Auszubildenden einen 
tariflichen Arbeitsplatz anbieten zu können.  

Das individuelle Passungsverhältnis zwischen den beruflichen Fähigkeiten / Wün-
schen der Jugendlichen und den Anforderungen / Inhalten konkreter betrieblicher Ar-
beitsplätze muss zum Ausgangs- und Zielpunkt beruflicher Integrationsprozesse wer-
den. 
Der allgemeine Arbeitsmarkt ist alles andere als homogen. Er besteht aus den unterschied-
lichsten Arbeitsplätzen mit unterschiedlichsten Anforderungen in Betrieben mit unterschiedli-
cher Organisation, unterschiedlicher Tradition, unterschiedlichen Zielen und unterschiedli-
chen sozialen Milieus. Ob die Fähigkeiten eines Menschen ausreichen, den Anforderungen 
diese Marktes zu entsprechen, wird also auf einer allgemeinen Ebene kaum zu entscheiden 
sein. Folglich geht es um die Frage, ob die Fähigkeiten eines Menschen ausreichen, die An-
forderungen eines konkreten Arbeitsplatzes zu bewältigen. Zu berücksichtigen sind dabei die 
im Betrieb vorhandenen und einsetzbaren Unterstützungspotenziale ebenso wie die Mög-
lichkeiten fähigkeitsorientierter Arbeitsgestaltung und anforderungsorientierter Qualifizierung. 
Gutachten, die auf der Grundlage von Testverfahren am „grünen Tisch“ erstellt werden, blei-
ben diesen letztlich ausschlaggebenden Verhältnissen gegenüber blind  und sind deshalb 
wirklichkeitsfremd. 
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Joachim Radatz, Antje Ginnold 

Die Bedeutung von Selbst- und Fremdeinschätzung im beruflichen Integrati-
onsprozess 
Die berufliche Integration von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Lernschwierigkei-
ten steht vor erheblichen Problemen.1 Angesichts hoher und erneut steigender Arbeitslosig-
keit haben sie es besonders schwer, im Anschluss an ihre Schulzeit einen Ausbildungs- oder 
Arbeitsplatz zu finden. Um Langzeitarbeitslosigkeit mit ihren psycho-sozialen Folgen zu verhin-
dern und um die Beschäftigungschancen zu verbessern, besuchen immer mehr Jugendliche mit 
Lernbehinderung berufsvorbereitende Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit oder der Ju-
gendberufshilfe. Derartige Angebote lösen das Problem aber nicht grundsätzlich. Sie werden als 
„Warteschleifen“2 bezeichnet, die sich zwischen Schule, Ausbildung und Beschäftigung schie-
ben. Nach Abschluss einer Maßnahme folgt häufig die nächste, aber auch Arbeitslosigkeit oder 
die Aufnahme in eine Werkstatt für behinderte Menschen.  

Es besteht die Gefahr, dass Jugendliche und junge Erwachsene mit Lernbehinderung den Ein-
stieg in das Erwerbsleben verpassen und dauerhaft von einer Beschäftigung auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt ausgeschlossen bleiben. Der Übergang von der Schule in das Erwerbsleben 
ist für diese Jugendlichen und jungen Erwachsene zu einer „hochriskanten Lebenslage“3 ge-
worden und für die integrationspädagogische Praxis eine der zentralen Herausforderungen. 

Das Berliner Projekt „SprungBRETT“4 hat sich dieser Herausforderung gestellt. Es wendet sich 
an Schüler/innen mit  „sonderpädagogischen Förderbedarf im Förderschwerpunkt Lernen“ 
und hat die Aufgabe, diese Jugendlichen auf ihrem Weg von der Schule in das Erwerbsleben 
zu begleiten. In enger Zusammenarbeit mit ihnen, ihren Lehrern, ihren Eltern und den zu-
ständigen Mitarbeiter/innen der Arbeitsämter werden berufliche Perspektiven entwickelt und 
Möglichkeiten gesucht, diese Perspektiven zu verwirklichen.  

Um dies zu erreichen, müssen die beruflichen Wünsche der Jugendlichen bekannt sein, ihre 
beruflichen Fähigkeiten ermittelt und beides aufeinander bezogen werden. Damit ist eine 
Reihe von Fragen verbunden, von denen wir hier einige aufgreifen und diskutieren. Die im 
Rahmen von „SprungBRETT“ erhobenen Daten und gewonnenen Erfahrungen bilden dabei 
die empirische Basis.  

Im Hinblick auf die beruflichen Fähigkeiten stellt sich zunächst die Frage, auf welche Weise 
diese Fähigkeiten ermittelt werden sollen: Wer soll die beruflichen Fähigkeiten der Jugendli-
chen einschätzen? Welche Kriterien und welches Verfahren sind zur Einschätzung berufli-
cher Fähigkeiten geeignet? Geht es in der ersten Frage um diagnostizierende Instanzen, so 
zielt die zweite auf diagnostische Instrumente. 

                                                 
1 Siehe hierzu: GINNOLD, A.: Schulende - Ende der Integration? Integrative Wege von der Schule in das Arbeitsle-
ben, Neuwied/Berlin 2000. 
2 LINDMEIER, C.: Kinder und Jugendliche mit sonderpädagogischem Förderbedarf, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 
5/99, S. 234 - 239, S. 235 
3 STORZ, M: Schöne neue Arbeitswelt. Anmerkungen zur beruflichen (Teil-)Integration von marktbenachteiligten 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen in postindustrieller Zeit, in: Zeitschrift für Heilpädagogik, 10/97, S. 398 - 
405, S. 401 
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4 Eine ausführlichere Beschreibung dieses Projekts enthält der Artikel von Antje GINNOLD und Joachim RADATZ in 
diesem Band. Die Projektberichte sind im Internet veröffentlicht unter www.isb-berlin.de. 
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1 Diagnostizierende Instanzen 
Zwei berühmt gewordene Aussagen bieten aus unserer Sicht gute Anhaltspunkte, um in der 
Frage nach den diagnostizierenden Instanzen einen Schritt weiterzukommen. 

Die erste Aussage ist von William Isaac THOMAS (1863 - 1947) und lautet: „If men define a 
situation as real, it is real in its consequences.“5 Das, was Menschen für real halten, ist dem-
zufolge auch wirksam. Für das Handeln ist die Definition der Situation ausschlaggebend, in 
der oder in Bezug auf die gehandelt wird. Um eine Person unterstützen zu können, muss 
man folglich wissen, wie diese Person die Situation sieht, in der Unterstützung wirksam wer-
den soll. Dazu ein Beispiel: 

Eine junge Frau äußerte in den ersten Kontakten den Wunsch, Comiczeichnerin oder Chauffeurin für 
Luxuslimousinen zu werden. Nachdem sie zu ihrer Begleiterin Vertrauen gefasst hatte, erklärte sie, 
dass sie sehr wohl wisse, dass es sich bei diesen Wünschen um Träume handele, die sie im Grunde 
nur nannte, weil sie für sich sowieso keine Möglichkeiten sieht, einen Beruf zu lernen.  

Aus der Perspektive dieser jungen Frau hatte die Frage nach ihrem Berufswunsch wenig mit 
ihrer Realität zu tun. Einen Beruf zu erlernen, das stand für sie außerhalb des Horizonts ihrer 
Möglichkeiten. Die Frage danach berührte für sie sozusagen den Bereich des Phantasti-
schen und entsprechend fiel ihre Antwort aus. Erst nachdem man sich darüber verständigt 
hatte, war es möglich, eine realistische Perspektive zu entwickeln.6 

Vor diesem Hintergrund erscheint die intersubjektiv geteilte Auffassung von der Realität als 
notwendige Basis des gemeinsamen oder solidarischen Handelns. Wenn man erfolgreich 
unterstützten will, muss man sich über die Bedingungen des Handelns mit der Person, die 
Unterstützung braucht, verständigen, bevor man in Aktion tritt.7  

Bei der Einschätzung der beruflichen Fähigkeiten darf also die Sichtweise der Jugendlichen 
keinesfalls außen vor bleiben. Ihre Selbsteinschätzung ist für die Entwicklung und Realisie-
rung beruflicher Perspektiven von zentraler Bedeutung. Partizipation ist mehr als ein norma-
tiver Anspruch. Sie ist ein fachlich notwendiger Standard der integrationspädagogischen Ar-
beit. 

Die zweite Aussage ist ebenso einprägsam wie die von THOMAS. Sie stammt von Martin 
BUBER und lautet: „Der Mensch wird am Du zum Ich“.8 Dies ist aus unserer Sicht eine sehr 
gelungene Formulierung zur Soziabilität des Menschen und beinhaltet, was Charles Horten 

                                                 
5 Zit. nach DREITZEL, H. P.: Die gesellschaftlichen Leiden und das Leiden an der Gesellschaft, Stuttgart 1980, S. 
105. Erving GOFFMAN hat in seinem Buch „Frame Analysis“ (1974) die Aussage von THOMAS relativiert: “...  dieje-
nigen, die sich in der Situation befinden, schaffen gewöhnlich nicht diese Definition“ (ders.: Rahmen-Analyse. Ein 
Versuch über die Organisation von Alltagserfahrung, Frankfurt a. M. 1993, S. 9). Sein Ziel ist es, „einige der 
grundlegenden Rahmen herauszuarbeiten, die in unserer Gesellschaft für das Verstehen von Ereignissen zur 
Verfügung stehen“ (ebd., S.18). Diese ’frames’ sind von der Gesellschaft entwickelte und bereitgestellte Angebote 
von Definitionen, die von den Gesellschaftsmitgliedern zur Deutung an die Situation herangetragen werden. 
6 Die junge Frau arbeitet jetzt als ungelernte Gebäudereinigerin. Sie will den Führerschein machen und spart auf 
ein Auto. 
7 GOFFMAN hat eine ganze Reihe von Beispielen zusammengetragen, die zeigen, wie unterschiedlich die von der 
Gesellschaft  angebotenen Deutungsmuster von den Akteuren in einer Situationen angewendet werden können 
und welche Konsequenzen dies haben kann. Ein Beispiel, das auf unsere Ausführungen passt,  ist  die Situati-
onsdefinition eines Passanten, der Zeuge einer für einen Film inszenierten Verbrecherjagt wird. Er wollte helfen 
und „wusste, was seine Pflicht war, wenn die Polizei einen Räuber verfolgte. Er hob seinen Stock auf, schlug ihn 
einem der Männer über den Kopf und verschwand von der Szene. Er wollte nichts als ein unbekannter Held sein.“ 
(ebd., S. 341f) 
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8 BUBER, M.: Das dialogische Prinzip, Heidelberg 1965, S. 32. 
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COOLEY (1864 - 1929) im sogenannten Spiegel-Selbst bereits Anfang des letzen Jahrhun-
derts postulierte. Sinngemäß heißt es bei ihm, dass wir eine Vorstellung von uns selbst ge-
winnen, indem wir uns mit den Augen der anderen betrachten.9 Die Reaktionen unserer In-
teraktionspartner auf unsere Handlungen sind gleichsam der Spiegel, in dem wir uns selbst 
erblicken und dieses Spiegelbild formt unser Selbstverständnis. Vor diesem Hintergrund ge-
winnt die vom Individuum als real definierte Fremdeinschätzung - also das Bild, von dem das 
Individuum glaubt, dass es ein anderer von ihm habe - eine Bedeutung als persönlichkeits-
bildende Variable.  

Auf die integrationspädagogische Arbeit gewendet bedeutet dies, dass die sozial vermittelte 
Fremdeinschätzung der beruflichen Leistungsfähigkeit ein ebenso produktives wie hemmen-
des Potenzial beinhaltet. Sie kann zu einem negativen und nicht realitätsbezogenen oder zu 
einem positiven und realistischen Selbstbild der Jugendlichen beitragen10. Der Grat dazwi-
schen ist bisweilen sehr schmal.11 Um letzteres zu erreichen, muss das Feed-back wahrhaf-
tig sein und positive Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen. Mit der individuellen Kompetenz 
berührt man bei Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten einen sehr sensiblen Bereich ihrer 
Persönlichkeit. Es ist also Vorsicht angesagt! 

Die Methode der „Erfahrungsproduktion“ erscheint uns hierzu angemessen. Durch Erfahrungs-
produktion wird die „Auseinandersetzung um die zutreffende Einschätzung der aktuellen Lage“12 
zur konkreten Unterstützungspraxis: „Aus der Binnenperspektive wird versucht, die verarbeitete 
Wirklichkeit des Subjekts zu rekonstruieren, von der Außenperspektive her wird das Subjekt als 
Bestandteil der objektiven Wirklichkeit betrachtet.“13 

Die Frage, wer die beruflichen Fähigkeiten der Jugendlichen einschätzen soll und wie mit 
diesen Einschätzungen umgegangen werden soll, ist damit beantwortet: Zur Beurteilung der 
beruflichen Fähigkeiten sollen die Selbsteinschätzungen der Jugendlichen (Binnenperspek-
tive) und die Fremdeinschätzungen ihrer Anleiter/innen (Außenperspektive) im Dialog mit den 
Jugendlichen aufeinander bezogen und im Hinblick auf ihre beruflichen Wünsche ausgewer-
tet werden, um konkrete und realisierbare nachschulische Anschlussperspektiven zu entwi-
ckeln.  

2 Kriterien der Einschätzung 
Die Vermittlung von Selbst- und Fremdeinschätzung beruflicher Fähigkeiten kann nur dann 
ein produktiver Beitrag zur beruflichen Integration sein, wenn ihre Kriterien den Anforderun-

                                                 
9 HELLE, H. J.: Verstehende Soziologie und Theorie der Symbolischen Interaktion, Stuttgart 1977, verg. S. 55. 
10 Das Verschweigen negativer Wertungen oder defizitärer Einschätzungen kann vor diesem Hintergrund als 
Versuch verstanden werden,  negative Selbstbilder zu vermeiden. Eine diagnostische Praxis, die psychologisch-
medizinische Gutachten und Testergebnisse in Akten verschwinden lässt, zu der lediglich die „Experten", aber 
nicht die Begutachteten Zugang haben, stellt eine Form dieses Verschweigens dar, die aus unserer Sicht ebenso 
falsch ist, wie die Errichtung sogenannter „Schonräume" für Menschen mit Behinderung, in denen die von den 
Architekten dieser „Schonräume" negativ gewerteten Aspekte des „normalen" Lebens ausgeblendet werden sol-
len.  
11 siehe hierzu: GEHRMANN, M., RADATZ, J.: Stigma-Management als eine Aufgabe von Integrationsfachdiensten 
für Menschen mit Lernschwierigkeiten, in: Gemeinsam Leben, 5, 1997, S. 66-72. 
12 SCHROEDER, J.; STORZ, M.: Alltagsbegleitung und nachgehende Betreuung . Umriss eines Konzepts zur präven-
tiven Kooperation mit jungen Menschen in erschwerten Lebenslagen, in: SCHROEDER, J.; STORZ, M.(Hrsg.): Einmi-
schungen. Alltagsbegleitung junger Menschen in riskanten Lebenslagen, Langenau-Ulm, 1994,S. 10 – 19, S. 14. 
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13 STORZ, M.: Alltagsbegleitung konkret. Ein Leitfaden für die Praxis, Langenau-Ulm 1994, S. 4. 
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gen der Erwerbsarbeit tatsächlich entsprechen. Damit kommen wir zur zweiten oben aufge-
worfenen Frage: Welche Kriterien sind zur Einschätzung beruflicher Fähigkeiten geeignet?  

Im Hinblick auf die sich wandelnden Anforderungen der Industriearbeit hat Ralf DAHRENDORF 
1956 die Unterscheidung von „funktionalen“ und „extrafunktionalen Fertigkeiten“ eingeführt. 
Funktionale Fertigkeiten, heißt es bei ihm, resultieren aus den  „rein technischen Anforderungen 
von Arbeitsprozessen ... Sie umfassen die elementaren Kenntnisse bzw. das elementare Kön-
nen, die ein Arbeiter braucht, um seine Aufgabe zu erfüllen.“14 Extrafunktionale Fertigkeiten be-
ziehen sich hingegen „nicht in erster Linie auf die rein technischen Ansprüche von Arbeitspro-
zessen ... sondern auf deren organisatorischen und sozialen Zusammenhang.“15 Zu diesen Fer-
tigkeiten gehören u.a. die Kompetenzbereiche „Anpassung an die Gegebenheiten" und „Ver-
antwortung". 

Für die berufliche Integration sind beide Kompetenzbereiche gleichermaßen wichtig. Wir bezie-
hen uns im Folgenden jedoch ausschließlich auf den Bereich der extrafunktionalen Kompeten-
zen und extrafunktionalen Arbeitsanforderungen.16  

Die Frage, welche Fähigkeiten im Bereich der extrafunktionalen Kompetenzen für die betriebli-
che Integration von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten relevant sind, ist nun alles andere als 
leicht zu beantworten.17 Nach intensiver Diskussion haben wir unser Einschätzungsverfahren an 
die Kriterien von MELBA angelehnt. MELBA steht für „Merkmalprofile zur Eingliederung Leis-
tungsgewandelter und Behinderter in Arbeit"18. Es handelt sich um ein Verfahren zur Arbeits-
platzfindung, das gegenwärtig 29 definierte Kriterien beinhaltet, mit denen sowohl berufliche 
Fähigkeiten als auch arbeitsplatzbezogene Anforderungen ermittelt werden können. Der durch-
aus gelungene Versuch exakter Definitionen führte jedoch zu einer Sprache, die für die Jugend-
lichen unseres Projekts nicht verstanden wird19 und widerspricht der oben begründeten Forde-
rung, die Selbsteinschätzung der Jugendlichen zu einem Ausgangspunkt der Integrationsarbeit 
zu machen. Aus diesem Grund haben wir zu zehn von uns ausgewählten Kriterien20 von MELBA 

                                                 
14 DAHRENDORF, R.: Industrielle Fertigkeiten und soziale Schichtung, in: Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsy-
chologie 8/1956, S. 540 – 568, S. 553 f. 
15 ebd., S. 554. 
16 Zur Einschätzung und Qualifizierung von funktionalen Kompetenzen dienen tätigkeitsorientierte Curricula, die 
vom Projekt entwickelt und einsetzt werden, wenn der Qualifizierungsprozess auf  die konkreten Anforderungen 
einer von dem einzelnen Jugendlichen bereits erreichten oder angestrebten betrieblichen Ausbildungs- oder Ar-
beitsstelle ausgerichtet werden kann. Siehe hierzu den Beitrag von Joachim RADATZ, Martina BAUSCH und Ferdi-
nand KÖNIG in diesem Band. 
17 DAHRENDORFs These - funktionale Fertigkeiten werden in zunehmendem Maße ersetzt durch extra-funktionale 
Fertigkeiten (a .a. O., verg. S. 553) - hat sich zumindest soweit bestätigt, dass extrafunktionale Kompetenzen 
heute in das Zentrum vieler Qualifikationsbemühungen gerückt sind und von nahezu allen Anstellungs- und Aus-
bildungsträgern gefordert werden. 
18 MELBA wurde 1991 im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung von der Universität Sie-
gen entwickelt (BUNDESMINISTERIUM FÜR ARBEIT UND SOZIALORDNUNG (Hrsg.): Erstellung eines Merkmalkatalogs als 
Voraussetzung für die Entwicklung eines Verfahrens zur behindertenbezogenen Beschreibung von Arbeitsanfor-
derungen und -fähigkeiten. Forschungsbericht 212, Bonn 1991). 
19 Beispielsweise wird „kritische Kontrolle“ als Fähigkeit definiert, „mit dem Arbeitsprozess im Zusammenhang 
stehende eigene Verhaltensweisen und das selbsterbrachte Arbeitsergebnis auf sachbezogene Richtigkeit hin 
prüfen und bewerten zu können“. 
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20 Die Auswahl der Kriterien erfolgte auf der Grundlage unserer Erfahrungen aus vorangegangenen Projekten zur 
beruflichen Integration von Menschen mit Lernschwierigkeiten und aufgrund eines Forschungsprojekts der Universität-
Gesamthochschule Siegen, in dem sich die folgenden acht Kriterien als Schlüsselqualifikationen für Menschen mit 
Lernschwierigkeiten für eine Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt erwiesen: Antrieb, Auffassung, Ausdau-
er, Konzentration, Kritische Kontrolle, Kritisierbarkeit, Pünktlichkeit und Sorgfalt (LANDSCHAFTSVERBAND WESTFALEN-
LIPPE (Hrsg.): Kriterien zur Verbesserung der Entscheidungssicherheit bei der Eingliederung Behinderter in Werkstätten 
für Behinderte oder auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt, Siegen 1994). 
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Aussagen formuliert, die eine möglichst allgemein verständliche Definition des jeweiligen Merk-
mals beinhalten. Zwei weitere Aussagen haben wir hinzu genommen. Sie beziehen sich auf die 
Kriterien Belastbarkeit und Arbeitspensum, weil Probleme in diesen Bereichen nach unseren 
und anderen Projekterfahrungen21 zum Abbruch bereits erreichter Arbeitsverhältnisse führen 
können. 

Zur Ermittlung beruflichen Fähigkeiten wurden folgende Formulierungen in unseren Selbst- und 
Fremdeinschätzungsbögen22 übernommen: 

A 1 Ich habe/der Praktikant23 hat vereinbarte Termine eingehalten (Pünktlichkeit). 

A 2 Ich habe mich/der Praktikant hat sich selbst um neue Arbeit bemüht, wenn ich/er mit einer Auf-
gabe fertig war (Selbstständigkeit). 

A 3 Ich habe/der Praktikant hat auch schwierige Dinge verstanden (Auffassung). 

A 4 Ich habe/der Praktikant hat über lange Zeit konzentriert an den Aufgaben gearbeitet (Ausdau-
er). 

A 5 Ich/der Praktikant konnte eigene Fehler erkennen und selbständig verbessern (Kritische Kon-
trolle). 

A 6 Ich habe/der Praktikant hat Kritik angenommen, ohne gleich abzuwehren (Kritisierbarkeit). 

A 7 Ich konnte mir/der Praktikant konnte sich viele Einzelheiten rasch merken (Lernen / Merken). 

A 8 Ich habe/der Praktikant hat korrekt, gewissenhaft und umsichtig gearbeitet (Sorgfalt) 

A 9 Ich habe mich/der Praktikant hat sich schnell und problemlos eingewöhnt (Kontaktfähigkeit). 

A 10 Ich konnte mich/der Praktikant konnte sich schnell auf neue Aufgaben einstellen (Umstellung). 

A 11 Ich habe/der Praktikant hat auch bei Stress die Arbeit gut erledigt (Belastbarkeit). 

A 12 Ich habe/der Praktikant hat ausreichend schnell gearbeitet (Arbeitspensum). 

Zur Einschätzung dieser Aussagen wurde eine Skala mit folgenden fünf Werten vorgegeben: 
„trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“, trifft weder/noch zu“, „trifft eher nicht zu“ und „trifft gar 
nicht zu“. Weil beide Bögen identische Kriterien mit gleicher Skalierung vorgeben, ist es in den 
Auswertungsgesprächen mit den Projektteilnehmer/innen möglich, Selbst- und Fremdeinschät-
zung aufeinander zu beziehen und gleiche bzw. von einander abweichende Beurteilungen zu 
thematisieren. Wichtig ist dabei, dass über diese formale Vergleichbarkeit hinaus eine inhaltliche 
Verbindung gegeben ist.  

Selbst- und Fremdeinschätzung müssen sich auf ein und denselben Praxiszusammenhang be-
ziehen, weil Leistung und Leistungsbeurteilung keine unabhängigen Variablen sind. Es ist ein 
Unterschied nun, ob ein Jugendlicher beispielsweise im Sport beim Bodenturnen große Aus-
dauer zeigt oder im beim Reinigen der Arbeitsgeräte in einer Gärtnerei. Beide Tätigkeiten erfor-
dern Ausdauer. In welchem Umfang diese Ausdauer vom Handelnden jedoch realisiert wird oder 
                                                 
21 So wurde im Rahmen der Begleitforschung zur Arbeitsweise von Integrationsfachdiensten „kein schnelles Arbeits-
tempo“ als ein Problemschwerpunkt heraus gearbeitet (TROST, R./S. SCHÜLLER: Beschäftigung von Menschen mit 
geistiger Behinderung auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt. Eine empirische Untersuchung zur Arbeit der Eingliede-
rungsinitiativen in Donaueschingen und Pforzheim. Hg. vom Landeswohlfahrtsverband Baden, Walldorf 1992, S. 
154). 
22 Neben den hier aufgenommenen Formulierungen zur Einschätzung beruflicher Fähigkeiten, enthalten beide 
Bögen weitere jeweils gleichlautende Fragen zum Verlauf von Praktika, die im Einzelfall ausgewertet werden, aber 
noch nicht zum Gegenstand einer systematischen summarischen Analyse wurden. 
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realisiert werden kann und wie die Leistung beurteilt wird, hängt vom Inhalt der Tätigkeit und 
ihrem situativen Kontext ebenso ab wie von den subjektiven Wertmaßstäben.24 Aus diesem 
Grund wird im Dialog mit den Praktikant/innen nicht nur besprochen wie sich die Ergebnisse der 
Selbst- und Fremdeinschätzung zu einander verhalten, sondern auch, auf welche Weise die 
Wertungen zustande gekommen sind. Würde sich die Selbsteinschätzung auf einen anderen 
Praxiszusammenhang beziehen als die Fremdeinschätzung, fehlte dem Vergleich zwischen 
beidem und damit der Erfahrungsproduktion die gemeinsame Basis.  

3 Zum Verhältnis von Selbst- und Fremdeinschätzung  
Die im Praxisprozess von „SprungBRETT“ erhobenen Daten zur Selbst und Fremdeinschätzung 
wurden unter zwei Gesichtspunkten ausgewertet: 

Zum einen wurde untersucht, wie die Kompetenzen der Teilnehmer/innen im Praktikum von den 
Praktikant/innen selbst und von ihren Anleiter/innen eingeschätzt wurden: Welche Gemeinsam-
keiten und Unterschiede gibt es zwischen den Einschätzungen beider Gruppen? In welchen 
Bereichen schätzten sich die Praktikant/innen besonders kompetent ein und in welchen taten 
dies ihre Anleiter/innen? 

Der zweite Fragenkomplex zielte auf die Analyse der individuellen Einschätzungsverhältnisse. 
Auf dieser Ebene des Vergleichs sollte herausgefunden werden, wie sich die Praktikant/innen im 
Verhältnis zu ihren Anleiter/innen im Einzelfall eingeschätzt haben: Gibt es Bereiche, in denen 
die Einschätzungen besonders stark von einander abwichen oder in besonderer Weise mitein-
ander übereinstimmten? Sind Leistungsbereiche erkennbar, in denen eine Tendenz zur Über- 
oder Unterschätzung besteht? 

Ausgewertet wurden 110 Selbst- und 115 Fremdeinschätzungsbögen, die zum Stichtag der 
Erhebung vorlagen 

3.1 Beurteilung der Arbeitsleistungen im Praktikum 
Die Selbst- als auch die Fremdeinschätzung fielen insgesamt sehr positiv aus. Die Prakti-
kant/innen und Anleiter/innen stimmten allen Aussagen überwiegend zu.  

Bei den Praktikant/innen variierte die Quote der Zustimmung zwischen 91% und 66%. Am 
eindeutigsten war die Zustimmung zu den Aussagen „Ich habe vereinbarte Termine ein-
gehalten“ (Pünktlichkeit) und „Ich habe mich schnell und problemlos eingewöhnt“ (Kontaktfä-
higkeit). Die geringste Zustimmung erhielten die Aussagen „Ich habe ausreichend schnell 
gearbeitet“ (Arbeitspensum) und „Ich habe auch schwierige Dinge verstanden“ (Auffassung).  

Das Ergebnis der Selbsteinschätzung wird durch die Einschätzungen der Anleiter/innen rela-
tiviert. Zwar überwiegt auch in deren Einschätzung die Zustimmung zu den vorgegebenen 
Aussagen. Sie ist aber nicht so weitreichend wie die der Praktikant/innen. Setzt man die 
Aussagen in eine Rangfolge, die der relativen Höhe der zustimmenden Wertungen folgt, ist 

                                                                                                                                                         
23 Auf den in der Praxis eingesetzten Fragebögen zur Selbst- und Fremdeinschätzung steht jeweils nur eine der 
alternativen Formulierungen. 
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festzustellen, dass die Einschätzungen beider Gruppen zu einer ähnlichen Gewichtung füh-
ren. 

 

Einschätzung durch Anleiter/innen Einschätzung durch Praktikant/innen 
Rang  Rang  
1 Pünktlichkeit 1 Pünktlichkeit 
2 Kontaktfähigkeit 2 Kontaktfähigkeit 
3 Kritisierbarkeit 3 Kritisierbarkeit 
4 Sorgfalt 4 Selbstständigkeit 
5 Umstellung 4 Sorgfalt 
6 Selbstständigkeit 6 Ausdauer 
7 Ausdauer 7 Umstellung 
8 Arbeitspensum 8 Lernen/Merken 
9 Lernen/Merken 9 Belastbarkeit 
10 Belastbarkeit 10 Kritische Kontrolle 
11 Auffassung 11 Auffassung 
12 Kritische Kontrolle 12 Arbeitspensum 

 
Pünktlichkeit, Kontaktfähigkeit und Kritisierbarkeit sind nach dieser Rangfolge Kompetenzbe-
reiche, die bei den Jugendlichen unseres Projektes sowohl aus ihrer als auch aus der Sicht 
ihrer Anleiter/innen am stärksten ausgeprägt sind. Arbeitsanforderungen in den Leistungsbe-
reichen Auffassung, Kritische Kontrolle, Belastbarkeit und Arbeitspensum scheinen von ih-
nen hingegen nur schwer zu bewältigen zu sein.  

Diese Ergebnisse sagen jedoch noch nichts über das Verhältnis von Selbst- und Fremdein-
schätzung im Einzelfall aus. Um diese Verhältnis in den Blick zu bekommen,  müssen die 
Ergebnisse der Selbst- und Fremdeinschätzung auf ein und dasselbe Praktikum bezogen 
werden.  

3.2 Übereinstimmungen und Diskrepanzen nach Inhaltsbereichen25 
Setzt man Selbst- und Fremdeinschätzung im Eins-zu-Eins-Vergleich ins Verhältnis, dann 
ergibt sich nach der Auswertung der 96 Praktika für die sowohl Selbst- als auch Fremdein-
schätzungen zum Stichtag der Erhebung vorlagen, dass Selbst- und Fremdeinschätzung mit 
einer Quote von etwas mehr als 68% übereinstimmen. Etwas mehr als 31% der Einschät-
zungen weichen von einander ab. Dabei treten Abweichungen in beiden Richtungen auf. Die 
Teilnehmer/innen beurteilten ihre Leistungen im Praktikum nicht nur besser als ihre Anlei-
ter/innen, sondern auch schlechter. Letzteres traf allerdings lediglich auf 10% der Einschät-
zungen zu. Es dominieren die Diskrepanzen in der anderen Richtung (21%). Trotz des gro-
ßen Maßes an Übereinstimmung, ist also eine Tendenz zu erkennen, nach der die Prakti-
kant/innen sich selbst besser einschätzen als dies ihre Anleiter/innen tun. 

                                                 
25 Bei der Analyse der Übereinstimmungen und Diskrepanzen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung wurden 
die positiven Wertungen („trifft voll und ganz zu“, „trifft eher zu“) und negativen Wertungen („trifft gar nicht zu“, 
„trifft eher nicht zu“) in jeweils einer Kategorie („trifft zu“, „trifft nicht zu“) zusammengefasst.  
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Differenziert man das Verhältnis von Selbst- und Fremdeinschätzung nach Inhaltsbereichen, 
dann zeigt sich, dass Übereinstimmungen und Abweichungen stark mit den Inhaltsbereichen 
variieren.  

Besonders einig waren sich Praktikant/innen und Anleiter/innen hinsichtlich der Fragen, ob 
der/die Praktikant/in  

 „vereinbarte Termine eingehalten“ hat (89% Übereinstimmung) 

 sich „schnell und problemlos eingewöhnt“ hat (87% Übereinstimmung)  

 „Kritik angenommen“ hat, „ohne gleich abzuwehren“ (82% Übereinstimmung). 

Am wenigsten Einigkeit wurde hingegen in den Fragen erzielt, ob der/die Praktikant/in 

 „eigene Fehler erkannt und verbessert“ hat (41% Übereinstimmung)  

 „auch bei Stress die Arbeit gut erledigt“ hat (56% Übereinstimmung) 

 sich „viele Einzelheiten rasch merken“ konnte (57% Übereinstimmung)  

Die folgende Abbildung visualisiert die Einschätzungsverhältnisse in allen zwölf abgefragten 
Kompetenzbereichen: 
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Pünktlichkeit, Kontaktfähigkeit und Kritisierbarkeit sind Leistungsbereiche, in denen Selbst- 
und Fremdeinschätzung in einem relativ hohen Maß übereinstimmen. Bei den in diesen Be-
reichen voneinander abweichenden Einschätzungen ist keine Tendenz zur Über- oder Un-
terschätzung zu erkennen. Die relativen Häufigkeiten verteilen sich über die beiden mögli-
chen Formen der Abweichung in diesen Kompetenzbereichen jeweils in etwa gleich. Pünkt-
lichkeit, Kontaktfähigkeit und Kritisierbarkeit erscheinen vor diesem Hintergrund als eher un-
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verfängliche Aspekte im Fähigkeitsprofil der Teilnehmer/innen. Dies gilt um so mehr, weil 
diese Kompetenzbereiche nicht nur mit hoher Übereinstimmung gleich sondern auch beson-
ders positiv beurteilt worden sind (sieh Kap. 3.1).  

Andererseits gibt es Aspekte der Arbeitsleistung, die besonders diskrepant beurteilt wurden. 
Dazu gehören insbesondere die Fragen, ob „eigene Fehler erkannt und selbständig verbes-
sern verbessert“ werden, ob „auch bei Stress die Arbeit gut erledigt“ wird und ob „auch 
schwierige Dinge verstanden“ werden. Kritische Kontrolle, Belastbarkeit und Auffassung er-
scheinen damit als kritische Merkmale oder neuralgische Punkte in der  Verständigung über 
die arbeitsbezogene Leistungsfähigkeit der Teilnehmer/innen und benötigen daher ein be-
sonderes Fingerspitzengefühl. Dies gilt in besonderem Maße, weil die Einschätzungsverhält-
nisse in diesen Bereichen eine deutliche Tendenz zur Selbstüberschätzung bzw. Fremdun-
terschätzung zu erkennen geben. Die Rate der relativen Selbstüberschätzung ist hier ca. 
doppelt so hoch wie die Rate der relativen Selbstunterschätzung. Hinzu tritt, dass diese Be-
reiche in der ermittelten Rangfolge der Kompetenzen (siehe Kap. 3.1) die unteren Ränge 
belegen.  

Auffällig ist, dass mehr als 90% der Übereinstimmungen von Selbst- und Fremdeinschätzung 
bei positiver Wertungen auftraten: Im Bereich positiver Beurteilungen ist also eher mit über-
einstimmenden Wertungen zu rechnen als im Bereich negativer Beurteilungen. Die auf den 
Konsens gerichtete Auseinandersetzung um die zutreffende Einschätzung der beruflicher 
Fähigkeiten der Jugendlichen sollte folglich im Positiven ansetzen, weil hier die Deutungen 
weniger diskrepant sind und der gemeinsame Nenner einer partizipativ orientierten Integrati-
onspädagogik leichter zu finden ist. Die seit längerem erhobene Forderung, sich an den Fä-
higkeiten von Menschen mit Lernschwierigkeiten und nicht an ihren Defiziten zu orientieren26, 
gewinnt unter diesem Gesichtspunkt ihre kommunikative Relevanz.  

3.3 Interindividuelle Übereinstimmungen und Unterschiede 
Ging es im letzten Kapitel um die Beschreibung und Analyse von Einschätzungsverhältnis-
sen auf der Ebene der Merkmale, nach denen sich die Teilnehmer/innen eingeschätzt haben 
und nach denen sie eingeschätzt wurden, so geht es im folgenden um merkmalsübergrei-
fende Ausprägungen von Einschätzungsverhältnissen auf der Ebene von Personen. Es wird 
der Frage nachgegangen, ob die vom Projekt unterstützten Jugendlichen nach Verhältnissen 
zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung unterschieden werden können, die bei der Vorbe-
reitung auf und bei der Hilfe im Arbeitsleben einen qualitativ unterschiedlichen Unterstüt-
zungsbedarf signalisieren.  

Um die Ausprägungen der personenbezogenen Einschätzungsverhältnisse in den Blick zu 
bekommen, wurden die Selbst- und Fremdeinschätzungsprofile der Praktika miteinander 
verglichen. Als Ergebnis dieses Vergleichs kann folgendes festgehalten werden:  
 Es gab kein Praktikum, in dem nicht mindestens eine Übereinstimmung zwischen der 

Selbst- und Fremdeinschätzung vorkam. Im Median betrug die Anzahl übereinstimmen-
den Wertungen acht.  

                                                 

 9  
 

Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin • Geschäftsführer: Bernd Pieda • Amtsgericht Charlottenburg HRB - 63270 
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00), Konto Nr. 317 43 00 • Deutsche Bank 24 (BLZ 100 700 24), Konto Nr. 628 29 90 

26 Diese mit dem Schlagwort "Kompetenzinventar" versehen Forderung kann mit H. GOLL als ein "internationaler 
Trend" (S. 135) bezeichnet werden, in dem sich ein „Wandel unseres Denkens über Menschen mit geistiger Behinde-
rung" (S. 137) abzuzeichnen beginnt (ders.: Vom Defizitkatalog zum Kompetenzinventar. Grundlage der Gestaltung 
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 Bei einem Viertel der Praktika stimmten Selbst- und Fremdeinschätzung in allen gewer-

teten Dimensionen überein. Bemerkenswert ist dabei, dass dies nur im Bereich positiver 
Beurteilungen vorkam. Es gab kein Praktikum, bei dem die Übereinstimmung von 
Selbst- und Fremdeinschätzung im Bereich negativer Beurteilungen so weitreichend 
war.   

 Bei 29% der Praktika gab es neben den übereinstimmenden Wertungen lediglich Abwei-
chungen, in denen die Selbsteinschätzung besser ausfiel als die Fremdeinschätzung. 

 Bei 15% der Praktika kamen neben den übereinstimmenden Wertungen lediglich Abwei-
chungen vor, in denen die Selbsteinschätzung schlechter ausgefallen ist als die Fremd-
einschätzung. 

 Bei 31% der Praktika traten neben den konformen Wertungen Abweichungen in beiden 
Richtungen auf.  

Dieses Ergebnis zeigt, dass die vom Projekt begleiteten Praktika nach dem Verhältnis von 
Selbst- und Fremdeinschätzung27 differenziert werden können. Auf der Grundlage dieser 
Differenzierung lassen sich folgende vier idealtypische Einschätzungsverhältnisse konstruie-
ren:  

Typ A - Konformer Typ 
Das Verhältnis zwischen der Selbst- und Fremdeinschätzung ist ausgewogen. Abweichun-
gen kommen nicht vor. Selbst- und Fremdeinschätzung stehen in keinem Widerspruch. Die-
ser Typ erscheint auf den ersten Blick aus pädagogischer Perspektive unkompliziert: Ein 
Jugendlicher kann viel oder er kann wenig, aber über das, was er kann oder nicht kann, ist 
man sich mit ihm einig. Der pädagogische Prozess kann auf Grundlage einer Gemeinsam-
keit beginnen, die in vielen anderen Fällen erst einmal entwickelt werden muss. Wenn sich 
Einschätzungsverhältnisse dieses Typs im Bereich positiver Beurteilungen ergeben, signali-
sieren sie nicht nur ein gutes Passungsverhältnis zwischen den beruflichen Fähigkeiten des 
Jugendlichen und den Anforderungen der im Praktikum ausgeführten Tätigkeiten. Darüber 
hinaus können sie im Sinne einer intersubjektiv geteilten Situationsdefinition als ein  Aspekt 
der sozialen Integration verstanden werden. Problematisch wäre das ausgewogene Verhält-
nis zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung aber dann, wenn es im Negativen bliebe und 
Entwicklungsmöglichkeiten aus dem Blick gerieten.  

Typ B - sich selbstunterschätzender bzw. fremdüberschätzter Typ 
Für diesen Typ ist kennzeichnend, dass die Selbsteinschätzung der eigenen Arbeitsleistun-
gen im Verhältnis zu den Einschätzungen durch andere schlechter ausfällt. Was also beim 
konformen Typ klar und eindeutig erscheint, steht hier zur Disposition. Diagnosen sind strit-
tig, Deutungen verschieden. Dafür kann es viele Gründe geben. Offensichtlich aber ist, dass 
die Jugendlichen dieses Typs ihre Arbeitsleistungen im Verhältnis zu den Wertungen ihrer 
sozialen Umwelt herabsetzen. Aus ihrer Perspektive werden sie von anderen überschätzt. 
Sie trauen sich wenig zu oder haben sich selbst gegenüber Ansprüche, denen sie aus ihrer 
Sicht nicht gewachsen sind. Möglicherweise empfinden sie sich als minderwertig. Erfolge 
werden von diesen Jugendlichen eher selten erlebt oder nicht als Ergebnis des eigenen 
                                                 
27 Wichtig ist es uns in diesem Zusammenhang, darauf hinzuweisen, dass es sich bei der Selbst- und Fremdein-
schätzung um gleichwertige Perspektiven handelt, von denen keine Objektivität beanspruchen kann. Mit Selbst-
überschätzung bzw. Fremdunterschätzung oder Selbstunterschätzung bzw. Fremdüberschätzung werden Relati-
onen zwischen diesen Perspektiven bezeichnet, ohne dass damit eine Wertung verbunden ist. Welche Einschät-
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Handelns und der eigenen Fähigkeit verstanden. Stärkung des Selbstwertgefühls durch 
Vermittlung von Erfolgserlebnissen könnte bei diesem Typ der Leitsatz des pädagogischen 
Handelns sein.  

Typ C - sich selbstüberschätzender bzw. fremdunterschätzter Typ 
Typ C bezeichnet Einschätzungsverhältnisse, in denen die Selbsteinschätzung besser aus-
fällt als die Fremdeinschätzung. Wie beim Typ B sind die Definitionen der Wirklichkeit dis-
krepant. Das Problem ist aber anders gelagert, weil dem, der sich besser einschätzt als an-
dere ihn sehen, in der Regel nicht die Sympathie der anderen gehört. Wenn es einen sozia-
len Impuls gibt, jemanden, der sich kleiner macht als er anderen erscheint, aufzumuntern 
und aufzurichten, so steht derjenige, der seine Leistungen höher einschätzt als dies seine 
soziale Umwelt tut, in der Gefahr, offen oder hinter vorgehaltener Hand verspottet oder abge-
lehnt zu werden. Setzt Typ B seine Leistungen im Verhältnis zu den Einschätzungen anderer 
herab, so besteht bei Typ C die Gefahr, von der sozialen Umwelt herabgesetzt zu werden. 
Es besteht die Tendenz, Leistungsprobleme im Arbeitszusammenhang nicht auf die eigenen 
Fähigkeiten zurückzuführen, sondern auf die Fehlurteile der anderen. Die pädagogische 
Aufgabe besteht darin, die Vorstellung von der eigenen Leistungsfähigkeit anhand der Ein-
schätzungen des sozialen Umfeldes zu relativieren, ohne dabei mit der Tür ins Haus zu fal-
len: das Gefühl, von anderen unterschätzt und in seinen Fähigkeiten nicht richtig wahrge-
nommen zu werden, darf nicht bekräftigt werden. Sind Sensibilität und Empathie die dazu 
notwendigen pädagogische Kompetenzen, so dürfte der Fähigkeit des Jugendlichen, Kritik 
anzunehmen, in diesem Zusammenhang eine Schlüsselfunktion zukommen.  

Typ D - ambivalenter Typ 
Typ D zeichnet sich durch Abweichungen in beiden Richtungen aus. Die Einschätzungsver-
hältnisse sind ambivalent. Die Selbsteinschätzungen der Arbeitshaltungen und Arbeitsleis-
tungen sind sowohl besser als auch schlechter als die Fremdeinschätzung. Eine Tendenz 
zur Über- oder Unterschätzung ist nicht zu erkennen. Positiv daran ist, dass sich kein eindi-
mensionales Muster der interpersonellen Wahrnehmung verfestigt hat. Typ D scheint des-
halb offen gegenüber Veränderungen zu sein, was Anlass zu pädagogischem Optimismus 
gibt. Die Vielfalt der Diskrepanzen kann ein besonders starkes Motiv zur Auseinanderset-
zung mit den unterschiedlichen sozialen Perspektiven der Leistungsbeurteilung sein. 

16 Jugendliche der Stichprobe haben mehr als ein Praktikum absolviert. Ermittelt man die 
praktikaübergreifenden Verhältnisse von Selbst- und Fremdeinschätzung dieser Jugendli-
chen, dann ergib sich das folgende Bild: 
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zung zutreffend ist, wird in einem Dialog verhandelt, der zum Perspektivenwechsel auffordert, für die Relativität 
von Beurteilungen sensibilisiert und Veränderungen der Selbst- und Fremdeinschätzung anregen kann. 
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Selbsteinschätzung besser als Fremdeinschätzung 
Selbsteinschätzung schlechter als Fremdeinschätzung 

 
Nur in einem Fall (Fall 1) kommen keine Abweichungen zwischen Selbst- und Fremdein-
schätzung vor. Fälle, bei denen Selbst- und Fremdeinschätzung lediglich in einer Richtung 
voneinander abweichen, gibt es vier (Fall 2, Fall 3, Fall 5 und Fall 10). Alle anderen 11 Fälle 
weisen Abweichungen in beiden Richtungen auf und wären folglich dem ambivalenten Typ 
zuzurechnen.  

Eine behutsamere Interpretation dieses Befundes28 orientiert sich am Durchschnittswert der 
Verhältnisse zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung der gesamten Stichprobe und ermög-
licht eine differenziertere Zuordnung der Fälle. Unter Berücksichtigung dieser Relation kön-
nen neben Fall 1 auch die Fälle 2 und 3 dem konformen Typ zugerechnet werden, wobei Fall 
2 eine zu vernachlässigende Tendenz zur Selbstüberschätzung und Fall 3 eine eben solche 
Tendenz zur Selbstunterschätzung aufweist. Zu vernachlässigen sind diese Tendenzen des-
halb, weil die jeweils abweichenden Einschätzungen weit unter dem arithmetischem Mittel 
bleiben. Auch Fall 4 könnte diesem Typ zugerechnet werden. Der Anteil der konformen Ein-
schätzungen liegt hier mit mehr als 80% deutlich über dem Durchschnittswert von knapp 
70%. In diesem Fall scheint jedoch eine Tendenz zu einem ambivalenten Einschätzungsver-
hältnis gegeben zu sein. 

                                                 
28 Folgende Argumente sprechen für diese behutsamere Interpretation: Zum einen ist zu berücksichtigen, dass 
Abweichungen zwischen Selbst- und Fremdeinschätzungen in dem Maße zu erwarten sind, wie die Anzahl der 
Einschätzungen, die in die Analyse des Einzelfalls einbezogen werden, zunimmt. Zum anderen ist es sehr un-
wahrscheinlich, dass der konstruierte Typ lupenrein in der Wirklichkeit aufzufinden ist. Schließlich  handelt es sich 
bei der Konstruktion der Typen um Generalisierungen, die zwar geeignet sind, die Besonderheiten des Einzelfalls 
zu beschreiben, aber aufgrund der mit ihnen geleisteten Abstraktion nicht im Einzelfall aufgehen können.  
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Wir wollen es bei diesen Interpretationsbeispielen belassen. Im Hinblick auf die Unterstüt-
zung von beruflichen Integrationsprozessen ist die Frage nach der Stabilität bzw. Variabilität 
der individuellen Einschätzungsverhältnisse von Arbeitsleistungen von größerer Bedeutung 
als ihre summarische Betrachtung. In der praktischen Arbeit geht es darum, positive Entwick-
lungen zu fördern und entwicklungsfördernde Verhältnisse zu stabilisieren. Veränderung und 
Stabilität von Einschätzungsverhältnissen müssen deshalb erkannt und in ihrer integrations-
pädagogischen Bedeutung verstanden werden. Untersucht man die dargestellten Fälle im 
Hinblick auf die Variabilität der individuellen Einschätzungsverhältnisse, dann ergibt sich das 
folgende Bild: 

Unter den 16 Fällen befinden sich lediglich drei Fälle (Fall 1, Fall 9 und Fall 10), bei denen 
die ermittelten Einschätzungsverhältnisse aller ausgewerteten Praktika zum selben Typ ge-
hören. In allen anderen 13 Fällen sind sie unterschiedlichen Typen zuzuordnen. 

Praktika nach Einschätzungs- Fälle 
verhaltnis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Σ 
Typ A (konform) 2 1 1 1 1     6
Typ B (selbstunterschätzend)  1 1 1 1 1 2 1    8
Typ C (selbstüberschätzend)   1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
Typ D (ambivalent)   1 1 4 1 2  1 2 4 16

Dieses Ergebnis spricht dafür, dass die Einschätzungsverhältnisse mit den unterschiedlichen 
Praktika variieren. Individuell durchgängige Muster von Einschätzungsverhältnissen, die sich 
gegenüber den wechselnden Bedingungen der betrieblichen Einsatzorte behaupten, erwei-
sen sich eher als Ausnahmen. Um zu erkennen, welche Bedingungen in welchem Fall zu 
den dargestellten Einschätzungsverhältnissen beigetragen haben, wären Fallanalysen not-
wendig, die im Rahmen des vorliegenden Artikels nicht geleistet werden können. 

4 Fazit 
Die Perspektivität sozialer Wahrnehmungsprozesse sollte in der praktischen Gestaltung und 
in der Erforschung beruflicher Integrationsprozesse von Jugendlichen und jungen Erwachse-
nen mit Lernschwierigkeiten in besonderer Weise berücksichtigt werden. 

Um Fehlurteile zu vermeiden und starre Wahrnehmungsmuster aufzubrechen, sollten Ein-
schätzungen arbeitsmarktrelevanter Fähigkeiten der Jugendlichen von unterschiedlichen 
Personen eingeholt werden. Die Selbsteinschätzung der Jugendlichen darf dabei keinesfalls 
außen vor bleiben. Selbst- und Fremdeinschätzung sollten im Dialog mit den Jugendlichen 
aufeinander bezogen und im Hinblick auf ihre beruflichen Wünsche ausgewertet werden. 
Dieser Prozess ist geeignet, bei den Jugendlichen und ihren Unterstützern Erfahrungen zu 
produzieren, die zu neuen und realisierbaren beruflichen Integrationsmöglichkeiten führen. 

Die Anforderungen des Arbeitslebens wie z. B. Pünktlichkeit, Ausdauer und Sorgfalt sollten 
im berufsorientierenden Unterricht behandelt und mit den jeweils subjektiven Bedeutungen 
der Schüler/innen verglichen werden. Fragen wie: „Was bedeutetet es, eigene Fehler zu er-
kennen und selbständig zu verbessern?“ oder: „Was heißt es, seine Arbeit auch bei Stress 
gut zu erledigen?“, sollten methodisch und didaktisch aufbereitet und im berufsorientieren-
den Unterricht intensiv behandelt werden. 
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 dargestellt werden würden. 

                                                

Um die Bedeutung des Verhältnisses zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung für berufli-
che Integrationsprozesse tiefgreifender zu verstehen, sind qualitative Forschungsansätze 
gefragt, mit denen subjektnah gearbeitet werden kann, sowie Forscher/innen, die keine Be-
rührungsängste mit der praktischen Integrationsarbeit haben. Gefragt werden könnte u.a.: 
Wie verändert sich das Verhältnis zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung im Zuge der 
beruflichen Integration? Welche Verfahren sind geeignet, um dieses Verhältnis in der 
integrationspädagogischen Praxis valide zu ermitteln? Gibt es Faktoren, die mit 
unterschiedlichen Einschätzungsverhältnissen variieren? Welche Dialogformen sind 
geeignet, um problematische Aspekte des Verhältnisses zwischen Selbst- und 
Fremdeinschätzungen zu thematisieren? Hilfreich wäre es für die Integrationspraxis auch, 
wenn bereits vorliegenden Forschungsergebnisse zu diesem Themenkomplex aufgearbeitet 
und systematisch

Forschungsarbeiten, die sich Fragen nach dem Verhältnis von Selbst- und Fremdeinschät-
zung bei Menschen mit Lernschwierigkeiten zuwenden, sind aus unserer Sicht auch über 
ihre praktische Relevanz hinaus bedeutsam, weil Lernschwierigkeiten oder – ganz allgemein 
– Behinderung im Verlauf der letzten Jahrzehnte in Abkehr vom individualtheoretischen oder 
medizinischen Paradigma zunehmend als eine soziale Kategorie begriffen wurde.29 Vielleicht 
fordert es Widerspruch heraus, zu behaupten, dass Behinderung sich als sozial produzierte 
Karriere fehlgeschlagener Interaktionsprozesse manifestiert. Die Feststellung, dass Behinde-
rung das Merkmal einer spezifischen Relation zwischen den Menschen ist, dürfte jedoch 
weitreichende Akzeptanz finden. Unter dieser Voraussetzung wäre Behinderung auch als ein 
spezifisches Verhältnis zwischen Selbst- und Fremdeinschätzung zu beschreiben und zu 
untersuchen.  

 
29 So hat beispielsweise W. WOLFENSBERGER 1986 unter Rückgriff auf Begriffe und Aussagensysteme interakti-
onstheoretischer Provinienz das Konzept der „Aufwertung der sozialen Rolle“ als eine pädagogische Strategie 
formuliert, in der Behinderung als Etikett oder askriptive Kategorie verstanden wird (Siehe hierzu: 
WOLFENSBERGER, W.: Die Entwicklung des Normalisierungsgedankens in den USA und Kanada, in: 
BUNDESVEREINIGUNG DER LEBENSHILFE FÜR GEISTIG BEHINDERTE E.V. (Hrsg.): Normalisierung – eine Chance für Men-
schen mit geistiger Behinderung , Marburg/Lahn 1986, S. 45 - 62). Auch die WHO hat ihr im sogenannten „Krank-
heitsfolgenmodell“ aus dem Jahr 1980 manifestiertes ätiologisches Verständnis von Behinderung revidiert. Im 
„Krankheitsfolgenmodell“ wurde Behinderung (handicap) als Folge einer Schädigung (impairment) begriffen. 
„Mängel oder Abnormitäten der psychischen, physiologischen oder anatomischen Strukturen und Funktionen des 
Körpers“ führten über „Funktionseinschränkungen oder -mängel, die ... typische Alltagsaktivitäten behindern oder 
unmöglich machen“, zu „Nachteile(n), die ... eine Übernahme solcher Rollen einschränken oder verhindern, die für 
die Person in bezug auf Alter, Geschlecht, soziale und kulturelle Aktivitäten als angemessen gelten“. (Siehe hier-
zu: HOLTZ, K.L.: Geistige Behinderung und soziale Kompetenz. Analyse uns Integration psychologischer 
Konstrukte, Dortmund 1994, S. 22 ) In das nun von der WHO vorgeschlagene Modell wurden soziale 
Einschränkungen als „Partizipationseinschränkungen“ aufgenommen und neben „Aktivitätsstörungen“ und 
„Schädigung“ als ein gleichwertiger Aspekt von Behinderung dargestellt (Siehe hierzu: WHO: ICIDH-2 
Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit und Behinderung, Entwurf der revidierten Deutschen Fassung, 
Stand 10. April 2000.) Den wohl öffentlichkeitswirksamsten Ausdruck fand die Vorstellung, dass Behinderung ein 
sozial bedingtes Phänomen ist, durch die Aktion Grundgesetz – einem Bündnis von bundesweit arbeitenden 
Behindertenverbänden und Organisationen der Behindertenhilfe zur Durchsetzung von Art. 3, Abs. 3 des 
Grundgesetzes – mit dem Slogan „Behindert ist man nicht. Behindert wird man“ oder durchaus provozierend mit 
der direkten Ansprache: „Sie behindern mich.“ (Siehe: Aktion Grundgesetz: Die Gesellschaft der Behinderer, 
Hamburg 1997) 
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Joachim Radatz, Martina Bausch, Ferdinand König1 
 
KOALA – Ein Modell zur betriebsintegrierten Berufsvorbereitung 

KOALA steht für Kooperationsverbund für Ausbildung, Lernen und Arbeit und bezeichnet 
einen betriebsintegrierten Förderlehrgang in Berlin, der von der Schule an der Malchower 
Aue, der Firma Markert, dem Ausbildungszentrum OTA gGmbH und dem Projekt Sprung-
BRETT2 entwickelt wurde. Betriebsintegriert bedeutet, dass die Qualifizierung der Teilneh-
mer/innen nicht nur an den Qualifikationsanforderungen eines Berufsfeldes ausgerichtet 
wird, sondern dass der Qualifizierungsprozess in die Arbeitszusammenhänge von Wirt-
schaftsbetrieben des allgemeinen Arbeitsmarktes eingebettet ist. KOALA wird seit dem 
03.09.2001 vom Ausbildungszentrum OTA gGmbH in Kooperation mit Wirtschaftsbetrieben 
des allgemeinen Arbeitsmarktes und der Gesellschaft für Integration, Sozialforschung und 
Betriebspädagogik gGmbH (ISB gGmbH), die auch Träger von SprungBRETT ist, durchge-
führt. Die Finanzierung dieses Lehrgangs wurde vom Arbeitsamt Berlin Ost bewilligt. Der zur 
Entwicklung notwendige Vorlauf und die wissenschaftliche Begleitung wurde bzw. wird von 
der „aktion mensch“ gefördert.  

Im Folgenden werden Entstehungshintergrund, Arbeitsweise und Zwischenergebnisse von 
KOALA entlang eines Fallbeispiels dargestellt. 

1. Entstehungshintergrund 
Fallbeispiel 
Petra3 kam im Oktober 2000 zu SprungBRETT. Sie besuchte die 11. Klasse im Schulversuch „Be-
schäftigungsorientierender Lehrgang in Kooperation mit Betrieben der freien Wirtschaft im 10. und 11. 
Schuljahr - BESO 10/11.“4 Durch Schulpraktika hatte sie Erfahrungen in unterschiedlichen Branchen 
und Betrieben sammeln können. Sie wusste daher sehr genau, dass sie nicht im Gartenbau arbeiten 
wollte. Obwohl sie Blumen sehr mag, war ihr „dieses Gematsche in der Erde einfach eklig“. Sie wollte 
ein Praktikum im Hotel machen.  
Nachdem ein Praktikumsbetrieb gefunden war, arbeitete Petra im Zeitraum von Oktober 2000 bis 
Februar 2001 an zwei Tagen pro Schulwoche zunächst im Frühstücksservice und später im House-
keeping-Bereich dieses Hotels. Im Bereich Frühstücksservice half sie beim Aufbau des Buffets, be-
diente die Gäste mit heißen Getränken und half danach beim Abbau des Buffets. Die Arbeit machte 
ihr von Anfang an großen Spaß. Sie entwickelte einen guten Kontakt zu ihren Kolleginnen, wobei sie 
allerdings kein ausgewogenes Nähe-Distanz-Verhältnis herstellte, sondern ihre nächsten Kolleginnen 
mehr als Freundinnen betrachtete, was diese, gerührt vom „Schicksal“ der jungen Frau, akzeptierten. 
Zu Petras Arbeitsleistungen hieß es, dass Petra zwar nicht alles auf Anhieb verstehe, aber in durch-
aus angemessener Zeit Arbeitsaufgaben zu erledigen lerne. Vor allem aber arbeiteten die Hotelange-
stellten gerne mit ihr zusammen, weil Petra von ihnen als absolut zuverlässig erlebt wurde. Petra 
machte es nichts aus, die Spülmaschine über längere Zeit zu bedienen. Sie akzeptierte diese Arbeit 
problemlos, was angesichts ihrer Abneigung gegenüber der „schmutzigen Arbeit“ im Gartenbereich 
nicht von vorne herein zu erwarten war. 
Im House-keeping-Bereich brauchte Petra länger, um Fuß zu fassen. Sie vergaß oft Teile des festen 
Ablaufes beim Zimmermachen, so dass die Hausdame ihr einige feste Aufgaben gab, die sie in allen 
Zimmern gut ausführte. Dazu gehörte unter anderem das Auswechseln der Zeitschriften und das Lee-
ren der Mülleimer. Petra trauerte zwar dem Frühstücksservice nach, weil dort alles so gut geklappt 
hatte und sie sich schon als vollwertige Mitarbeiterin fühlte. Auch die „netten Kolleginnen“ konnte sie 
nun nicht mehr so oft sehen. Dennoch blieb Petra zuverlässig und bemühte sich, ihre Arbeit gut zu 

                                                 
1 Die weiteren Mitarbeiter/innen sind: Monika Ebeling, Gabriele Humpert-Plückhahn, Hans Knöbel, Hella Pauls, Herbert 
Schmalz, Horst Schollbach, Nikola Virmond. 
2 Das Projekt SprungBRETT wird im Artikel von Antje GINNOLD und Joachim RADATZ in diesem Band vorgestellt 
3 Der Name der Betroffenen wurde geändert. 
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1

4 Dieser Schulversuch findet an Schulen für Lernbehinderte statt und richtet sich gemäß § 30.4 des Schulgesetzes in 
Berlin an Schüler/innen, die „die Sonderschule für Lernbehinderte nach neun Schuljahren nicht erfolgreich durchlaufen 
haben.“  
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machen. Ihre Entscheidung, im Hotel arbeiten zu wollen, stand fest und entsprach nach Einschätzung 
der Integrationsberaterin von SprungBRETT und der betrieblichen Mitarbeiter/innen auch ihren beruf-
lichen Fähigkeiten.  
Die betriebliche Integration von Petra erschien unter der Voraussetzung einer längeren und intensiven 
Qualifizierung im betrieblichen Umfeld möglich, die unmittelbare Überleitung in ein Arbeits- oder Aus-
bildungsverhältnis jedoch nicht.  
Diese Situation ist für viele Berliner Schüler/innen typisch: Durch eine betriebsbezogene 
schulische Berufsorientierung wird die sogenannte Berufswahlreife erreicht, ohne dass die 
beruflichen Fähigkeiten bereits soweit entwickelt sind, dass ein betriebliches Arbeits- oder 
Ausbildungsverhältnis erfolgreich bewältigt werden könnte. Berufsvorbereitende Maßnahmen 
der Bundesanstalt für Arbeit bieten für diese Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine 
Lösung an. Für die Mehrzahl der Absolventen des Schulversuchs BESO 10/11 erscheint 
dabei der Förderlehrgang F2/3 zunächst als eine adäquate Möglichkeit. Er richtet sich an 
„Behinderte, die aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung - zumindest derzeit - auch 
unter Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten im Rahmen der beruflichen Rehabilitation für 
eine Berufsausbildung  ... nicht in Betracht kommen, die andererseits durch die Beschäfti-
gung in einer Werkstatt für Behinderte unterfordert wären“.5 

Die Art und Weise wie diese Förderlehrgänge in Berlin teilweise durchgeführt werden, lässt 
sie jedoch im Verhältnis zu den bereits im Schulversuch vermittelten Erfahrungen als Rück-
schritt erscheinen. Wie auch andere Schüler/innen des Schulversuchs hatte Petra über das 
gesamte 11. Schuljahr hinweg zwei Tage pro Woche im Betrieb gelernt. F2/3 Lehrgänge in 
Berlin sehen zwar Betriebspraktika vor, hinsichtlich ihrer Dauer und Funktion bleiben diese 
Praktika jedoch hinter den bereits in der Schulzeit gesammelten Praxiserfahrungen zurück. 
Auch unter einem zweiten Gesichtspunkt entsprechen traditionelle Förderlehrgänge nicht 
den mit BESO 10/11 erreichten persönlichen Voraussetzungen der Schüler/innen. Durch die 
in traditionellen Förderlehrgängen obligatorische Orientierungsphase soll der Entschei-
dungsprozess von Jugendlichen für eine bestimmte berufliche Tätigkeit ermöglicht und ge-
fördert werden. Diese Entscheidung kann jedoch, wie der Fall Petra zeigt, bereits gefallen 
oder zumindest soweit vorbereitet sein, dass sie im Hinblick auf die inhaltlichen Schwerpunk-
te einer berufsvorbereitende Maßnahme getroffen werden kann. Durch die Arbeit im Rahmen 
von BESO 10/11 war also eine Verwerfung zwischen den schulischen und nachschulischen 
Angeboten der beruflichen Bildung entstanden. Um Schüler/innen wie Petra ein weiterfüh-
rendes Bildungsangebot machen zu können, musste eine Form der Qualifizierung entwickelt 
werden, die einerseits die im Schulversuch erreichte Kompetenz der Jugendlichen positiv 
aufnimmt, erweitert, vertieft und festigt. Zum anderen galt es, die bereits während der Schul-
zeit angebahnte Kooperation mit Wirtschaftsbetrieben zu stabilisieren und auszubauen, um 
Wege in sozialversicherungspflichtige Arbeitsverhältnisse oder betriebliche Ausbildungsver-
hältnisse zu erschließen. Ein Förderlehrgang F2/3, dessen fachpraktische Qualifizierung in 
Betrieben stattfindet, die sich bereits während der Schulzeit an der beruflichen Orientierung 
der Jugendlichen beteiligt haben, genügt diesen Ansprüchen: 

 Schulisches und nachschulisches Lernen werden unmittelbar aufeinander bezogen, weil 
unterschiedliche Personen und Institutionen frühzeitig zusammenwirken und bereits 
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während der Schulzeit ein soziales Netzwerk bilden, das auch nach dem Schulab-
schluss tragfähig bleibt. 

 Durch die betriebsintegrierte Qualifizierung wird eine Wirtschaftsnähe erreicht, die weit 
über das durch Betriebspraktika erreichbare Maß hinausgeht. Die Chancen, Arbeit zu 
finden und zu behalten, können dadurch aus folgenden Gründen nachhaltig erhöht wer-
den:  
• Die Jugendlichen lernen, was sie am Arbeitsplatz tatsächlich brauchen, wodurch die 

Aneignung von arbeitsplatzrelevanten Fähigkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten ge-
fördert wird. Probleme des Lerntransfers, die gerade bei Menschen mit Lernschwie-
rigkeiten stark ausgeprägt sind, werden entschärft.  

• Es entstehen soziale Beziehungen zwischen den Jugendlichen und Betriebsangehö-
rigen. Arbeitnehmer/innen des Betriebes können zu positiven Vorbildern der Jugend-
lichen werden und Identifikationsmuster bieten, die zur Motivation beitragen und das 
Lernen am Modell fördern. Es sind kollegiale bzw. informelle Formen der Unterstüt-
zung möglich, die als zusätzliche Lernhilfen den Qualifizierungsprozess intensivieren. 

• Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse können frühzeitig angebahnt werden, indem die 
Qualifizierungsziele mit der Personalplanung des Betriebes verzahnt werden. 

Um dies zu erreichen, mussten erstens Betriebe gefunden werden, die sich über einen Zeit-
raum von mindestens 12 Monaten aktiv an der Qualifizierung von Jugendlichen mit Lernbe-
hinderung beteiligen und bei erfolgreichem Verlauf der Qualifizierung zur Übernahme dieser 
Jugendlichen in ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis bereit sind. Zweitens war es not-
wendig, Curricula und individuelle Förderpläne zu entwickeln, die zur Strukturierung der be-
triebsintegrierten Qualifizierungsprozesse geeignet sind. 

2. Akquisition von Kooperationsbetrieben 
Um exemplarisch zu zeigen, wie Kooperationsbetriebe für KOALA gewonnen wurden, kön-
nen wir unser Fallbeispiel wieder aufgreifen:  

Petra fühlte sich wohl in „ihrem Hotel“. Die Möglichkeit, an KOALA teilzunehmen und anschließend 
eine Festanstellung im Hotel zu erreichen, erschien ihr aussichtsreich. Die Hotelleitung wurde über 
den Lehrgang informiert. Auf die Frage, ob sie im Anschluss an KOALA die Möglichkeit einer Festan-
stellung bieten könnte, erklärte die Hotelleitung allerdings, dass sie dabei seien, Personal abzubauen 
und dass dies auch auf unabsehbare Zeit so weitergehen würde. Aus diesem Grund schied dieses 
Hotel als Kooperationsbetrieb im Rahmen von KOALA aus. 
Petra war sehr traurig darüber aber bereit, ihr Praktikum in einem anderen Hotel, das noch zu akqui-
rieren war, fortzusetzen. Ein Hotel, das grundsätzlich bereit war, ein Praktikum mit der Aussicht auf 
Teilnahme an KOALA und der Perspektive auf Festanstellung durchzuführen, konnte gefunden wer-
den. Nach zwei Probetagen im März 2001, kam man überein, die Möglichkeit der weiteren Zusam-
menarbeit im Rahmen von KOALA zu prüfen. Es wurde vereinbart, dass Petra über einen längeren 
Zeitraum hinweg zwei Praxistage pro Schulwoche im Hotel absolvieren soll.  
Petra wurde von Anfang an sehr genau „unter die Lupe genommen“. Sie kam gleich in den House-
keeping-Bereich und lernte hier relativ schnell und mit einigen Rückschlägen, ihre Aufgaben auszu-
führen. Nach 3 Monaten erklärte sich die Hotelleiterin bereit, den KOALA-Lehrgang mit Petra in den 
Bereichen House-keeping und Küche durchzuführen. Der Bereich Service schied zunächst aus, da 
Petra, wie bereits oben erwähnt, es noch nicht gelernt hatte, gegenüber den Hotelgästen die nötige 
Distanz zu wahren. 
Die Zusammenarbeit mit dem Hotel wurde vertraglich vereinbart. Das Hotel verpflichtete sich unter 
anderem, „im Zusammenwirken mit der ISB gGmbH und der OTA gGmbH Möglichkeiten der Über-
nahme ... in ein Arbeits- oder Ausbildungsverhältnis zu prüfen“. Die Bildungsträger verpflichteten sich 
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im Gegenzug dazu, das Hotel „in allen Fragen der Qualifizierung ... zu beraten und zu unterstützen“ 
und Petra „im betrieblichen Qualifizierungsprozess zu beraten und zu begleiten“.6 
 
Der hier am Fall dargestellte Akquisitionsprozess orientierte sich an drei Leitlinien, die in ih-
rer Verallgemeinerung zu folgenden Forderungen führen:  

1. Die Akquisition von betrieblichen Qualifizierungsplätzen muss teilnehmerorientiert sein. 
Ausgehend von den Wünschen und beruflichen Vorerfahrungen der Jugendlichen, sind 
Betriebe zu suchen, deren Tätigkeitsfelder den Vorstellungen und Fähigkeiten der Ju-
gendlichen entsprechen. 

2. Die Mitwirkungsbereitschaft der Betriebe muss gesichert sein, und ihre Fähigkeit zur 
Integration darf nicht überfordert werden. Es sind vertragliche Vereinbarungen zu treffen, in 
denen sich die Betriebe zur Zusammenarbeit verpflichten. Erwartet werden kann jedoch 
nicht, dass Betriebe die Übernahme von Jugendlichen in Ausbildungs- oder Ar-
beitsverhältnisse garantieren. Damit die Integrationsfähigkeit kooperationsbereiter Betriebe 
nicht überstrapaziert wird, sollte die Anzahl der Jugendlichen, die in einem Betrieb qualifi-
ziert werden, auch von der Betriebsgröße abhängig gemacht werden. In einem kleinen 
Betrieb sollte nur in Ausnahmefällen mehr als ein/e Jugendliche/r qualifiziert werden. 

                       

3. Keine Platzierung ohne Erprobung: Alle Jugendlichen müssen im vorgesehenen Koopera-
tionsbetrieb auf dem angedachten Qualifizierungsplatz ein Praktikum erfolgreich absolvie-
ren, bevor die Zusammenarbeit mit KOALA vereinbart wird. Als erfolgreich werden Prakti-

ka gewertet, wenn die Beteiligten – der 
/die Jugendliche selbst, die betriebli-
chen Mitarbeiter/innen, der/die Arbeit-
geber/in und die Bildungsträger – zu 
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LA nach Branchen und Anzahl der Teil-
 zum Zeitpunkt des Lehrgangbeginns. 

rung betriebsintegrierter Lernprozesse 

der betrieblichen Qualifizierungsprozesse zu bestimmen, wurden die funktiona-
unktionalen Anforderungen der betrieblichen Einsatzplätze unter Berücksichti-
bildungsregelungen verwandter Berufe nach § 48 Berufsbildungsgesetz und § 
ksordnung7 ermittelt. Zur Ermittlung und Beschreibung der extrafunktionalen 

 
 Qualifizierungsvertrag, der zwischen den Jugendlichen, den Kooperationsbetrieben, OTA 

gGmbH abgeschlossen wurde. 
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tlichen Grundlage ist es möglich, „Ausbildungsgänge so zu modifizieren, dass sie die besonderen 
inderter Auszubildender berücksichtigen. So werden zum Beispiel fachpraktische Inhalte und 

rungen im Vergleich zur Fachtheorie stärker gewichtet oder auch fachpraktische Anteile ausge-
fgrund einer Behinderung nicht absolviert werden können“ (Bundesanstalt für Arbeit: Berufliche 
ger Menschen, Nürnberg 1997, S. 129). 
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Anforderungen wurde ein an MELBA8 angelehntes Verfahren eingesetzt. Die funktionalen 
Anforderungen wurden in Tätigkeitslisten erfasst. Diese Listen enthalten Tätigkeiten, deren 
Aneignung zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung oder betriebli-
chen Berufsausbildung führen sollen.  

3.1. Betriebliche Lernpotenziale und individuelle Lernziele am Beispiel Hauswirt-
schaft/Gastronomie 

Für die Qualifizierung im Bereich Hauswirtschaft/Gastronomie wurden 53 Arbeitsaufgaben in 
den Bereichen Küche, Service, Textilien und Haushalt identifiziert. Dazu gehören beispiel-
weise Tätigkeiten wie „Backen nach Grundrezepten“ (Küche), „Bestellungen aufnehmen und 
weitergeben“ (Service), „Einfache Näharbeiten mit der Nähmaschine oder von Hand“ (Texti-
lien) und „Betten machen“ (Haushalt). Um die Lernpotenziale der einzelnen Kooperationsbe-
triebe zu erkennen, wurden diese Tätigkeiten hinsichtlich ihrer Relevanz im Betriebsablauf 
gewichtet.  
Das Lernpotenzial von Petras Hotel ist relativ groß: 31 der 53 identifizierten Arbeitsaufgaben wurden 
als „sehr häufiger/ wichtiger Teil des Betriebsablaufs“ oder als „weniger wichtiger, aber regulärer Teil 
des Betriebsablaufs“ eingestuft. Da Petra ausschließlich im Bereich House-keeping eingesetzt wird, ist 
das Spektrum ihrer Lern- und Arbeitsaufgaben wesentlich enger.  
Um 7.00 Uhr trifft sie sich mit den Kolleg/innen im Umkleideraum. Nachdem sie sich umgezogen hat, 
wird festgelegt, wer welche Zimmer zu machen hat und welche Kolleg/innen zusammen arbeiten. Die 
Arbeitsabfolge ist festgelegt. Zuerst werden die Fenster geöffnet, dann werden im Bad Toilette, 
Waschbecken, Spiegel und Zahnbecher sauber gemacht. Bei Bedarf müssen auch die Fliesen rund 
um das Toilette geputzt werden. Dann wird die Ausstattung überprüft. Zwei kleine und zwei große 
Handtücher sowie ein Vorleger gehören ebenso zur Grundausstattung wie Seife, Kosmetiktücher und 
zwei Rollen Toilettenpapier. Anschließend ist das Zimmer aufzuräumen. Erst wird Staub gewischt, 
dann die Betten gemacht: Bei „Bleibern“9 wird nur glattgezogen, bei „Abreisen“ frisch bezogen. Der 
Müll wird in den großen Mülleimer am Wagen getan. Bei den „Abreisen“ wird gesaugt bei den „Blei-
bern“ nur, wenn es nötig ist. Am Ende des Arbeitstages bestückt Petra den Reinigungswagen mit 
allen nötigen Utensilien, damit sie am nächsten Tag ohne Zeitverlust mit der Arbeit beginnen kann. An 
manchen Tagen hilft Petra auch bei der Reinigung des Foyers. In ihrem Berichtsheft heißt es dazu:  
„Bevor ich das Foyer sauber mache gehe ich in den Keller runter und nehme die Gießkanne und fülle 
Wasser hinein. Dann gehe ich mit der Gießkanne wieder ins Foyer und gieße die Blumen im Foyer. 
Wenn ich alle Blumen gegossen habe, bringe ich die Kanne in den Keller. Dann nehme ich Besen, 
Handfeger und Kehrblech von der Abstellkammer. Dann gehe ich wieder ins Foyer und kehre dann 
den Dreck zusammen ... Dann nehme ich den Putzeimer und Wischmopp und das Reinigungsmittel 
und schütte ein bisschen in den Eimer und fülle wieder Wasser in den Eimer. Dann gehe ich ins Foyer 
und wische mit dem Wischmopp den Boden. Wenn ich fertig bin mit dem Foyer, bringe ich die Sachen 
wieder in die Abstellkammer.“ 

 

3.2. Individuelle Lernhilfen 

3.2.1. Arbeitsassistenz 
Die Qualifizierung im Betrieb geschieht nach dem Konzept der Unterstützten Beschäftigung10 
und wird mittels tätigkeitsorientierter Curricula strukturiert. Diese Curricula beziehen sich auf 
die konkreten Arbeitsabläufe in den unterschiedlichen Qualifizierungsbereichen. Sie erfassen 
die auszuführenden Tätigkeiten, deren eigenständige Ausführung als Lehr-/Lernziele ange-
                                                 
8 Siehe hierzu in diesem Band: RADATZ, J.; GINNOLD, A.: Die Bedeutung von Selbst- und Fremdeinschätzung im 
beruflichen Integrationsprozess 
9 „Bleiber“ sind im Sprachgebrauch der Gastronomie Gäste, die noch mindestens eine weitere Nacht bleiben. 
„Abreisen“ werden die Zimmer der Gäste genannt, die an diesem Tag ihr Zimmer verlassen 
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strebt wird und bieten zugleich die Grundlage für die von KOALA eingesetzten Arbeitsas-
sistenzbögen, mit denen der individuelle Qualifizierungsprozess der Teilnehmer/innen doku-
mentiert wird.  
 

ARBEITSASSISTENZ-BOGEN (AAB) / HAUSWIRTSCHAFT 
TN:  ARBEITGEBER: FA. 
TÄTIGKEIT DATUM + BEMERKUNGEN - 
....     
4. Bereich Haushalt     
Aufräumen von Wohn- und Wirtschaftsräumen      
Lüften von Wohn- und Wirtschaftsräumen     
Trocken- und Nassreinigen von Wohn- und Wirtschaftsräumen     
Betten machen      
Betten neu beziehen     
Aufbettungen / Umzugshilfe innerhalb Pension / Hotel     
Fensterreinigung (manuell / maschinell)     
Informationsmaterial für Gäste bereithalten      
Pflanzenpflege     
Pflege von Obstkörben / verderblicher Dekoration     
.....     
+: Tätigkeit / Tätigkeitsbereich wird erfolgreich ausgeübt 
Bemerkungen:  Schwierigkeiten sowie Unterstützung / Hilfsmittel, die eine erfolgreiche Ausübung 

der Tätigkeit ermöglichen könnten 
 - :  Tätigkeit kann nicht oder nur durch erheblichen Aufwand erlernt werden 
 
Petras Einarbeitung verlief recht problemlos und wurde überwiegend von den betrieblichen Mitarbei-
ter/innen übernommen. Bereits im Januar ergänzte sie in ihrem Berichtsheft den Halbsatz „Ich kann 
schon ...“ mit den Formulierungen „das Foyer und Treppenhaus fegen und wischen, Staub wischen 
und saugen, die Toiletten sauber machen, die Betten abziehen und beziehen, die Liegen zusammen 
klappen, die Bäder sauber machen, die Appartements sauber machen, den Müll rausbringen, die 
Wäsche in jeder Etage verteilen, die Aufbettung machen, eine Grundreinigung im Bad, die dreckige 
Wäsche in allen Etagen einsammeln und in den Keller bringen, Heizungen reinigen, Möbel polieren.“ 
Dass Petra ihre Leistungen „richtig“ eingeschätzt hat, wurde von den betrieblichen Kolleginnen bestä-
tigt. Dieser schnelle Lernerfolg wird von den Projektmitarbeiter/innen unter anderem darauf zurückge-
führt, dass Petra bereits während der Schulzeit im House-keeping ein Praktikum gemacht hat. 

3.2.2. Alltagsbegleitung 
Die letzten Jahre waren für Petra sehr schwer. Ihre Mutter verstarb im März 1999 an Krebs. Ihr Vater 
zog zwei Monate später mit seiner neuen Freundin, deren Tochter und Petra zusammen. Petras zwei 
jüngere Geschwister kamen in ein Heim in Brandenburg. Nach einigen Streitigkeiten zog Petra in eine 
betreute Wohngemeinschaft und bekam eine gesetzliche Betreuerin. 
Um die Bezugspersonen von Petra kennen zu lernen, wurden die Mitarbeiter/innen ihrer Wohnge-
meinschaft im Oktober 2001 zu  einen Elternabend eingeladen. Weil die Betreuer/innen der Wohnge-
meinschaft nicht teilnehmen konnten, fand kurz darauf ein Besuch in der Wohngemeinschaft statt. Im 
Gespräch, an dem auch Petra teilnahm, stellte sich heraus, dass die im Hotel übliche Arbeit an Wo-
chenenden ein bislang nicht wahrgenommenes Problem beinhaltet: Petra kann ihre Geschwister nicht 
besuchen. Ein freier Tag am Wochenende reicht dafür nicht aus, weil diese Besuche nur mit einer 
Übernachtung zu bewerkstelligen sind. Petra kann aber schlecht „nein“ sagen und hat von daher 
Schwierigkeiten, ihre eigenen Interessen zu formulieren und durchzusetzen. 
Als der zuständige Mitarbeiter von KOALA die betriebliche Anleiterin von Petra daraufhin ansprach, 
wurde ihm mitgeteilt, dass Petra bereits das Gespräch mit ihr gesucht hat. Die Thematisierung ihres 
Problems hatte offensichtlich genügt, um sie zu diesem Schritt zu ermutigen. Vereinbart wurde nun, 
dass Petra nicht nur das kommende Wochenende, sondern auch den Montag frei bekommt. Außer-
dem verständigte man sich darauf, dass Petra über Weihnachten und zwischen den Feiertagen nicht 
zu arbeiten braucht. 
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Wie dieses Beispiel zeigt, können sich Schwierigkeiten im persönlichen Umfeld nachteilig auf 
den beruflichen Integrationsprozess auswirken. Deshalb greift eine Unterstützung, die sich allein 
auf die Bereiche berufliche Bildung und Arbeit konzentriert, zu kurz. Junge Menschen, die eine 
Lernbehinderung haben, verfügen in der Regel noch nicht über das Potenzial, Schwierigkeiten, 
die in anderen Lebensbereichen auftreten, eigenständig zu bewältigen. Oft kommen sie aus 
Familien, die ihnen nicht die notwendige Unterstützung bieten können. Bisweilen stellen die Fa-
milien dieser Jugendlichen selbst eine Quelle der Probleme dar.  

Zur sozialpädagogischen Bearbeitung dieser Probleme wurde in den 80er Jahren an der Päda-
gogischen Hochschule in Ludwigsburg das Konzept der Alltagsbegleitung11 entwickelt. Indem 
bedarfsgerechte Unterstützungsleistungen neben den Bereichen Bildung und Beschäftigung, 
auch bei finanziellen Angelegenheiten, bei der Freizeitgestaltung, bei Konflikten mit dem Gesetz, 
bei Wohn- bzw. Unterbringungsproblemen, bei Kontakten mit öffentlichen Einrichtungen, Behör-
den und Ämtern sowie bei der Gestaltung von sozialen Beziehungen angeboten werden, soll die 
sich öffnende Schere zwischen steigenden gesellschaftlichen Anforderungen und den sinken-
den Möglichkeiten benachteiligter Jugendlicher, diesen Anforderungen gerecht zu werden, ge-
schlossen werden. Auf der Grundlage dieses methodisch ausgearbeiteten Konzeptes werden 
die Teilnehmer/innen von KOALA auf dem Weg in ein selbständiges und eigenverantwortliches 
Arbeits- und Erwachsenenleben unterstützt.  

3.2.3. Lernortkoordination 
Nachdem Petra in KOALA aufgenommen wurde, nahm sie im Zeitraum vom 03.09.01 bis 07.09.01 an 
einem Einführungsseminar teil, das im Ausbildungszentrum OTA gGmbH durchgeführt wurde. Sie lernte 
die Teilnehmer/innen und Mitarbeiter/innen des Lehrgangs kennen und diskutierte mit ihnen ihre Vorstel-
lungen, Hoffnungen und Befürchtungen. Es wurden Regeln für das Verhalten im Betrieb, bei Krankheit 
und vieles mehr besprochen.  
In der Zeit vom 10.09.01 bis 25.01.02 lernte Petra im Durchschnitt an 3,5 Tagen in der Woche in „ih-
rem Hotel“. Mittwoch und jede zweite Woche auch Donnerstag besuchte sie den Unterricht im Ausbil-
dungszentrum. Dort führte sie u.a. ihr Berichtsheft, erweiterte ihren tätigkeitsorientierten Wortschatz 
und lernte zunehmend, die für ihre Arbeit wichtigen Worte richtig zu schreiben. 
In der Zeit vom 28.01.02 bis 01.02.02 nahm Petra gemeinsam mit den anderen Teilnehmer/innen von 
KOALA an einer Seminarwoche zur Zwischenauswertung des Lehrgangs teil. Zur Zeit lernt sie, wie in 
der vorangegangenen Praxisphase, sowohl im Betrieb als auch im Ausbildungszentrum.  

Wie dargestellt findet KOALA an zwei kooperierenden Lernorten statt: Betriebe des allge-
meinen Arbeitsmarktes stellen den Lernort zur fachpraktischen Qualifizierung, das Ausbil-
dungszentum OTA gGmbH den Lernort zur fachtheoretischen Qualifizierung.  

Durch die räumliche Trennung der Lernorte haben die Teilnehmer/innen erstens die Mög-
lichkeit, die im Arbeitszusammenhang der Kooperationsbetriebe erlebten Anforderungen, 
Erfolge und Schwierigkeiten abseits der betrieblichen Kontrollmechanismen auszutauschen 
und auszuwerten. Es können Strategien zur Lösung etwaiger Probleme in der Lerngruppe 
gemeinsam erarbeitet und spielerisch erprobt werden, bevor sie im Betrieb umgesetzt wer-
den. Zweitens können die Teilnehmer/innen im Ausbildungszentrum Tätigkeiten, deren kom-
petente Ausführung ihnen unter den Zeitzwängen der betrieblichen Arbeitsabläufe Schwie-
rigkeiten bereiten, in einer stressfreien Atmosphäre üben. Drittens bietet das Lernen an un-

                                                 

 
 

Sitz der Gesellschaft: Potsdamer Str. 141, 10783 Berlin • Geschäftsführer: Bernd Pieda • Amtsgericht Charlottenburg HRB - 63270 
Bank für Sozialwirtschaft (BLZ 100 205 00), Konto Nr. 317 43 00 • Deutsche Bank 24 (BLZ 100 700 24), Konto Nr. 628 29 90 

7

11 Siehe hierzu u.a.: STORZ, M./STEIN-SIEGLE, Chr.: Alltagsbegleitung konkret. Ein Leitfaden für die Praxis. Langenau-
Ulm: Armin Vaas, 1994; SCHROEDER, J./STORZ, M. (Hrsg.): Einmischungen. Alltagsbegleitung junger Menschen in 
riskanten Lebenslagen. Langenau-Ulm: Armin Vaas, 1994. 
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terschiedlichen Orten eine gute Vorbereitung auf eine sich gegebenenfalls anschließende 
dual strukturierte Berufsausbildung. 

3.3. Lehrgangsbegleitende Entwicklung von Ausbildungs- und Arbeitsplätzen 
Durch die betriebsintegrierte Organisation des Förderlehrganges soll nicht nur die Beschäfti-
gungsfähigkeit der Teilnehmer/innen erreicht werden: Auch die Integrationsfähigkeit der ko-
operierenden Betriebe selbst wird zum Gegenstand der Integrationsbemühungen. Durch 
betriebliche Integrationsberatung sollen bereits während des Lehrgangs arbeitsvertraglich ge-
sicherte Beschäftigungs- und Ausbildungsverhältnisse für die Teilnehmer/innen angebahnt wer-
den.  

Um Näheres über den Unterstützungsbedarf der Kooperationsbetriebe und die beruflichen 
Perspektiven der Teilnehmer/innen zu erfahren, wurde Anfang Januar 2002 eine Betriebsbe-
fragung durchgeführt. Für die Auswertung standen die Ergebnisse aus 16 halbstandardisier-
ten Fragebogen zur Verfügung. 

Informations- und Unterstützungsbedarf der Kooperationsbetriebe 
Unsere Befragung zum Informationsstand und Informationsbedarf der Betriebe zeigt, dass 
Klein- und Mittelbetriebe häufig nicht über die vielfältigen und betriebswirtschaftlich durchaus 
attraktiven Möglichkeiten der Arbeitsförderung von Menschen mit Behinderungen informiert 
sind. Folgende Ergebnisse belegen, dass die vom Projekt vorgesehene betriebliche Integra-
tionsberatung dem tatsächlichen Bedarf entspricht und bieten darüber hinaus konkrete An-
satzpunkte für die Beratungspraxis: 
 Knapp die Hälfte der Kooperationsbetriebe gaben an, hinsichtlich spezieller Ausbil-

dungs- und Förderbedingungen für Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderun-
gen nicht hinreichend informiert zu sein, 

 Mehr als ein Drittel der Kooperationsbetriebe wünschte sich nähere Informationen 
und/oder Unterstützung im Hinblick auf spezielle Ausbildungs- und Förderbedingungen 
für Jugendliche und junge Erwachsene mit Behinderungen.  

Optionen auf Ausbildung und/oder Beschäftigung im Kooperationsbetrieb 
13 der 16 Betriebe halten eine Ausbildung und/oder eine Beschäftigung der Teilnehmer/in im 
eigenen Betrieb für möglich. Diese Optionen wurden in 4 Fällen uneingeschränkt bejaht und 
in 9 Fällen von weiteren Lernfortschritten abhängig gemacht. 4 Betriebe sind dabei der Auf-
fassung, dass sowohl die Ausbildung als auch die Beschäftigung des/der in ihrem Betrieb 
qualifizierten Teilnehmer/in möglich ist. 
Im Falle Petra hatte zum Zeitpunkt der Betriebsbefragung die Geschäftsführung gewechselt. Aus die-
sem Grund konnte die Erhebung in „ihrem Hotel“ nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Eine 
aktuelle Nachfrage ergab jedoch, dass ihre Chance, nach Abschluss von KOALA vom Betrieb über-
nommen zu werden, sehr groß ist. Auch in ihrem Fall kann sich der Betrieb eine Ausbildung zur Fach-
kraft im Gastgewerbe ebenso vorstellen wie die Übernahme in eine sozialversicherungspflichtiges 
Arbeitsverhältnis. Die Mitarbeiter/innen des Projekts sind allerdings der Auffassung, dass Petra den 
Anforderungen einer Ausbildung wahrscheinlich nicht gewachsen sein wird. Diskutiert wird derzeit, ob 
eine nicht erfolgreich abgeschlossene betriebliche Ausbildung für die berufliche Zukunft von Petra 
besser sein könnte als die unmittelbare Übernahme in ein Beschäftigungsverhältnis. Letztlich wird 
jedoch Petra diese Entscheidung treffen müssen. 
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4. Fazit 
Auch unter Berücksichtigung der hier nur angedeuteten Schwierigkeiten betrachten wir KO-
ALA als einen Erfolg im Bemühen, die berufliche Integration von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen mit Lernbehinderung und sogenannter geistiger Behinderung durch betriebsin-
tegrierte Formen der Qualifizierung zu erreichen. Was die abschließende Auswertung des 
Modellprojekts erbringen wird, ist allerdings noch abzuwarten. Nach einer Laufzeit von sie-
ben Monaten können wir jedoch begründet vermuten, dass mit dem Ineinandergreifen von 
betrieblicher Praxis, praxisbezogenem Unterricht, Integrationsberatung, Arbeitsassistenz und 
Alltagsbegleitung Wege in sozialversicherungspflichtige Arbeits- und betriebliche Ausbil-
dungsverhältnisse für Jugendliche erschlossen werden können, die aus eigener Kraft kaum 
eine Chance auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt haben dürften.  

Festzustellen ist dabei, dass schulische Berufsorientierung, die in Kooperation mit Wirt-
schaftsbetrieben erfolgt, zu informierten und realisierbaren Berufswahlentscheidungen führt. 
Schulen sollten sich deshalb nicht auf die Simulation von Arbeitswirklichkeit mit sogenann-
tem Ernstcharakter durch Schülerfirmen beschränken, sondern die Zusammenarbeit mit den 
Betrieben in ihrer Region viel stärker suchen als dies in Berlin bislang geschieht. 

Gezeigt werden konnte außerdem, dass es Betriebe gibt, die sich aktiv und erfolgreich an 
der berufsvorbereitenden Qualifizierung von Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten beteiligen 
wollen und beteiligen können. Vor diesem Hintergrund ist zu fragen, in welchem Umfang 
außerbetriebliche Maßnahmen der Berufsvorbereitung für Jugendliche mit Lernbehinderung 
durch ambulante und betriebsintegrierte Maßnahmen ergänzt werden sollen. Aus unserer 
Sicht wäre es ein Fortschritt, wenn die zur Finanzierung von berufsvorbereitenden Maßnah-
men bereitgestellten Mittel, stärker zur Akquisition von Kooperationsbetrieben und zur be-
trieblichen Integrationsberatung eingesetzt werden würden. Zu berücksichtigen ist dabei, 
dass der Akquisitionsprozess vor Beginn der betriebsintegrierten Berufsvorbereitung abge-
schlossen sein muss. Um gute Passungsverhältnisse zwischen den individuellen Vorausset-
zungen und betrieblichen Qualifizierungsplätzen auch im Hinblick auf Jugendliche mit hohem 
Unterstützungsbedarf zu erreichen, erscheint unter der Voraussetzung, dass sie bereits eine 
informierte Berufswahlentscheidung getroffen haben, ein Vorlauf von sechs Monaten hinrei-
chend.  

 


	Abschlussbericht, Januar 2003
	Vorwort
	Gliederung
	Zusammenfassung
	Projektziele
	Die Teilnehmer/innen des Projekts und ihre berufl
	Herkunft der Teilnehmer/innen
	Berufliche Wünsche

	Praktika
	Übergänge und Verbleib
	Ausbildungs- und Beschäftigungsverhältnisse
	Ausbildungsberufe und Ausbildungsformen
	Beschäftigungsverhältnisse und Arbeitsinhalte

	Integrationsverläufe
	Sonstige Übergänge
	Verbleib

	Projektentwicklung
	SprungBRETT als Regelangebot
	SprungBRETT an der Loschmidt-Oberschule
	Betriebsintegriertes Qualifizierungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Berliner Stadtreinigung

	Diskussion der Projektergebnisse
	Angebot und Nachfrage
	Übergang und Kontinuität
	Information und Begleitung
	Unterstützte Praktika und betriebliche Perspekti�
	Integration in Ausbildungs- und Beschäftigungsve�

	Wirtschaftlichkeit
	Entlastungen durch effiziente Gestaltung von Bildungswegen
	Entlastungen durch Integration in betriebliche Au
	Wirtschaftliches Gesamtergebnis
	Einsparpotenziale


	Abschließende Thesen
	Anlage3 -Die Bedeutung von Selbst- und Fremdeinschätzung im beruflichen Integrationsprozess
	Diagnostizierende Instanzen
	Kriterien der Einschätzung
	Zum Verhältnis von Selbst- und Fremdeinschätzung
	Beurteilung der Arbeitsleistungen im Praktikum
	Übereinstimmungen und Diskrepanzen nach Inhaltsb�
	Interindividuelle Übereinstimmungen und Untersch�

	Fazit

	Anlage4 - KOALA – Ein Modell zur betriebsintegrierten Berufsvorbereitung
	Entstehungshintergrund
	Akquisition von Kooperationsbetrieben
	Strukturierung betriebsintegrierter Lernprozesse
	Betriebliche Lernpotenziale und individuelle Lernziele am Beispiel Hauswirtschaft/Gastronomie
	Individuelle Lernhilfen
	Arbeitsassistenz
	Alltagsbegleitung
	Lernortkoordination

	Lehrgangsbegleitende Entwicklung von Ausbildungs-

	Fazit




